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Vorwort

liebe leserin,  
lieber leser,

die kernaufgabe des rechnungshofes ist Prüfen und 
beraten. daraus resultieren auch die Vorschläge des 
rechnungshofes zur Verwaltungsreform, die mit dieser 
broschüre in dritter Auflage vorliegen.

erstmals veröffentlichte der rechnungshof seine Vor
schläge zur Verwaltungsreform vor vier Jahren (Positionen reihe 2007/1), zwei 
Jahre später folgte die erste neuauflage „Verwaltungsreform ii“ (Positionen 
reihe 2009/1).

das aktuelle Positionspapier listet — wie die beiden vorangegangenen Auflagen — 
die empfehlungen des rechnungshofes zur Verwaltungsreform auf, die allesamt 
aus gebarungsüberprüfungen stammen. darüber hinaus zieht der rechnungshof 
eine Zwischenbilanz der Arbeitsgruppe „Verwaltung neu“, in der er gemeinsam 
mit dem ihs, dem wifo und dem kdZ Zentrum für Verwaltungsforschung seit 
februar 2009 sein expertenwissen einbringt.

wie groß der reformbedarf ist, zeigen die volkswirtschaftlichen rahmenbedin
gungen und die lage der öffentlichen haushalte. dieses Thema wird in einem eige
nen kapitel ausführlich dargestellt.

die konkreten beispiele, die Vorschläge der Arbeitsgruppe „Verwaltung neu“ und 
die Prüfungsergebnisse des rechnungshofes zeigen anschaulich die ineffizienzen 
im derzeitigen föderalen Verwaltungssystem, die optimierungspotenziale und den 
dringenden handlungsbedarf: österreich braucht eine Verwaltungsreform, um die 
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Vorwort

effizienz der öffentlichen Verwaltung zu erhöhen, um die Qualität der Verwaltung 
zu verbessern und um die bürgernähe auszubauen. 

das motto des 250–Jahr–Jubiläums, das der rechnungshof im heurigen Jahr 
feiert, lautet „kontrolle zahlt sich aus“. das zeigt auch dieses Positionspapier mit 
den Vorschlägen zur Verwaltungsreform.

dr. Josef moser  
Präsident des rechnungshofes
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Verwaltungsreform

1 zusammenfassung 

die wesentlichen indikatoren zur finanziellen nachhaltigkeit der öffentli
chen haushalte haben sich zwischen 2006 und 2010 deutlich verschlech
tert. die erhöhung des gesamtstaatlichen defizits (von 4,006 mrd. eur 
im Jahr 2006 auf 13,169 mrd. eur im Jahr 2010, und damit von 1,6 % 
des biP auf 4,6 % des biP), die belastungen zukünftiger finanzjahre 
(prognostizierter Anstieg der gesamtstaatlichen schuldenquote bis 2013 
auf 75,5 % des biP) sowie der Anstieg der nettofinanzschulden und haf
tungen des bundes (rd. 20 % bzw. 76 % von 2006 bis 2010) sind fakten, 
die die unbedingte dringlichkeit von umfassenden reformen eindrucks
voll belegen. 

der rh hält eine umfassende Verwaltungs und Verfassungsreform 
unter einbindung aller gebietskörperschaften für unabdingbar und hat 
daher in den letzten Jahren wichtige initiativen gesetzt, um drängende 
strukturprobleme aufzuzeigen und lösungswege vorzuschlagen.

die reformmaßnahmen müssen dabei zwei wesentliche stoßrichtungen 
aufweisen:

–  die konsolidierung der finanzlage: die öffentlichen haushalte sind 
nachhaltig zu sanieren und es sind gleichzeitig mittel für eine wirt
schaftsbelebung und zur steigerung der konkurrenzfähigkeit zur 
Verfügung zu stellen; 

–  einen Qualitätsschub in der Verwaltung: die effizienz der öffentli
chen leistungserstellung ist zu steigern, die Qualität der leistungen 
zu erhöhen und die bürgerorientierung auszubauen.

die notwendigkeit von reformen hat auch die bundesregierung erkannt 
und eine „Arbeitsgruppe zur erarbeitung von konsolidierungsmaß
nahmen“ eingesetzt. sie hat dabei die expertise des rh und anderer 
expertenorganisationen genutzt und diese mit Problemanalysen beauf
tragt und um die mitwirkung bei lösungsvorschlägen ersucht. die exper
ten haben bisher zu sechs Arbeitspaketen (schulverwaltung, effizienz 
der Verwaltung, harmonisierung der Pensionssysteme, förderungswe
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sen, gesundheit und Pflege sowie Aufgabenreform und strukturberei
nigung) detaillierte Analysen der Probleme und der damit verbundenen 
folgewirkungen vorgelegt. die ergebnisse der Arbeitsgruppe werden im 
vorliegenden Papier ausführlich dargestellt. Trotz vieler positiver ent
wicklungen, die durch die Arbeitsgruppe angestoßen oder beschleu
nigt wurden, sind die umsetzungsmaßnahmen bisher hinter den erwar
tungen der öffentlichkeit, aber auch der experten in der Arbeitsgruppe 
zurückgeblieben.

die ersten beiden Auflagen der vorliegenden Positionen waren wich
tige beiträge zur Verwaltungsreform, die auf große resonanz gesto
ßen sind und eine breite öffentliche diskussion ausgelöst haben. Als 
reaktion auf diese positive resonanz hat der rh in den letzten Jah
ren den schwerpunkt seiner Prüfungstätigkeit verstärkt auf bereiche 
gelegt, in denen strukturelle reformen besonders wichtig erscheinen. 
der Abschnitt „Verwaltung konkret“ zeigt durch besonders anschau
liche beispiele aus solchen Verwaltungsbereichen – insbesondere an 
den schnittstellen von gebietskörperschaften, sozialversicherungs
trägern, ausgegliederten rechtsträgern oder ressortzuständigkeiten –, 
wie das derzeitige Verwaltungssystem die effizienz des Verwaltungs
handelns unterläuft.

durch die vorgenommene schwerpunktsetzung hat sich auch die 
Anzahl der konkreten Vorschläge des rh aus seinen Prüfungsfest
stellungen wesentlich erhöht: die insgesamt 599 empfehlungen sind 
durch konkrete Prüfungsergebnisse untermauert und können durch 
die Quellenverweise leicht nachvollzogen werden. sucht man nach 
den großen linien, einem roten faden in diesen 599 Vorschlägen, so 
findet man folgende, immer und in vielen sachbereichen wiederkeh
rende forderungen:

– bereinigung der kompetenzzersplitterung,

–  Zusammenführung der Aufgaben, Ausgaben und finanzierungs
verantwortung,
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–  Verbesserung der kooperation und Abstimmung insbesondere an den 
schnittstellen der gebietskörperschaften,

–  laufende Aufgabenkritik, gemessen auch an den gesellschaftlichen, 
demografischen, technischen Veränderungen,

–  festlegung von konkreten wirkungszielen mit aussagekräftigen, 
messbaren indikatoren, um die Treffsicherheit der eingesetzten mit
tel sicherzustellen,

–  faktenbasierte gründliche Planung der Ausgaben über zumindest 
mittelfristige Planungsperioden,

–  kontinuierliche steuerung der Aufgabenerfüllung durch kostenrech
nungssysteme, regelmäßiges und institutionalisiertes controlling und 
nachfolgende evaluierung,

– stärkung der finanzkontrolle.

der leser ist eingeladen, sich selbst ein bild zu machen über reformbe
darf und reformmöglichkeiten. die 599 Vorschläge aus den Prüfungs
feststellungen des rh in der vorliegenden broschüre zeigen — sowohl in 
den großen linien als auch in den details der Verwaltungslandschaft — 
das vorhandene Potenzial auf, den eingangs dargestellten entwick
lungen gegenzusteuern. 

österreich braucht eine Verwaltungsreform. der rh leistet seinen beitrag.
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2  VerwaltungsreformInItIatIVen des rechnungshofes

2.1 Positionspapiere zur Verwaltungsreform

die Prüfung von maßnahmen, die einer reform der Verwaltung die
nen, gehört zu den kernaufgaben des rh und hat daher eine lange 
Tradition. im rahmen seiner Prüfungstätigkeit stellte der rh immer 
wieder ineffizienzen bei Prozessen und strukturen fest und wies auf 
mögliche reformfelder hin. seit dem Jahr 2007 hat die befassung mit 
dem Thema Verwaltungsreform im rh jedoch dadurch eine zusätzliche 
dimension angenommen, dass der beratungsansatz auf basis der Prü
fungsfeststellungen des rh in den mittelpunkt gerückt wurde. Auch 
in den Prüfungsprogrammen der letzten Jahre wurden entsprechende 
schwerpunkte gesetzt. Zusätzlich zu den einzelfeststellungen aus den 
gebarungsüberprüfungen erfolgte mit dem ersten Positionspapier zur 
Verwaltungsreform im August 2007 eine erstmalige gesamthafte und 
umfassende darstellung dieses Themenbereichs. 

eine weitere wichtige entwicklung war die fokussierung auf Quer
schnittsüberprüfungen, die zunächst primär innerhalb der gebiets
körperschaftsebenen erfolgten (z.b. betrachtung mehrerer ressorts 
oder mehrerer länder) und dann zunehmend auf gebietskörperschaf
tenübergreifende Themenstellungen ausgedehnt wurden. durch seine 
Prüfungstätigkeit auf allen gebietskörperschaftsebenen kann der rh 
als föderatives bund–länder–organ eine den bund, die länder und 
die gemeinden umfassende gesamtsicht anbieten. diese ermöglicht 
ihm eine auf konkrete Prüfungsfeststellungen gestützte umfassende 
gesamtbetrachtung des Themenbereichs Verwaltungsreform über alle 
gebietskörperschaften.

das erste Positionspapier vom August 2007 beinhaltete einen umfas
senden Textteil sowie 206 aus der Prüfungstätigkeit abgeleitete Vor
schläge (152 für den bund, 54 für die länder) zur Verwaltungsreform 
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und zum bürokratieabbau und verlieh der öffentlichen diskussion um 
die Verwaltungsreform neue impulse.

um seinen sachverstand und seine praktische Prüfungserfahrung den 
politischen entscheidungsträgern zur Verfügung zu stellen, aktuali
sierte der rh seine Positionen zur Verwaltungsreform mit der zweiten 
Auflage vom märz 2009.

nunmehr legt der rh die dritte Auflage des Positionspapiers vor. diese 
neue Auflage beinhaltet alle sich aus den aktuellen Prüfungsberich
ten des rh ergebenden reformvorschläge, unter anderem — wie bis
her — in übersichtlich komprimierter form in einer tabellarischen 
Zusammenschau wiedergegeben. die dritte Auflage beleuchtet darü
ber hinaus schwerpunktmäßig in einem eigenen Teil die Tätigkeit des 
rh in der Arbeitsgruppe „Verwaltung neu“ und macht anhand kon
kreter beispiele aus der Verwaltungspraxis die massiven strukturpro
bleme sichtbar. 

die konkreten beispiele, das wirken der Arbeitsgruppe und die rh–
Prüfungsergebnisse zeigen anschaulich die ineffizienzen im derzeitigen 
föderalen Verwaltungssystem, die optimierungspotenziale und den 
dringenden handlungsbedarf: österreich braucht eine Verwaltungsre
form,

– um die effizienz der öffentlichen Verwaltung zu erhöhen, 

– um die Qualität der Verwaltung zu verbessern, 

– um die bürgernähe auszubauen. 
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2.2 aufzeigen der handlungsfelder

die Positionspapiere zeigen mehrere schwerpunkte und handlungsfelder 
für künftige Verwaltungsreformmaßnahmen auf, die grundsätzlich nicht 
neu sind, die aber jeweils durch konkrete gebarungsüberprüfungen belegt 
sind. die in den Positionspapieren dargestellten notwendigen reform
maßnahmen umfassen einerseits generelle Ansatzpunkte und moderne 
steuerungsinstrumente für Verwaltungsreformmaßnahmen und ande
rerseits Verwaltungsbereiche mit besonders hohem reformbedarf. der 
rh geht bei seinen Vorschlägen zur Verwaltungsreform von einer wei
ten begriffsdefinition aus, die sämtliche einrichtungen des staates ein
schließt, die öffentliche leistungen bereitstellen. um das im regierungs
programm bekräftigte Ziel eines soliden und über den konjunkturzyklus 
ausgeglichenen haushalts erreichen zu können, ist nicht nur eine reihe 
von kosten sparenden einzelmaßnahmen im Administrativbereich, son
dern eine umfassende reform aller staatlichen strukturen erforderlich. 

kernelemente einer umfassenden staats– und Verwaltungsreform sind 

– eine umfassende Aufgabenkritik und rechtsbereinigung, 

–  eine von der Politik vorgegebene strategische Ausrichtung der ein
zelnen staatlichen ebenen und Aufgabenbereiche, 

–  eine sachgerechte Aufgabenverteilung zwischen den gebietskörper
schaften mit eindeutigen Verantwortungszuweisungen (Zusammen
führung von finanzierungs–, Ausgaben– und Aufgabenverantwor
tung) und 

– klare politische Zielvorgaben. 

dies erfordert letztlich auch eine reform der finanzverfassung und 
des finanzausgleichs und ein modernes und einheitliches haushalts
recht der gebietskörperschaften mit einer verstärkten Ziel– und wir
kungsorientierung.
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sachbereiche mit hohem gebarungsvolumen und reformbedarf sind 
insbesondere das schulwesen, gesundheit, soziales und Pflege, wis
senschaft und forschung sowie generell das förderungswesen.

der rh sieht weiters die notwendigkeit, alle instrumente zu forcieren, 
die einer möglichst effizienten steuerung der Verwaltungsaktivitäten 
dienen. dazu ist es insbesondere auch dringend notwendig, in einzelnen 
bereichen ausreichende und einheitliche datengrundlagen zu schaffen 
und diese für eine steuerung des mitteleinsatzes zu verwenden.

2.3 mitwirkung in der arbeitsgruppe zur Verwaltungs reform

die darstellung des rh in seinem ersten Positionspapier fand nicht 
nur in der öffentlichkeit, sondern auch bei der Politik große reso
nanz und bildete den Ausgangspunkt für eine reihe von reform
bestrebungen. die Vorschläge fanden in das regierungsprogramm für 
die XXiV. gesetzgebungsperiode (2008 bis 2013) eingang und führten 
zur einsetzung der „Arbeitsgruppe zur erarbeitung von konsolidie
rungsmaßnahmen“. Aus sicht der rh wäre der name „Arbeitsgruppe 
Verwaltung neu“ treffender, weil nicht allein die konsolidierung der 
haushalte, sondern generell die erneuerung der Verwaltung, die erhö
hung der effizienz und die stärkere bürgerorientierung im Zentrum 
der Aktivitäten der Arbeitsgruppe stehen.

in der Arbeitsgruppe analysiert der rh — als expertenorganisa
tion ge meinsam mit dem ihs, dem wifo und dem kdZ Zentrum für 
Verwal tungsforschung — primär die in zentralen bereichen des öster
reichischen Verwaltungssystems vorhandenen Probleme und zeigt 
die folgewirkungen auf, er bringt aber auch aus expertensicht aktiv 
lösungsvorschläge in die politische diskussion ein.

die mitwirkung in der Arbeitsgruppe steht im einklang mit der strate
gie des rh, in der er sich dazu bekennt, sein wissen und seine erfah
rungen aktiv einzubringen. diese beratungsleistungen schaffen einen 
mehrwert, indem sie den nutzen der einzelnen gebarungsüberprü
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fungen erhöhen und die wirkung der öffentlichen finanzkontrolle 
nachhaltig verstärken. der rh nimmt diese beratende funktion dabei 
ausschließlich auf der grundlage seiner Prüfungstätigkeit wahr.

3 zIelrIchtung und zwIschenbIlanz

mit der dritten Auflage der Positionen zur Verwaltungsreform und 
zum bürokratieabbau soll eine Zwischenbilanz gezogen werden. 

es soll aber auch mit den vorliegenden budgetkennzahlen belegt wer
den, dass die finanzielle lage des gesamtstaates ein dringendes handeln 
gebietet. die globale finanz– und wirtschaftskrise hat nur allzu deutlich 
die Verwundbarkeit von staaten aufgezeigt, die strukturelle Probleme 
verschleppen und positive konjunkturelle entwicklungen nicht dazu 
nutzen, um ihre haushalte nachhaltig zu sanieren, die konkurrenzfä
higkeit zu erhöhen und die effizienz des öffentlichen sektors zu stärken.

nach rund zweieinhalb Jahren Tätigkeit in der Arbeitsgruppe „Ver
waltung neu“ ist es auch angebracht, die bisherigen ergebnisse dar
zustellen und sich mit ihnen auch kritisch auseinanderzusetzen. wel
che Themen wurden behandelt? was konnte von den ursprünglichen 
Vorstellungen umgesetzt werden? wie ist der stand der reformbemü
hungen? was ist von der Verwaltungsreform noch zu erwarten?

3.1 handlungsspielraum zurückgewinnen und 
nachhaltigkeit sichern

die forderung nach einer umfassenden Verwaltungsreform wird von 
vielen seiten in immer kürzeren Abständen erhoben. Politiker, exper
ten, medien und bürger sind sich einig, dass wir sie brauchen, den
noch sind fortschritte rar. 
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dies mag auch darin begründet sein, dass mit den schlagworten Ver
waltungsreform und deregulierung oft sehr unterschiedliche Vorstel
lungen und erwartungen verbunden sind. unbestreitbar ist die kon
solidierung öffentlicher haushalte dringend notwendig. im Zeitalter 
der Public governance kann Verwaltungsreform aber nicht in einer 
schlichten kürzung öffentlicher leistungen oder in einem rückzug des 
staates aus für das gemeinwohl wichtigen leistungsbereichen beste
hen. die Qualität der öffentlich bereitgestellten leistungen, die bürger
orientierung bei der leistungsgestaltung und leistungserbringung und 
die sicherstellung einer rechtlich geordneten Verwaltungstätigkeit sind 
ebenfalls legitime Ansprüche an reformmaßnahmen. 

Aus der sicht der gebarungskontrolle des rh sind die budgetären rah
menbedingungen maßgeblich. die entwicklung der staatsfinanzen ist 
ein wesentlicher indikator für die dringlichkeit des reformbedarfs. 
gerade die gegenwärtige wirtschaftskrise zeigt, dass staatliche defi
zite und schuldenstände nicht buchhalterische größen sind, sondern 
sehr rasch massive Auswirkungen auf die realen lebenssituationen 
der bürger haben können. Aufgrund der zunehmenden Alterung der 
österreichischen bevölkerung entstehen zudem zusätzliche finanzielle 
belastungen für die öffentlichen haushalte. nach den derzeitigen Pro
gnosen werden sich die erforderlichen bundesmittel zur Pensionsver
sicherung künftig deutlich erhöhen.

 tabelle 1: bundesmittel zur Pensionsversicherung
2011 2015 2020 2025 2030 2040 2050

in Mrd. EUR
Bundesmittel 8,402 9,671 11,548 14,188 17,817 25,742 30,758

in %
in % des BIP 3,0 3,2 3,5 4,0 4,7 5,7 5,7 

Quelle: Langfristige Budgetprognose, IHS
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die entwicklungsszenarien des stabilitätsprogramms 2010 bis 2014 zei
gen, dass die gesamten öffentlichen altersbezogenen Ausgaben, wie Pen
sionen (bundesmittel zur Pensionsversicherung ug 22), gesundheit und 
Altenpflege, von 27,6 % (2010) des biP auf 31,0 % des biP (2050) stei
gen werden. 

strukturelle reformmaßnahmen, die die effizienz der öffentlichen leis
tungserstellung steigern, sind daher notwendig, um ohne drastische ein
schnitte die haushaltsdefizite abzubauen und den finanziellen hand
lungsspielraum zu erhalten oder zurückzugewinnen. sie sind aber auch 
notwendig, um eine fiskalische nachhaltigkeit sicherzustellen. diese zielt 
auf die langfristige Tragfähigkeit öffentlicher haushalte ab. die langfri
stige betrachtung der öffentlichen haushalte ist notwendig, weil die Alte
rung der bevölkerung unmittelbare Auswirkungen auf die Ausgaben der 
öffentlichen hand, vor allem auf Pensionen, gesundheit und Altenpflege 
hat und in diesen bereichen bereits jetzt akuter reformbedarf besteht. die 
nachhaltigkeitslücke, die zu schließen wäre, um diese zusätzlichen Aus
gaben langfristig abdecken zu können, ist nach den berechnungen der 
europäischen kommission von 0,3 % des biP im Jahr 2006 auf 4,7 % des 
biP im Jahr 2009 angewachsen. dies entspricht einem Anstieg des kon
solidierungsbedarfs von 0,8 mrd. eur auf rd. 13 mrd. eur. österreich 
wurde daher von einem mitgliedstaat mit geringem zu einem mitglied
staat mit mittlerem nachhaltigkeitsrisiko hinaufgestuft.

Aber auch andere brennende Zukunftsfragen wie die neugestaltung 
des bildungswesens sind ungelöst. die gestaltungskraft der Politik 
steht damit auf dem Prüfstand.

wegen der finanziellen beziehungen und Abhängigkeiten der gebiets
körperschaften und der damit verbundenen Verflechtung der finanz
ströme (steuerverbund, komplexes Transfersystem zwischen den 
gebietskörperschaften, vielfach auseinander fallende finanzierungs–, 
Aufgaben– und Ausgabenverantwortung) muss die reform alle staatli
chen ebenen umfassen. da im bundesstaatlichen organisationsgefüge 
die wahrnehmung sämtlicher öffentlicher Aufgaben auf die einzelnen 
gebietskörperschaften verteilt ist und vielfach überschneidende Aufga
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benbereiche bestehen, können nachhaltige Verbesserungen nicht durch 
den bund oder die länder oder die gemeinden alleine, sondern nur 
durch eine gemeinsame Problemsicht und das gemeinsame bekenntnis 
zum vereinbarten lösungsweg erreicht werden. diese Vorgangsweise 
deckt sich auch mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 13 
Abs. 2 b–Vg (koordinierung der haushaltsführung der gebietskörper
schaften im hinblick auf die sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen 
gleichgewichts und auf nachhaltig geordnete haushalte).

3.2 ein offenes wort zu den Potenzialen aus einer Verwal
tungs reform

eine umfassende Verwaltungs– und strukturreform muss einerseits auf 
die steigerung der effizienz und der Qualität der leistungserbringung 
und auf eine optimierung der wirkungserzielung abzielen. Andererseits 
muss eine solche Verwaltungs– und strukturreform die erhöhung der 
Qualität aus der sicht der bürgerinnen und bürger im fokus haben. nur 
dieser breite Ansatz stellt sicher, dass mittel– und langfristig tatsächlich 
die Potenziale umfassend genutzt und damit die aus budgetärer sicht 
dringend erforderlichen einsparungsmöglichkeiten gehoben werden. 

diese einsparungspotenziale liegen einerseits in einer reduktion der 
kosten der leistungserbringung der leistungen und andererseits in 
einem optimierten, klar gesteuerten einsatz der öffentlichen mittel. 
dabei müssen einsparungen bei den strukturen und nicht bei den leis
tungen im Vordergrund stehen. 

die auf den breiten Ansatz des rh gestützten Vorschläge zielen dem
zufolge jedenfalls auf folgende Aspekte der Verwaltungsreform ab: 

–  effizienzsteigerungen (z.b. einführung von einsatzzentralen statt 
der 105 Polizei–leitstellen für 100 sicherheitsbehörden),

–  Qualitätsverbesserungen (z.b. bei ärztlichen begutachtungen zur Pfle
gegeldeinstufung),
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–  kostenreduktionen (z.b. reduktion der 141 beschäftigten in der stän
digen Vertretung in brüssel und konzentration der zwölf standorte 
der österreichischen Vertretungsstellen),

–  wirksamerer einsatz öffentlicher mittel (z.b. Vermeidung überschnei
dender förderungsbereiche bei der familienförderung),

–  mehr bürgernähe (z.b. einrichtung von one–stop–shops in den be 
zirksh auptmannschaften).

im hinblick auf den konsolidierungsbedarf ist wichtig, dass mit der 
umsetzung der Vorschläge rasch begonnen wird, unabhängig davon, 
ob diese zu einmaligen einsparungen führen oder mittel– und langfris
tige Auswirkungen haben.

Vielfach wird die Verwaltungsreform durch ihre Verbindung mit der 
budgetkonsolidierung jedoch auf reine einsparungen reduziert. unter 
berufung auf angebliche Aussagen des rh nennt die öffentliche dis
kussion teilweise enorme einsparungspotenziale. die kolportierten 
beträge reichen von 3 mrd. eur bis hin zu 15 mrd. eur. mit mög
lichst hohen beträgen wird je nach standpunkt und intention ver
sucht, auf die untätigkeit der regierung hinzuweisen, oder aber auch 
die bisher erarbeiteten Vorschläge für eine reform zu diskreditieren. 

diese gesamtzahlen beruhen im wesentlichen auf sehr groben Aggre
gaten und können nicht auf konkrete Prüfungsergebnisse des rh 
gestützt werden. der rh verwendet derartige gesamtzahlen daher 
nicht, sondern stützt seine Quantifizierungen jeweils auf konkrete 
einzelprüfungen, die teilweise auch hohe einsparungsbeträge bein
halteten, wie etwa:

–  714 mill. eur bei den landesbeamtenpensionssystemen durch eine 
harmonisierung mit der bundesregelung;

–  1,2 mrd. eur an mehrkosten für den bund bei Pensionsleistungen der 
bundesbahnbediensteten durch Abwehr der finanziellen Auswirkungen 
pensionsrechtlicher maßnahmen für den bund im bereich der öbb;
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–  35,6 mill. eur durch einen optimaleren Personaleinsatz bei der 
bPd wien.

bei den betreffenden summen ist zu beachten, dass es sich überwie
gend nicht um Jahreswerte sondern um über längere Zeiträume aggre
gierte beträge handelt. 

Auch im gesundheitsbereich werden immer wieder unter berufung auf 
den rh gewaltige einsparungssummen genannt. Tatsächlich spricht 
der rh jedoch von einem umschichtungspotenzial in höhe von 2,9 
mrd. eur, das statt für vergleichsweise teure Akutbetten im ambu
lanten und im niedergelassenen bereich verwendet werden könnte. 

die Quantifizierung der realen einsparungsmöglichkeiten ist viel
fach schwierig und sehr stark von politischen Vorgaben sowie von 
der Abgrenzung des Verwaltungsreformbegriffs abhängig. dies zeigt 
sich beispielsweise deutlich beim förderungswesen, das in öster
reich im internationalen Vergleich ein weit überdurchschnittliches 
Volumen aufweist. die wirtschaftsforschungsinstitute haben beacht
liche einsparungsmöglichkeiten errechnet, wenn die Ausgaben dem 
eu–schnitt angepasst und die Verwaltung der förderungen massiv 
gestrafft würden.

Auch die wifo–studie zur effizienz der Ausgabenstrukturen des 
öffentlichen sektors in österreich1 verweist auf hohe effizienzsteige
rungspotenziale in der öffentlichen Verwaltung. basierend auf inter
nationalen Vergleichsrechnungen (benchmarking–Analysen) sind ein
sparungspotenziale vor allem in der Allgemeinen hoheitsverwaltung 
auszumachen. Je einwohner hat österreich um 27 % höhere Ausgaben 
als deutschland und um 11 % höhere Ausgaben als dänemark. laut 
wifo–berechnungen hätte österreich demnach eine effizienzreserve 
von 0,75 bis 2,5 mrd. eur. Zusätzlich zeigten die wifo–Analysen effi
zienzsteigerungspotenziale im gesundheitswesen (derzeit nicht quanti
fizierbar), im förderungswesen (durch einen allgemeinen förderungs
abbau von 3,5 bis 5 mrd. eur) und durch deregulierungsmaßnahmen 

1  hans Pitlik et al.; wifo, november 2008



32

zielrichtung und zwischenbilanz

(bis zu 0,5 mrd. eur). die ergebnisse entstanden unter der Annahme, 
dass sich die Qualität und der umfang der Verwaltungsleistungen zwi
schen den ländern nicht unterscheiden (ceteris paribus–Annahme). sie 
setzen grundlegende reformen (Veränderung der institutionellen rah
menbedingungen) voraus, die einen mehrjährigen Zeithorizont erfor
dern.

die bundesregierung selbst hat im regierungsprogramm einen konso
lidierungspfad vorgegeben, um gegen ende der legislaturperiode ein 
gesamtstaatliches defizit von – 1,7 % des biP zu erreichen. die summe 
der jährlichen konsolidierungsmaßnahmen sollte für die Periode einen 
einsparungserfolg von 8 mrd. eur erbringen. 

abbildung 1: Konsolidierungsumfang 2009 bis 2013
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Quelle: Regierungsprogramm 2008
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Angesichts der finanz– und wirtschaftskrise beschloss die bundesre
gierung im herbst 2010 ein mehrjähriges konsolidierungsprogramm. 
damit soll das öffentliche defizit bis 2013 unter den referenzwert von 
3 % des biP zurückgeführt werden. unter berücksichtigung der gleich
zeitig beschlossenen offensivmaßnahmen soll das konsolidierungsvo
lumen 2011 bis 2014 jährlich zwischen 1,0 % und 1,9 % des biP oder 
insgesamt 19,2 mrd. eur betragen.

3.3 langsame evolution oder umfassende umgestaltung 
des staats– und Verwal tungsaufbaus

bereits Anfang der 1990er Jahre erarbeitete eine strukturreformkom
mission ein konzept zur grundlegenden neuordnung der kompetenz
verteilungen in österreich. weitere in den letzten beiden Jahrzehnten 
unternommene Anläufe (z.b. Aufgabenreformkommission, österreich–
konvent, expertengruppe, Verwaltungsinnovationsprogramme, Verwal
tungsqualitätsoffensive) verfolgten stets das Ziel von mehr Transparenz, 
bürgerorientierung und effizienz. die ergebnisse der beratungen des 
österreich–konvents führten zu einer Verfassungsrechtsbereinigung2 und 
einigen kleineren Änderungen des b–Vg, der große wurf einer umfas
senden staats– und Verwaltungsreform, d.h. eine durchgreifende neu
ordnung und neugestaltung der Verwaltungsbereiche, wurde jedoch trotz 
umfangreicher reformvorschläge noch nicht umgesetzt. 

gleichwohl ist die öffentliche Verwaltung einem ständigen wandel unter
worfen. die entwicklungen der letzten Jahre, wie z.b. verstärk ter einsatz 
von informationstechnologie oder der Ansatz des Public management, 
führten zu durchaus anzuerkennenden einzelerfolgen. österreich ist füh
rend bei e–government–Anwendungen (z.b. finanz online, help.gv.at), 
und betriebswirtschaftliche steuerungsinstrumente werden bereits ver
stärkt zur erhöhung der effizienz eingesetzt. im bereich der länder und 
gemeinden findet man viele erfolgreiche initiativen zur stärkung der 
bürgerorientierung der Verwaltung (z.b. one–stop–shops) und aktu

2  bgbl. i nr. 2/2008 
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ell planen einzelne länder bedeutende umstrukturierungen im Verwal
tungs– oder im gesundheitsbereich.

die bisherigen erfahrungen haben gezeigt, dass umfassende gesamtre
formen nicht die ausreichende politische unterstützung finden. gerade die 
komplexe, zumeist verfassungsrechtlich verankerte Aufgaben– und Aus
gabenverteilung zwischen den verschiedenen gebietskörperschaftsebenen 
trägt aber wesentlich zu ineffizienzen bei. einzelmaßnahmen und halbher
zige Teilreformen sichern die nachhaltigkeit der öffentlichen finanzen nicht 
ausreichend. nur sinnvoll gestaltete Aufgaben– und finanzierungsent
flechtungen zwischen den gebietskörperschaften können die Transparenz, 
effizienz und effektivität, aber auch die Qualität der Verwaltung deutlich  
erhöhen und die bürgernähe stärken. 

Aus sicht des rh ist daher eine alle Verwaltungsebenen einschlie
ßende ganzheitliche und umfassende staats– und Verwaltungsreform 
dringend geboten, diese kann aber nur bei entsprechend breiter poli
tischer willensbildung umgesetzt werden. umso notwendiger ist es, 
dass zumindest in den wesentlichen Teilgebieten der Verwaltung tief
greifende reformmaßnahmen gesetzt werden. eine konzentration auf 
ganze Themenblöcke anstatt auf punktuelle einzelmaßnahmen ermög
licht strukturbereinigungen und durchgängige reformkonzepte. die 
zeitnahe bearbeitung mehrerer blöcke erleichtert auch den politischen 
interessensausgleich.

4 VolKswIrtschaftlIche rahmenbedIngungen  
und ÖffentlIche haushalte

4.1 Volkswirtschaftlicher rahmen

gemäß dem bundeshaushaltsgesetz (bhg) ist ein gesamtwirtschaft
liches gleichgewicht sicherzustellen, das bei einem ausgewogenen 
Verhältnis zwischen einem hohen beschäftigtenstand, einem hinrei
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chend stabilen geldwert, der sicherung des wachstumspotenzials und 
der wahrung des außenwirtschaftlichen gleichgewichts vorliegt. 

4.2 eckdaten zur budgetentwicklung des bundes

der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen eckdaten zur budge
tären entwicklung des bundes zu entnehmen:

tabelle 2: Indikatoren für ein gesamtwirtschaftliches gleichgewicht

2006 2007 2008 2009 2010

Reales Bruttoinlands
produkt 
(Veränderung in %)

+ 3,6 + 3,7 + 2,2 – 3,9 + 2,1 

Verbraucherpreise 
(Veränderung in %) + 1,5 + 2,2 + 3,2 + 0,5 + 1,9 

Unselbständig aktiv 
Beschäftigte 
(Veränderung in %)

+ 1,7 + 2,1 + 1,7 – 1,5 + 0,8  

Arbeitslosenquote lt. 
Eurostat  
(% der Erwerbstätigen)

4,7 4,4 3,8 4,8 4,4 

Leistungsbilanzsaldo 
(in % des BIP) + 2,8 + 3,5 + 4,9 + 3,1 + 2,7

Quelle: Statistik Austria, Wifo
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die wesentlichen indikatoren haben sich demnach zwischen 2006 
und 2010 deutlich verschlechtert. die nettofinanzschulden des bundes 
sind um rd. 20 % von 155,285 mrd. eur auf 186,743 mrd. eur ange
stiegen. insbesondere durch die maßnahmen zur finanzmarktstabili
sierung und zur exportförderung, für öbb–infrastrukturinvestitionen 
sowie für den straßenbau (AsfinAg) haben sich die haftungen des 
bundes um rd. 76 % von 73,250 mrd. eur auf 129,130 mrd. eur 
erhöht.

tabelle 3: Indikatoren zum bundeshaushalt

2006 2007 2008 2009 2010

in Mrd. EUR

Defizit Bundeshaushalt – 4,416 – 2,870 – 9,564 – 7,080 – 7,853 

in % des BIP – 1,7 – 1,1 – 3,4 – 2,6 – 2,8 

Primärdefizit 
Bundeshaushalt + 2,696 + 4,882 + 3,917 – 5,990 – 3,067 

in % des BIP + 1,0 + 1,8 + 1,4 – 2,2 – 1,1 

Nettofinanzschulden des 
Bundes 155,285 157,301 167,923 178,077 186,743 

in % des BIP 60,4 57,8 59,3 64,9 65,7 

Haftungen des Bundes 73,250 87,030 112,595 124,479 129,130 

Verpflichtungen des Bundes 
(brutto) 90,035 104,832 103,044 108,476 105,882 

Zinsaufwand, netto 6,846 6,757 6,702 6,718 5,729 

Abgabenquote (gem. VGR), 
% des BIP 41,8 42,0 42,6 42,7 42,2

Quelle: Bundesrechnungsabschluss 2010
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bis zum Jahr 2010 ist der bund Verpflichtungen für Ausgaben in zukünf
tigen finanzjahren von 105,882 mrd. eur (+ 18 % gegenüber 2006) 
eingegangen, darunter 85,482 mrd. eur für finanzierungen und wäh
rungstauschverträge (insb. Zinsen). in diesem betrag sind die geplanten 
investitionen der öbb in die schieneninfrastruktur noch nicht vollstän
dig enthalten. weitere Verpflichtungen in höhe von 43,370 mrd. eur 
werden für das finanzjahr 2011 eingebucht. 

negativ für die zukünftige entwicklung der öffentlichen finanzen ist ins
besondere, dass der Primärsaldo des bundes (saldo von einnahmen und 
Ausgaben ohne Zinsendienst und rücklagen) erstmals seit 1996 sowohl 
2009 als auch 2010 wieder negativ war (2008 noch + 3,917 mrd. eur), und 
in beiden Jahren zusammen rd. – 9,057 mrd. eur betrug. 

die mit 42,2 % weiterhin hohe Abgabenquote sowie die hohe Zinsbelas
tung von netto 5,729 mrd. eur engen den spielraum für die notwen
dige budgetkonsolidierung weiter ein.

4.3 gesamtstaatliche entwicklung

Auch die gesamtstaatliche entwicklung auf basis der maastricht–krite
rien zeigt ein ähnliches bild.

tabelle 4:  gesamtstaatliche entwicklung (maastricht–Kriterien)

2006 2007 2008 2009 2010

in Mrd. EUR

Öffentliches Defizit – 4,006 – 2,372 – 2,635 – 11,296 – 13,169 

in % des BIP – 1,6 – 0,9 – 0,9 – 4,1 – 4,6 

Öffentlicher Schulden
stand 161,392 165,024 180,475 191,002 205,212 

in % des BIP 62,8 60,7 63,8 69,6 72,3

Quelle: Statistik Austria (Budget–Notifikation März 2011)
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während das gesamtstaatliche defizit 2006 bis 2008 unter den damals 
noch sehr günstigen rahmenbedingungen eine stabile entwicklung 
aufwies, zeigten sich 2009 und 2010 deutlich die Auswirkungen der 
finanz– und wirtschaftskrise. das öffentliche (gesamtstaatliche) defi
zit erhöhte sich von 4,006 mrd. eur im Jahr 2006 auf 13,169 mrd. eur 
im Jahr 2010 und stieg mit – 4,1 % (2009) bzw. – 4,6 % (2010) über 
den eu–referenzwert (maastricht–kriterien) für öffentliche defizite von 
– 3 %. 

der gesamtbetrag von 13,169 mrd. eur verteilte sich im Jahr 2010 

– mit 10,374 mrd. eur auf den bund, 

– mit 1,936 mrd. eur auf die länder ohne wien und 

– mit 1,360 mrd. eur auf die gemeinden; 

lediglich der Teilsektor sozialversicherungsträger erzielte einen Über
schuss von 0,5 mrd. eur. weder der bund (– 3,65 % statt – 0,14 %) 
noch die länder einschließlich wien (– 0,89 % statt + 0,52 %) noch die 
gemeinden ohne wien (– 0,27 % statt 0,0 %) erfüllten im Jahr 2010 
die Vorgaben aus dem österreichischen stabilitätspakt, wobei die län
der diese Vorgaben bereits seit 2003 nicht mehr erfüllten.

die staatliche gesamtverschuldung stieg von 161,392 mrd. eur im 
Jahr 2006 auf 205,212 mrd. eur im Jahr 2010 deutlich an und lag mit 
72,3 % (nach 69,6 % im Vorjahr) ebenfalls deutlich über der maast
richt–grenze von 60 %. 
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der Anteil des bundessektors betrug im Jahr 2006  90,6 % und fi el auf 
87,2 % im Jahr 2010 trotz absoluter Zunahme um 33,135 mrd. eur. 
die landesebene hatte im Jahr 2006 einen Anteil von 5,3 %, der bis 
zum Jahr 2010 um 7,874 mrd. eur auf 8,0 % anwuchs. im Jahr 2006 
betrug der Anteil der gemeindeebene 3,0 % und stieg bis 2010 um 
3,048 mrd. eur auf 3,9 %. der Anteil der Verschuldung der sozialver
sicherungsträger verblieb in etwa bei 1 % über den gesamten beob
achtungszeitraum (+ 126 mill. eur).
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im Zeitraum 2006 bis 2010 stiegen die gesamtausgaben des staates 
um 16,4 % (nicht konsolidiert). im gleichen Zeitraum betrug der 
Anstieg im bundessektor 13,0 % und auf landesebene 18,0 %. die 
Ausgaben auf gemeindeebene wuchsen im beobachtungszeitraum um 
21,4 % und die Ausgaben der sozialversicherungsträger um 18,6 %.

gleichzeitig stiegen die gesamteinnahmen des staates — trotz eines 
deutlichen rückgangs im Jahr 2009 — um 11,0 % (nicht konsolidiert). 
das sind um 5,4 Prozentpunkte weniger als der Ausgabenanstieg. der 
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Anstieg der einnahmen lag im gleichen Zeitraum im bundessektor bei 
4,2 %, auf landesebene bei 12,2 %. die einnahmen auf gemeindeebene 
wuchsen im beobachtungszeitraum um 12,7 % und die einnahmen der 
sozialversicherungsträger um 19,8 %.

tabelle 5: ausgaben/einnahmen

ausgaben eInnahmen deckung 
ausga
ben an
stieg2006 2010

2006 
bis 

2010
2006 2010

2006 
bis 

2010

in Mrd. EUR in % in Mrd. EUR in % in %

Bundessektor 69,070 78,048 + 13,0 64,969 67,712 + 4,2 30,6 

Landesebene
(ohne Wien) 23,190 27,355 + 18,0 22,661 25,419 + 12,2 66,2 

Gemeinde ebene
(einschl. Wien) 19,429 23,583 + 21,4 19,724 22,223 + 12,7 60,2 

Sozialversiche
rungsträger 42,800 50,761 + 18,6 42,796 51,261 + 19,8 106,3 

sektor staat, 
gesamt 154,488 179,747 + 16,4 150,150 166,616 + 11,0 65,2

Quelle: Statistik Austria (Budget–Notifikation März 2011)
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im bundessektor konnten 30,6 % der zwischen 2006 und 2010 erfolgten 
Ausgabensteigerung durch mehreinnahmen abgedeckt werden. die 
deckungsquoten auf landes– und gemeindeebene lagen mit 66,2 % bzw. 
60,2 % deutlich darüber. die sozialversicherungsträger konnten ihre ein
nahmen in einem höheren Ausmaß steigern als sich ihre Ausgaben erhöh
ten. der einnahmenanstieg übertraf das Ausgabenwachstum um 6,3 %.

4.4 mittelfristige entwicklung der ausgabenstruktur

durch den Anstieg der Verschuldung werden sich künftig die Zinszah
lungen der gebietskörperschaften weiter erhöhen. ebenso werden die 
zunehmende Alterung der gesellschaft und nicht ausreichende struk
turreformen bei der Altersversorgung zu einer vergangenheitsbezo
genen schwerpunktverlagerung in der Ausgabenstruktur führen. 

tabelle 6: erfolg 2010 und bundesfinanzrahmen 2015 im Vergleich

rubrik

erfolg bfrg  
2012 – 2015 Veränderung

2010 2015 erfolg 2010/bfrg 2015

in Mrd. EUR
Anteil an 

Veränderung 
in %

0, 1 Recht und Sicherheit 7,613 7,837 + 0,224 2,7 

2 Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie 33,252 36,864 + 3,612 44,0 

3 Bildung, Forschung, 
Kunst und Kultur 11,543 12,239 + 0,697 8,5 

4 Wirtschaft, Infrastruktur 
und Umwelt 8,522 8,687 + 0,166 2,0 

5 Kassa und Zinsen 6,357 9,860 + 3,503 42,7 

gesamtsumme 67,287 75,488 + 8,201 100,0

Quelle: BFRG 2012 – 2015, BGBl. I Nr. 40/2011, Bundesrechnungsabschluss 2010
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gemäß dem bundesfinanzrahmengesetz 2012 – 2015 ist der stärk
ste Anstieg gegenüber dem erfolg 2010 in der rubrik 2 „Arbeit, sozi
ales, gesundheit und familie“ (diese beinhaltet großteils die Zuschüsse 
des bundes zu den Pensionen) und in der rubrik 5 „kassa und Zinsen“ 
zu erwarten. die Ausgaben für Zinsen werden damit im Jahr 2015 um 
rd. 1,2 mrd. eur über den gesamten Ausgaben der rubrik 4 für wissen
schaft, infrastruktur und umwelt liegen.

dementsprechend verändern sich auch die Anteile der einzelnen rubriken 
am gesamthaushalt.

tabelle 7: bundesfinanzrahmen 2012 bis 2015 (anteile)

rubrik

bfrg 2012 – 2015 Veränderung

2012 2013 2014 2015 2012/2015

Anteil in % %–Punkte

0, 1 Recht und Sicherheit 11,0 10,7 10,5 10,4 – 0,6 

2 Arbeit, Soziales, Ge
sundheit und Familie 48,3 49,0 49,2 48,8 + 0,5 

3 Bildung, Forschung, 
Kunst und Kultur 16,7 16,4 16,2 16,2 – 0,5 

4 Wirtschaft, Infra
struktur und Umwelt 12,1 11,4 11,3 11,5 – 0,6 

5 Kassa und Zinsen 11,9 12,5 12,7 13,1 + 1,2 

gesamtsumme 100,0 100,0 100,0 100,0 –

Quelle: BFRG 2012 – 2015, BGBl. I Nr. 40/2011, Bundesrechnungsabschluss 2010
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die geplanten Ausgaben steigen von 2012 bis 2015 in der rubrik 2 
„Arbeit, soziales, gesundheit und familie“ um + 0,5 %–Punkte und in 
der rubrik 5 „kassa und Zinsen“ um + 1,2 %–Punkte, die Anteile der 
restlichen drei rubriken sinken. die rubriken 2 und 5 beinhalten mit den 
Pensionen und den Zinsen primär „vergangenheitsbezogene“ Ausgaben.

die Ausgaben für Pensionen sollen in den Jahren 2010 bis 2015 um 
3,592 mrd. eur auf 20,665 mrd. eur steigen. der bundesbeitrag zur Pen
sionsversicherung, die Ausgleichszulagen und die leistungen nach dem 
nachtschwerarbeitsgesetz werden nach den Zahlen des bfrg 2012 – 2015 
um 2,214 mrd. eur steigen, die direkten Ausgaben für Pensionen der 
bundesbediensteten bzw. für die Pensionsersätze der landeslehrer werden 
sich um 1,378 mrd. eur erhöhen. die Ausgaben für Zinsen sollen im Zeit
raum 2010 bis 2015 um 3,801 mrd. eur auf 9,544 mrd. eur anwachsen.

tabelle 8: entwicklung vergangenheitsbezogener ausgaben

erfolg bfrg  
2012 – 2015 Veränderung

2010 2015 erfolg 2010/bfrg 2015

in Mrd. EUR in %

Ausgaben für Pensionen 17,073 20,665 + 3,592 + 21,0 

Ausgaben für Zinsen 5,743 9,544 + 3,801 + 66,2 

Gesamtausgaben 67,287 75,488 + 8,201 + 12,2 

Nettosteuereinnahmen 39,816 50,389 + 10,573 + 26,6 

in % %–Punkte

Anteil der Pensionen und 
Zinsen an Gesamtausgaben 33,9 40,0 + 6,1 

Anteil der Pensionen 
und Zinsen an 
Nettosteuereinnahmen

57,3 60,0 + 2,6 

Quelle: BFRG 2012 – 2015, BGBl. I Nr. 40/2011, Bundesrechnungsabschluss 2010
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die vergangenheitsbezogenen Ausgaben (Pensionen und Zinsen) wer
den im Jahr 2015 bereits 40 % (2010: 33,9 %) der gesamtausgaben bzw. 
60 % (2010: 57,3 %) der nettosteuereinnahmen des bundes ausmachen. 

4.5 notwendige Konsolidierungsschritte

bereits im bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2006 erachtete der 
rh strukturelle konsolidierungsmaßnahmen für unbedingt erforderlich, 
um eine nachhaltige budgetsanierung zu erreichen. er sah dazu eine 
umfassende Verfassungs– und Verwaltungsreform unter einbeziehung 
aller gebietskörperschaften, eine haushaltsreform und eine Zusammen
führung von finanzierungs– und Aufgabenverantwortung im rahmen 
der anlaufenden finanzausgleichsverhandlungen als unbedingt notwen
dig an.

im bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2010 hielt der rh strukturelle 
konsolidierungsmaßnahmen unter einbeziehung aller gebietskörper
schaften zur erreichung einer nachhaltigen budgetgebarung für unab
dingbar und nannte insbesondere die bereiche bildung, gesundheit und 
soziales als zentrale Ansatzpunkte für notwendige reformmaßnahmen.

er wies weiters darauf hin, dass festgestellte defizite im bereich des 
rechnungswesens und der Planungsinstrumente bestehende risiken 
zusätzlich erhöhen und einer koordinierung der haushaltsführung der 
gebietskörperschaften im hinblick auf die sicherstellung des gesamt
wirtschaftlichen gleichgewichts und auf nachhaltig geordnete haus
halte (Art. 13 Abs. 2 b–Vg) entgegen stehen.

Am 2. dezember 2009 stellte der ecofin–rat ein übermäßiges defizit in 
österreich fest und gab empfehlungen gemäß Art. 126 Abs. 7 AeuV ab. 
er empfahl insbesondere, ab dem Jahr 2011 mit der budgetkonsolidierung 
zu beginnen, um das defizit 2013 wieder unter den referenzwert von 3 % 
des biP zu senken und die Verschuldungsquote wieder auf 60 % des biP 
zurückzuführen. er forderte insbesondere stärkere Transparenz der haus
haltsführung auf allen staatlichen ebenen, eine Angleichung der legisla
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tiven, administrativen und finanzpolitischen Zuständigkeitsbereiche zwi
schen den verschiedenen regierungsebenen und stärkere Anreize für ältere 
Arbeitnehmer für einen Verbleib im Arbeitsleben.

Am 12. Juli 2011 forderte der ecofin–rat österreich auf basis der emp
fehlungen der europäischen kommission in seiner stellungnahme zum 
aktualisierten stabilitätsprogramm 2010 bis 2014 auf, 

–  die konjunkturerholung für verstärkte konsolidierungsanstrengungen 
zu nutzen, 

–  die frühpensionsregelungen zu begrenzen und das gesetzliche Pensi
onsalter zu harmonisieren, 

–  die einnahmen– und Ausgabenverantwortung zwischen verschiedenen 
regierungsebenen zusammenzuführen und 

–  die finanzbeziehungen zwischen den gebietskörperschaftsebenen neu 
zu ordnen.

der iwf identifizierte in seinem länderbericht vom 5. August 2011 eben
falls einen verstärkten konsolidierungsbedarf in österreich. er mahnte 
Anreize für einen längeren Verbleib im Arbeitsprozess, eine effizienzstei
gerung im gesundheitsbereich, rationalisierungsmaßnahmen im förde
rungswesen und eine Zusammenführung von finanzierungs– und Aus
gabenverantwortung zwischen den regierungsebenen ein. 

sowohl der ecofin–rat als auch der iwf sahen aufgrund des Aus
einanderfallens von finanzierungs– und Aufgabenverantwortung zwi
schen den staatlichen regierungsebenen die höchsten effizienzsteige
rungspotenziale in den bereichen bildung und gesundheit.

4.6 wirkungen auf die öffentlichen haushalte

die weltweite finanzkrise und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf 
österreich führten sowohl ausgaben– als auch einnahmenseitig zu einer 
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wesentlichen belastung der öffentlichen haushalte mit einem deutlichen 
Anstieg der haushaltsdefizite und der Verschuldung. 

Zur minderung der Auswirkungen des weltweiten konjunktureinbruchs 
auf österreich wurden im Jahr 2009 umfassende schritte zur konjunk
turbelebung in die wege geleitet. die österreichischen banken waren 
im besonderen maße von der krise berührt, stabilisierungsmaßnahmen 
(„bankenpaket“) wurden gesetzt. die finanziellen folgen der steuerre
form (einkommensteuer, familienpaket), der konjunkturpakete (temporäre 
degressive Abschreibung auf bewegliche wirtschaftsgüter) und des ban
kenpakets wirkten sich auf die öffentlichen haushalte aus. Außerdem wur
den die „automatischen stabilisatoren“ (Ausgaben für Arbeitslosenunter
stützungen steigen an und steuereinnahmen gehen zurück) wirksam. die 
budgetäre situation verschlechterte sich entsprechend bis zum Jahr 2010. 

in einklang mit den empfehlungen des ecofin–rates plante die bundes
regierung 2011 die umsetzung des auf der regierungsklausur vom okto
ber 2010 beschlossenen konsolidierungskonzepts. Ziel war zunächst, bis 
2013 das defizit auf unter 3 % des biP abzusenken. im bundesfinanzrah
men 2012 bis 2015 rechnet die bundesregierung für das Jahr 2015 mit 
einem gesamtstaatlichen defizit von 2 % des biP.

tabelle 9: Konsolidierungspfad gemäß stabilitätsprogramm 2010 bis 2014

2010 2011 2012 2013 2014

in % des BIP

Öffentliches Defizit – 4,6 – 3,9 – 3,3 – 2,9 – 2,4 

Öffentlicher Schuldenstand 72,3 73,6 75,0 75,5 75,1 

Primärsaldo – 2,0 – 1,1 – 0,4 0,1 0,5 

Tatsächlich geleistete 
Zinszahlungen 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 

Struktureller Budgetsaldo – 3,2 – 2,8 – 2,4 – 2,1 – 1,9

Quelle: Stabilitätsprogramm 2010 – 2014
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betrug die gesamtstaatliche schuldenquote 2010 bereits 72,3 % des biP, 
wird diese bis 2013 weiter auf 75,5 % ansteigen. erst ab 2014 soll die 
schuldenquote wieder rückläufig sein. diese entwicklung zeigt sich auch 
im gesamtstaatlichen Primärsaldo, der bis einschließlich 2012 negativ sein 
wird. der Anstieg der schuldenquote wirkt sich auch auf die Zinszah
lungen für die finanzschulden aus. die Zinsausgaben werden von 2010 
um 0,3 Prozentpunkte auf 3,0 % des biP im Jahr 2014 anwachsen. 

der von der bundesregierung eingeschlagene konsolidierungspfad ent
spricht zwar den empfehlungen des ecofin–rates hinsichtlich des Ziels 
der rückführung des defizits auf unter 3 % des biP bis 2013, reicht 
aber nicht, um das nationale mittelfristige haushaltsziel zu erreichen. die 
europäische kommission errechnete für österreich ein zulässiges struk
turelles defizit von 0 % bis – 0,5 % des biP, um einen über den konjunk
turzyklus ausgeglichenen haushalt zu erreichen. bis zum Jahr 2014 soll 
die strukturelle defizitquote mit 2,8 % (2011) bis 1,9 % (2014) des biP 
deutlich darüber liegen. 

Außerdem wurde im rahmen des interbankmarktstärkungsgesetzes und 
des finanzmarktstabilitätsgesetzes vom oktober 2008 der haftungsrah
men des bundes erheblich ausgeweitet. die garantien (z.b. einlagen
sicherung, haftungen) wirken sich auf den öffentlichen haushalt aus, 
wenn sie schlagend werden. 

es müssen daher — trotz erholung der wirtschaftslage im Jahr 2010 — 
weitere, intensive Anstrengungen zur strukturellen haushaltskonsolidie
rung unternommen werden, um künftig wesentlich gravierendere ein
schnitte zum Abbau der defizite zu vermeiden und eine rückführung der 
schuldenquote zu ermöglichen. diese sollten jedenfalls eine haushalts
rechtsreform auf allen staatlichen ebenen sowie eine stärkere Zusam
menführung von finanzierungs– und Aufgabenverantwortung umfas
sen.

eine umfassende Verfassungs– und Verwaltungsreform sollte neben effi
zienzsteigerungen, Qualitätsverbesserungen und einer erhöhung der bür
gernähe kostenreduktionen erbringen, welche einerseits in konjunktu
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rell angespannten situationen wachstumsbelebend eingesetzt werden 
könnten und andererseits zu einer nachhaltigen haushaltssanierung bei
tragen könnten. Außerdem beeinflusst eine verbesserte Qualität der Ver
waltung die entwicklung der österreichischen wirtschaft positiv. darum 
sind neben den Aspekten der Ausgabeneinsparungen insbesondere auch 
der effiziente mitteleinsatz, die Transparenz und Qualität des staatli
chen handelns sowie die bürgerorientierung als gleichberechtigte Ziel
setzungen geboten.
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arbeItsgruPPe zur Verwaltungsreform
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5 arbeItsgruPPe zur Verwaltungsreform

5.1 einsetzung der arbeitsgruppe „Verwaltung neu“

die regierung hat die Vorschläge des rh und anderer expertenorgani
sationen wie dem ihs, dem wifo und dem kdZ Zentrum für Verwal
tungsforschung in ihre reformüberlegungen miteinbezogen: das regie
rungsprogramm für die XXiV. gesetzgebungsperiode sah die einsetzung 
einer Arbeitsgruppe zur erarbeitung von konsolidierungsmaßnahmen 
vor, um die vereinbarten budgetären rahmenbedingungen einhalten zu 
können. es verweist dabei auf die Vorschläge des rh aus der erstauflage 
des Positionspapiers Verwaltungsreform sowie auf ein zwischen dem 
rh und dem Präsidenten des staatsschuldenausschusses abgestimmtes 
grundlagenpapier über „Vorschläge zur Verwaltungsreform“.

die kernarbeitsgruppe setzt sich zusammen 

• aus politischen entscheidungsträgern: 

– dem bundeskanzler (vertreten durch den staatssekretär im bmf), 

–  der bundesministerin für finanzen (bis April 2011 war der bundes
minister durch den damaligen weiteren staatssekretär im bmf ver
treten) und 

–  den landeshauptleuten von wien und niederösterreich (vertreten 
jeweils durch die landtagspräsidenten) 

• und aus experten: 

– dem Präsidenten des rh, 

– den leitern der wirtschaftsforschungsinstitute ihs 

– und wifo. 
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die Arbeitsgruppe soll insgesamt elf Arbeitspakete in den unterschied
lichsten handlungsfeldern bearbeiten (z.b. bildung, gesundheit und 
Pflege, bürgerorientierung und deregulierung, Aufgabenreform und 
strukturbereinigung, beamtenpensionen). die struktur zur bearbeitung 
der einzelnen Themen, die in mehreren schritten erfolgt, sieht weiters 
Vorbereitungsgremien aus Vertretern der Verwaltung und der experten
organisationen vor, die alternative lösungswege aufzeigen sollen.

dem rh mit dem ihs, dem wifo und dem kdZ Zentrum für Verwal
tungsforschung kommt dabei die rolle eines impulsgebers für die seit 
geraumer Zeit ausständigen reformmaßnahmen zu. die entscheidungs
findung kann hingegen nur auf politischer ebene nach einem einge
henden diskussionsprozess mit den betroffenen stakeholdern erfolgen.

5.2 arbeitsweise der arbeitsgruppe „Verwaltung neu“

die Vorgangsweise in der Arbeitsgruppe „Verwaltung neu“ folgte der in 
der Abbildung dargestellten struktur.

 Arbeitsgruppe
Fixiert Thema und 

Arbeitsauftrag

Expertengruppe
Erarbeitet Problemanalyse 

und Folgewirkungen
Arbeitsgruppe

Anerkennt Problemanalyse 
und Folgewirkungen

Vorbereitungsgremium
Erarbeitet Lösungsvorschläge 

und bewertet sie
Arbeitsgruppe

Entscheidet über Umsetzung

Österreichgespräche
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die Aufgabe der experten besteht in einem ersten schritt in der Problem
analyse zu den von der Arbeitsgruppe vorgegebenen Arbeitspaketen 
sowie im Aufzeigen und bewerten von folgewirkungen, um das für die 
reformen erforderliche Problembewusstsein zu schaffen. Als kontrollor
gan des Parlaments und der landtage sieht sich der rh dabei den Prin
zipien der objektivität und unabhängigkeit und seiner besonderen stel
lung als föderatives bund–länder–organ verpflichtet.

Als zweiter schritt werden die vorgelegten Problem– und folgewirkungs
analysen von der Arbeitsgruppe behandelt und außer streit gestellt. 

die Arbeitsgruppe setzt dann ein Vorbereitungsgremium ein und beauf
tragt dieses gremium mit der erarbeitung von lösungsvorschlägen zu 
den aufgezeigten und anerkannten Problemen.

im dritten schritt werden in den Vorbereitungsgremien lösungsansätze 
erarbeitet und bewertet. der rh wirkt in den Vorbereitungsgremien 
durch das Aufzeigen von sachlösungen mit, ohne dabei interessens
lagen zu berücksichtigen. seine Vorschläge verfolgen einzig das inte
resse einer bedarfsgerechten und effizienten erbringung der leistung 
im sinne der bürgerinnen und bürger.

im vierten schritt soll die Arbeitsgruppe über die umsetzung der vom 
Vorbereitungsgremium vorgelegten lösungsvorschläge und die weitere 
Vorgangsweise entscheiden.

bereits frühzeitig drängte der rh auf eine einbindung aller parlamen
tarischen kräfte in den Verwaltungsreformprozess, weil die entschei
dungsfindung nur auf breiter basis nach einem eingehenden diskussi
onsprozess mit den betroffenen stakeholdern erfolgen kann. Als fünfter 
schritt ist daher zur Vorbereitung der parlamentarischen umsetzung 
die einbindung der fünf Parlamentsparteien im rahmen von soge
nannten österreich–gesprächen vorgesehen.
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5.3 behandelte arbeitspakete 

Am 17. februar 2009 trat die Arbeitsgruppe erstmals zusammen. in bis
her zehn Arbeitsgruppensitzungen legte die vom rh koordinierte exper
tengruppe bis zum Juni 2011 zu insgesamt sechs der elf vorgesehenen 
Arbeitspakete die vereinbarten detaillierten Analysen der Probleme und 
der damit verbundenen folgewirkungen vor, die von der Arbeitsgruppe 
zustimmend zur kenntnis genommen wurden. diese unterlagen wurden 
jeweils auch allen im nationalrat vertretenen Parteien übermittelt. die vor
gelegten expertenpapiere können von der homepage des rh (http://www.
rechnungshof.gv.at/beratung/verwaltungsreform.html) abgerufen werden.

die eingesetzten Vorbereitungsgremien haben dazu teilweise bereits die 
lösungsvorschläge erarbeitet. die umsetzung der ersten Projekte wurde 
zwar bereits beschlossen, mit Ausnahme mehrerer Projekte aus dem Paket 
„effizienz der Verwaltung“ und maßnahmen der länder zur harmonisie
rung der Pensionssysteme fehlt in allen von den experten abgearbeiteten 
bereichen jedoch eine politische entscheidung. die nachfolgende Übersicht 
und die tabellarische darstellung geben den stand der umsetzung mit sep
tember 2011 wieder. 
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1. Pensionen

2. Personal

3.  Bildung

4.  Wissenschaft  
und Forschung

5.  Effizientes  
Förderwesen

6.  Bürgerorientierung 
und Deregulierung

7.  Effizienz  
der Verwaltung

8.  Aufgabenreform  und 
Strukturbereinigung

9.  Finanzausgleich  
und Haushaltsrecht

10.  Gesundheit  
und Pflege

11.  Umwelt und Infra
struktur, öffentliche 
Unternehmen

Problemanalyse  
der Experten

Lösungsvorschläge 
(Vorbereitungs 
gremium)

Politische  
Umsetzung

Arbeitspaket

erledigt nicht erledigtteilweise erledigt

abbildung 4: Verwaltungsreform: stand der erledigung der arbeitspakete

Quelle: RH
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5.4 arbeitspaket bildung – schulverwaltung

die von den experten aufgezeigten hauptprobleme in der schulver
waltung liegen insbesondere in der komplexen kompetenzverteilung 
und der fehlenden Übereinstimmung von Ausgaben–, Aufgaben– und 
finanzierungsverantwortung begründet.

die schulverwaltung aus dem Jahr 1962 ist nicht mehr zeitgemäß, 
konkrete Vorgaben für bildungspolitische Ziele sind nicht in ausrei
chendem maße vorhanden, hohe Ausgaben (input) führen zu ledig
lich durchschnittlichen erfolgen (output). die klassengrößen liegen 
im oecd–durchschnitt, das lehrer–schüler–Verhältnis ist überdurch
schnittlich (d.h. auf einen lehrer kommen relativ wenige schüler), die 
bildungsausgaben pro kopf sind hoch, dennoch schneiden österreichs 
schüler bei internationalen Tests unterdurchschnittlich ab. 

ProblemanalYse schulVerwaltung 

1. doppelgleisigkeiten in der Verwaltung

•  Bei den Pflichtschulen fallen Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung 
auseinander

•  Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände vertreten unterschiedliche Interessen
•  Kompetenzen der Schulaufsicht nur bei pädagogischen Belangen, nicht bei 

Angelegenheiten der Schulerhalter

2. dienstrecht
• Dienst– und besoldungsrechtliche Unterschiede zwischen Bundes– und Landeslehrern
•  Unterschiedliche Lehrverpflichtungen für Bundes– und Landeslehrer (20 Werteinheiten 

versus Jahresnorm)
•  Bundeslehrer führen keine gesamthaften Ressourcenaufzeichnungen, Landeslehrer nur 

hinsichtlich der sonstigen Tätigkeiten
• Es fehlen Leistungsanreize (z.B. Aufstiegsmöglichkeiten)

3. leitungsverantwortung
• Schulleiter haben insbesondere an großen Schulen viele Lehrer zu betreuen
•  Schulleiter unterrichten selbst, auch wenn sie zur Gänze für die Aufgaben der Schul leitung 

freigestellt sind
•  Schulleiter werden ohne besondere Managementzusatzqualifikationen aus dem Kreis der 

Lehrer rekrutiert
• Schulleiter sind derzeit u.a. für die Unterrichtsqualität nicht verantwortlich
•  Administratoren erfüllen Verwaltungsaufgaben und werden aus dem Kreis der Lehrer 

rekrutiert (nicht alle Schulen haben Administratoren)
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fortsetzung: ProblemanalYse schulVerwaltung 

4. Personalsteuerung und controlling
•  Bei den Pflichtschulen fallen Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung 

auseinander
•  Datenlage bei den Landeslehrern schlechter als bei den Bundeslehrern
•  Intransparenz bei Personalaufwand der Landeslehrer
•  Schulverwaltungen auf Länderebene weisen unterschiedlich konsistente 

Reaktionsweisen auf variierende Schülerzahlen auf
•  Besoldung der Lehrer – wie auch der übrigen öffentlich Bediensteten – weitgehend unab

hängig vom Erfolg (es gibt wenige Instrumente der Leistungsbeurteilung)
•  Lehrermobilität ist gering (Durchlässigkeit zwischen den Schultypen ist nicht gegeben)
•  Weitgehend fehlender strukturierter Kennzahlenvergleich sowie Erfahrungsaustausch 

und Lernen von Best–Practice–Beispielen
•  Auf der operativen Ebene der Schulen kommt es zu keinem systematischen Qualitäts

vergleich
•  Lehrer an Auslandsschulen bleiben zu lange im Ausland (erworbene Erfahrungen werden 

nicht genützt)

5. ausbildung und fortbildung
•  Geteilte Lehrerausbildung für Bundes– und Landeslehrer
•  Qualität des Unterrichts: Unterschiedliche Vorgaben für Bundes– und Landeslehrer
•  Unterschiedliche Fortbildungspflichten für Bundes– und Landeslehrer
•  Zeitpunkt der Fortbildung
•  Keine Aufzeichnungen über die gesamte Fortbildung von Lehrern

6. schulaufsicht
•  Fehlende strategische Vorgaben durch das BMUKK
•  Landesschulräte nehmen ihre Steuerungsverantwortung nicht wahr
•  Länder haben unterschiedliche Diensthoheitsgesetze (Übertragung der Diensthoheit auf 

den Bund in W, NÖ, B, OÖ, ST)
•  Fehlende Kriterien zur Beurteilung der Qualität des Unterrichts (gleichartige Maßstäbe 

zur Beurteilung der Schulqualität nicht festgelegt;  
Aber: Bildungsstandards neu)

7. gebäudemanagement
•  Länder üben durch die Definition fixer Schulsprengel maßgeblichen Einfluss auf die 

erforderlichen infrastrukturellen und personellen Ressourcen aus
•  Jede Gebietskörperschaft verfolgt mit den Schulstandorten eigene Interessen
•  Priorität des Erhalts von Schulstandorten
•  Kleinschulen, die die Auslastung nicht sicherstellen können
•  Für Bundesschulen gibt es ein elektronisches Gebäude–Management–System; nicht alle 

Schulen sind erfasst
•  Nutzung von Schulgebäuden durch Schüler anderer Schulen
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im Vorbereitungsgremium „schulverwaltung“ konnte keine einigung auf 
einen gemeinsamen lösungsvorschlag erzielt werden, so dass der Arbeits
gruppe drei endpapiere — von den experten (rh, ihs, wifo, kdZ), dem 
bund und den ländervertretern — vorgelegt wurden. das expertenpapier 
enthält zu den aufgezeigten hauptproblemen sehr konkrete lösungsvor
schläge.

 lösungsansätze

das lösungsmodell der experten beruht auf vier grundsätzen:

–  Ausgaben–, Aufgaben– und finanzierungsverantwortung sowie interne 
kontrolle der schulgebarung in einer hand,

–  einheitliche steuerung auf basis strategischer bildungsziele (output– 
und outcomeorientierung),

–  Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle der leistungserbringung 
der schulen durch ein permanentes übergeordnetes monitoring,

–  weitgehende Autonomie der schulen in bezug auf unterrichtsgestal
tung und Personalauswahl unter einheitlichen Vorgaben, Zielen und 
rechtlichen rahmenbedingungen.

das lösungsmodell sieht neben einer reform der Aus– und fortbildung 
drei organisationsebenen und Zuständigkeiten vor:

•  eine letztverantwortliche ebene (schulgesetzgebung, schulbudget 
und Qualitätssicherung) mit folgenden Aufgaben:

–  umfassende kompetenz zur gesetzgebung für das gesamte schulwesen,

–  budgethoheit und Verteilung der mittel nach objektiven kriterien, bud
getcontrolling,

–  Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung: bildungsziele, bildungs
standards,
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–  sicherstellung einheitlicher standards für das bildungscontrolling und 
permanentes transparentes monitoring der erreichung der bildungs
ziele samt feedback,

–  einheitliche institutionalisierte Aus– und fortbildung.

•  eine einheitliche regionale ebene zur steuerung, kontrolle und Auf
sicht:

–  gewährleistung der grundversorgung mit unterricht unter wah
rung der wahlmöglichkeit für schüler und eltern,

–  flächendeckendes schulstandortkonzept und bereitstellung der grund
ausstattung der schulen,

–  bestellung der schulleitung nach einheitlichem Auswahlverfahren, 

–  ermittlung der zustehenden Personalressourcen in form einer Pro–
kopf–finanzierung unter berücksichtigung des besonderen för
derbedarfs,

–  Vollzug des einheitlichen dienst– und besoldungsrechts und Ver
waltung der lehrerpersonalzuteilung,

–  Aufsicht über die schulen,

–  organisation des rechnungswesens für die schulen.

•  die schulen zur weitgehend autonomen organisation und durchfüh
rung des unterrichts:

–  freie unterrichtsgestaltung (einschließlich der wahl der Tagesform), 

–  der schulleitung obliegt die freie Personalauswahl der lehrkräfte 
unter beachtung objektiver kriterien, die Personalsteuerung und 
die Personalentwicklung,

–  freie Verfügbarkeit über limitierte finanzielle ressourcen, möglich
keit der beschaffung von drittmitteln,
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–  selbstevaluierung im rahmen der gesamtqualitätssicherung,

–  kundenorientierte und transparente leistungsvergleiche mit ande
ren schulen.

die lösungsvorschläge des bundes decken sich weitgehend, jedoch nicht 
vollständig mit den Vorschlägen der experten, die Position der länder
vertreter sieht eine landeskompetenz zur gesetzgebung und Vollziehung 
für sämtliche Vorschriften der äußeren organisation (inklusive gebäude
management) aller schulen bis zur matura sowie für das gesamte lehrer
dienstrecht vor.

 umsetzungsbilanz

die ergebnisse wurden im unterausschuss des Verfassungsausschusses 
des nationalrats behandelt. Zu den zentralen Problemstellungen konnte 
bisher jedoch keine politische einigung erzielt werden. 

die bundesregierung verweist auf laufende Verhandlungen zu einem 
neuen dienst– und besoldungsrecht für die bundeslehrer, auf ein neues 
schulleiterprofil im schulunterrichtsgesetz, auf eine neuregelung der 
schulaufsicht im bundes–schulaufsichtsgesetz und auf die landesleh
rer–controlling–Verordnung, die auf freiwilliger basis in einem Pilot
projekt umgesetzt wird.

5.5 arbeitspaket effizienz der Verwaltung

die Problemanalyse zum Arbeitspaket effizienz der Verwaltung behan
delte die fünf Teilpakete e–government, optimierung der supportpro
zesse, Verwaltungssteuerung, Verwaltungskooperation und Vergabe
wesen. darin zeigten die experten insbesondere doppelgleisigkeiten in 
den Verwaltungsapparaten und effizienzverluste durch eine unzurei
chende Abstimmung innerhalb oder zwischen den verschiedenen Ver
waltungsebenen auf. weiters wurden wichtige Verwaltungsbereiche 
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angesprochen, in denen mangelnde bundesweite datengrundlagen ein 
koordiniertes und sachgerechtes Vorgehen beeinträchtigen.

die behandlung der einzelnen Teilpakete im betreffenden Vorberei
tungsgremium erfolgte getrennt.

 teilpakete e–government und optimierung der 
supportprozesse

das Vorbereitungsgremium schlug aus einer Vielzahl von Projektvor
schlägen zunächst jeweils zehn konkrete Projekte vor, die prioritär 
behandelt werden sollen. diese Projektliste wurde in der folge um meh
rere einzelprojekte sowie um reformmaßnahmen einzelner bundesmini
sterien erweitert.

ProblemanalYse effIzIenz der Verwaltung – e–goVernment

1. fehlende Konsolidierung und harmonisierung von It–Infrastrukturen 
•  Uneinheitliche PC–Konfiguration
•  Fehlende systemübergreifende E–Government–Anwendungen
•  Parallelstrukturen
•  Unterschiedliche Sicherheitsstandards

2.
fehlende optimierung von Prozessen bei einführung von e–government–
anwendungen
•  Medienbruch
•  Datenkopplung – Hebung von Einsparungspotenzialen
•  Nutzungserweiterung e–card
•  Fehlende Produktstandardisierung

3. Inhomogene bzw. divergierende bürger– und wirtschaftsorientierung
•  Ausbau des elektronischen Amtswegs
•  Nicht verbundene Registeranwendungen und inkonsistente Daten

4. fehlende Interne Kontroll– und berechtigungssysteme 
•  Fehlende Rollenkataloge und mangelndes Vier–Augen–Prinzip
•  Fehlende automatisierte und standardisierte Kontrollsysteme
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beim e–government wurden beispielsweise die Projekte schaffung und 
stärkung von entscheidungsmechanismen (z.b. paritätische entschei
dungs– und steuerungsgremien) zur gebietskörperschaftenübergreifen
den steuerung, konsolidierung und harmonisierung von e–government–
Anwendungen, die einrichtung von one–stop–shop–Verfahren für die 
lebenssituationen geburt, Tod, eheschließung, gewerbeanmeldung und 
24–stunden–betreuung sowie die konsolidierung der registeranwen
dungen ausgewählt. 

die prioritären reformthemen zu den supportprozessen umfassten bei
spielsweise die stärkere Vernetzung der Aus– und weiterbildungsange
bote im öffentlichen sektor, die Ausdehnung von shared service Pro
jekten (bibliothek, druck etc.) auf nachgeordnete dienststellen des 
bundes in den landeshauptstädten und auf andere gebietskörperschaf
ten sowie die neuregelung der verfassungsrechtlichen grundlage für 
gemeindeverbände (keine beschränkung auf „die besorgung einzelner 
Aufgaben“ und keine begrenzung durch landesgrenzen).

ProblemanalYse effIzIenz der Verwaltung – suPPortProzesse

1. erhöhter Personal– und sachaufwand durch eigenständige aufgabenwahrnehmung

2. mehrkosten durch Parallelstrukturen

3. geringere steuerungsmöglichkeiten bei kleinen organisationseinheiten

4. uneinheitliche organisationsstrukturen und unterschiedlich bewertete führungskräfte 
trotz vergleichbarem aufgabengebiet

5. aufgrund fehlender aktueller und vergleichbarer Kennzahlen keine bestimmung der 
realen ausgangslage bzw. keine berechnung eines allfälligen einsparungspotenzials 
durch benchmarking möglich

6. beschränkung der bisherigen reformmaßnahmen im bund auf teilbereiche

7. beschränkung der bisherigen reformmaßnahmen im bund auf die zentralstellen 

8. Vollständige realisierung der einsparungspotenziale bei bereits umgesetzten Projekten 
im bund fraglich

9. fehlende bereichsübergreifende maßnahmen und Projekte (z.b. Kooperationen 
zwischen bund und ländern oder zwischen gemeinden)

10. erhöhter Personaleinsatz bedingt durch komplexe rechtsvorschriften 
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durch einen ministerratsbeschluss vom 15. september 2009 wurden ins
gesamt 32 Projekte zum e–government, den supportprozessen und Ver
waltungsreformmaßnahmen in einzelnen ressorts beauftragt.

 umsetzungsbilanz

Zu den Teilpaketen e–government und supportprozesse wird eine reihe 
von verwaltungstechnischen detailprojekten (z.b. one–stop–shop–Ver
fahren für die lebenssituationen geburt, eheschließung und Todesfall, 
einheitlicher bundesclient, unternehmensserviceportal) durchgeführt, 
die mit konkreten einsparungserfolgen und effizienzgewinnen verbun
den sind. Teilweise waren die maßnahmen aber nicht ausreichend ambi
tioniert (z.b. bei den wetterdiensten, vgl. rh reihe bund 2011/6). eine 
initiative des bundesrates zu stärkeren gemeindekooperationen erwei
terte die verfassungsrechtlichen regelungen zur errichtung von gemein
deverbänden (schaffung von mehrzweckverbänden und bundesländer
übergreifenden Verbänden).

die bereits beschlossenen Projekte zeigen jedoch, dass insbesondere 
dort, wo das Zusammenwirken mehrerer stellen oder gebietskörper
schaften erforderlich wäre (gemengelagen), oder bei reformvorschlä
gen, die auf systemumstellungen oder kompetenzänderungen abzie
len, bisher nur eine geringe reformbereitschaft besteht.
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 teilpaket Vergabewesen

die aufgezeigten Probleme reichten von überschießenden regelungen 
im unterschwellenbereich, die Auftraggeber und kleine und mittlere 
unternehmen oft überfordern, über die insgesamt zehn nationalen kon
trollinstanzen auf bundes– und landesebene, beträchtliche Verbesse
rungspotenziale bei der Planung, Ausschreibungsunterlagengestaltung 
und Abwicklung von bauvorhaben der öffentlichen hand bis zu oft 
fehlenden Vergleichsangeboten im bereich der dienstleistungen und 
nachvollziehbaren begründungen für die notwendigkeiten einer beauf
tragung externer berater. das öffentliche beschaffungswesen nimmt 
auf die nachhaltigkeit, life cycle costs (betriebs–, wartungs– und ent
sorgungskosten) und innovative lösungen nicht ausreichend bedacht. 

 umsetzungsbilanz

Zur umsetzung der vom Vorbereitungsgremium empfohlenen Ver
einfachung des Vergabeverfahrens im unterschwellenbereich hat das 
bkA im september 2011 einen entwurf zu einer novelle des bundes
vergabegesetzes 2006 erarbeitet und in begutachtung geschickt.

ProblemanalYse effIzIenz der Verwaltung – Vergabewesen

1. Ineffiziente teilung der Kompetenzen im Vergabekontrollverfahren zwischen bund 
und ländern

2. erhöhte bürokratie durch regelungen des unterschwellenbereichs
3. zustimmungsrecht der länder bei der änderung des Vergaberechts
4. Verlust von Kontroll– und steuerungsmöglichkeiten durch die Vergabe der örtlichen 

bauaufsicht an den Planer bzw. von Kontrollaufgaben an bauausführende 
5. mehrkostenforderungen bei Vertragsabwicklung (claim management)
6. nichtberücksichtigung von life cycle costs bei beschaffungen 
7. Verzicht auf die einholung von Vergleichsangeboten
8. mängel bei der erstellung von ausschreibungsunterlagen

9. fehlender gesamtüberblick über externe gutachter– und beraterleistungen
10. notwendigkeit der weiterentwicklung im Vergabewesen
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 teilpaket Verwaltungssteuerung

ProblemanalYse effIzIenz der Verwaltung – Verwaltungssteuerung

1. steuerungskompetenz
•  Fehlende Harmonisierung der Gesamtkonzepte für eine Verwaltungsreform 
•  Fehlende Zielsetzungen
•  Fehlende Steuerungsprozesse 
•  Steuerungsprobleme durch steigende Anzahl an Ausgliederungen

2. steuerungsinstrumente
•  Geringe Aussagekraft des Rechnungswesens
•  Uneinheitliche Vorgangsweisen beschränken Vergleichsmöglichkeiten zwischen Gebiets

körperschaften
•  Unvollständige und uneinheitliche Darstellung und Erfassung des Vermögens und der 

Schulden 
•  Fehlende Nutzung von Kosten– und Leistungsrechnung, Controlling und anderen Steue

rungsinstrumenten
•  Fehlende oder uneinheitliche Steuerungsdaten 

3. Intragovernmentale transfers
•  Intransparente Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften
•  Hohe Transaktionskosten durch komplexes Transfersystem 

bereiche mit steuerungsdefiziten
4. steuerungsprobleme im gesundheitswesen

•  Fehlende Kompetenzen und Steuerungsdaten für träger– und sektorübergreifende 
Angebots planung 

•  Fehlende Voraussetzungen für ein Benchmarking zwischen den Einrichtungen
•  Verflechtungen zwischen Bundes–, Landes–, Gemeinde– und Krankenkassenbudgets
•  Fehlende Qualitätsmessung

5. steuerungsprobleme im sozial– und Pflegebereich
•  Unvollständige bzw. uneinheitliche Erfassung der Daten 
•  Unvollständige Erfassung in der Bundespflegegelddatenbank 
•  Keine benutzergerechte Sozialhilfestatistik 
•  Lückenhafte Informationen über Umfang, Struktur und Entwicklung der Ausgaben für 

Jugendwohlfahrt 
•  Informationsmängel und Parallelitäten im Bereich der Kinderbetreuung

6. steuerungsprobleme beim nahverkehr
•  Fehlender Überblick über Höhe, Verwendung und Nutzen der eingesetzten öffentlichen 

Mittel 
•  Mangelnde Transparenz wegen Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten und Trägern 
•  Interessenskonflikte und fehlende Koordinierung der Planung und Bestellung von 

Verkehrs leistungen 
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ein komplexes system gemeinschaftlicher Abgaben, intragovernmen
taler Transfers und kostenerstattungen verschleiert die finanzpolitischen 
Verantwortlichkeiten. die vermischten institutionellen rahmenbedin
gungen, unklare kompetenzen und eine Zersplitterung von Aufga
ben sind in vielen bereichen wesentliche hemmnisse für eine effiziente 
erbringung öffentlicher leistungen. für eine einheitliche koordinierung 
und steuerung fehlen in finanziell bedeutenden Aufgaben der daseins
vorsorge sowohl die notwendigen strukturen als auch die erforderlichen 
steuerungsinstrumente. die angesprochenen steuerungsprobleme wer
den im gesundheitswesen, im sozial– und Pflegebereich sowie beim 
nahverkehr besonders evident und führen zu mangelnder effizienz der 
Aufgabenerfüllung. 

 lösungsansätze

die experten haben dazu umfassende lösungsvorschläge mit neun kon
kreten Projekten vorgelegt, die insbesondere auf eine bessere koordinie
rung der schnittstellen zwischen den gebietskörperschaften abzielen. im 
Vorbereitungsgremium erfolgte dazu eine sehr intensive und kontroversi
elle diskussion zu den notwendigen grundlagen für eine zielgerichtete 
Verwaltungssteuerung im rahmen der bundesstaatlichen Aufgabenvertei
lung. Aus sicht der expertinnen und experten sind insbesondere neue 
instrumente zur Verwaltungssteuerung sowie die weiterentwicklung und 
harmonisierung des rechnungswesens unbedingt notwendige maßnah
men, um die Verpflichtung der gebietskörperschaften zur koordinierung 
der haushaltsführung gemäß Art. 13 Abs. 2 b–Vg umzusetzen. Zum Thema 
gebietskörperschaftenübergreifende Verwaltungssteuerung erarbeitete das 
Vorbereitungsgremium mehrere entwürfe einer Art. 15a b–Vg–Verein
barung über gemeinsame grundsätze einer wirkungsorientierten Verwal
tungsführung, über die jedoch keine einigung erzielt werden konnte. 
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 umsetzungsbilanz

die Vereinbarung eines neuen stabilitätspakts ist grundsätzlich positiv 
zu bewerten. dieser kann jedoch die vorgeschlagene Art. 15a b–Vg–
Vereinbarung zur Verwaltungssteuerung in keiner weise ersetzen und ist 
als steuerungsinstrument nur bedingt geeignet. Auch zur harmonisie
rung des rechnungswesens konnte bisher trotz gemeinsamer Arbeiten 
zur weiterentwicklung der Voranschlags– und rechnungsabschlussver
ordnung (VrV) kein ausreichender konsens erzielt werden. 

 teilpaket Verwaltungskooperation

für die Verwaltungskooperation wurden bisher noch keine lösungs
vorschläge erarbeitet; geplant ist, dass einzelprobleme jedoch in ande
ren Teilpaketen mitbearbeitet werden.

ProblemanalYse effIzIenz der Verwaltung – VerwaltungsKooPeratIon

1. mangelhafte leistungs– und Kostenverrechnungen zwischen einrichtungen erschweren 
Kooperationen

2. Verwaltungskooperationen werden durch die regelungsvielfalt in folge der zer splitte
rung von Kompetenzen verhindert 

3. Paralleleinrichtungen führen zu doppelgleisigkeiten anstelle einer kostengüns tigeren 
aufgabenkonzentration

4. nicht ausreichend abgestimmte aufgabenwahrnehmung oder Verfahren beschränken 
Kooperationen

5. mangelhafte Kooperationen oder abstimmungen bewirken ungenügende umsetzung 
von one–stop–shops
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5.6 arbeitspaket harmonisierung der Pensionssysteme

bund, länder und gemeinden weisen für ihre beamten eigene spezi
fische Pensionsrechte auf, die sich ursprünglich wesentlich vom AsVg–
Pensionssystem unterschieden und im gegensatz zur AsVg–Pensi
onsregelung vom letztbezugsprinzip geprägt waren. Zwischenzeitlich 
haben Pensionsreformen der gebietskörperschaften in unterschied
lichem Ausmaß zur erhöhung der leistungs– und beitragsgerechtig
keit beigetragen. 

basierend auf einer Querschnittsüberprüfung des rh im bund und in 
allen neun ländern (siehe dazu reihe bund 2009/10) zeigten die exper
ten auf, dass einige länder noch nicht die im Paktum zum finanzaus
gleich vereinbarte finanziell gleichwertige umsetzung der Pensionsre
form des bundes durchgeführt haben, so dass die beamtenpensionen 
dieser länder teilweise noch deutlich über den vergleichbarer bundes
beamten liegen. 

ProblemanalYse beamtenPensIonssYsteme
1. aufhebung des homogenitätsprinzips
2. unterschiedliche beamtenpensionsreformen 

•  Beurteilung des Gesamtsystems
•  Übergangsregelungen 
•  Endausbau der Reform
•  Optimierung des landesspezifischen Pensionsrechts
•  Paktum zum Finanzausgleich

3. anpassung der Pensionen 
4. Pensionsantrittsalter

•  Unterschiedliches Antrittsalter
•  Vorzeitige Versetzung in den Ruhestand
•  Spezifika bei den Landeslehrern
•  Spezifika bei der Exekutive

sonderpensionsrechte
5. Pensionsrechte der gemeinden
6. Pensionsrecht der Öbb
7. Pensionsrecht der oenb
8. Pensionsrecht im orf
9. Pensionsrecht der sozialversicherungen
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unterschiede zwischen dem bund und den ländern sowie zwischen 
den ländern im grad der harmonisierung mit dem AsVg bestehen bei 
durchrechnungsdauer, regelpensionsalter, gesamtdienstzeit, höchst
beitragsgrundlage, Verlustdeckelung, Pensionskonto und Parallelrech
nung. 

die bandbreite der monatlichen ruhegenüsse eines Akademikers im end
ausbau der reformen lag zwischen 2.268 eur und 3.594 eur. dadurch 
ergaben sich erhebliche unterschiede in der gesamtpensionsleistung bis 
zum Ableben, die zwischen 498.400 eur und 966.100 eur lag. 

das tatsächliche Pensionsantrittsalter liegt in allen gebietskörper
schaften deutlich unter dem gesetzlichen und divergiert sehr stark 
(bandbreite: 57 bis 61,7 Jahre).

für die beamten der gemeinden und städte gilt grundsätzlich das 
vom jeweiligen landesgesetzgeber für die gemeinden bzw. städte 
beschlossene Pensionsrecht. dieses entspricht in der regel dem lan
desbeamtenpensionsrecht, je nach bundesland wenden die gemein
den und städte aber entweder das jeweils aktuelle landesbeamten
pensionsrecht oder noch alte rechtslagen des jeweiligen landes mit 
wesentlich geringeren einsparungen an. 

die expertengruppe wurde weiters beauftragt, die sonderpensions
rechte von öbb, oenb, orf und den sozialversicherungen darzustel
len. diese sonderpensionsrechte führen teilweise zu deutlich höheren 
Ansprüchen als die regelungen des bundes und belasten diese organi
sationen bzw. den bund erheblich. sie ermöglichen bestimmten grup
pen von bediensteten auch einen gegenüber der bundesregelung deut
lich früheren abschlagsfreien Pensionsantritt.
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tabelle 11: sonderpensionsrechte

Öbb oenb orf

Dem Bundesbeamtensystem 
angenähertes, in Details 
allerdings massiv 
abweichendes Pensionssystem:

−  Pensionsantritt ab 61,5 Jah
ren nach 42 Dienstjahren 
(Bund 65 Jahre und 
45 Dienstjahre)

−  wesentlich günstigere Über
gangsregelungen der Ruhe
standsversetzung bis 2020;

−  Nebengebührendurch
schnitts satz steigt bis 2014 
auf 15 % der Bezüge

−  Pensionsbeiträge und 
Pensions sicherungsbeiträge 
(auch für Aktive) höher als 
beim Bund

−  faktisches Pensions antritts
alter: ca. 52 Jahre

−  Ruhensbestimmungen 
gelten, werden aber 
faktisch kaum wirksam

−  Einrechnung der Allge meinen 
Neben bezugs pauschale und 
damit er höhte Pensions
be messungs grundlage (bis 
zum Auslaufen erwarten 
ÖBB daraus eine finanzielle 
Mehrbelastung i.H.v. 
1,2 Mrd. EUR)

Schrittweiser Übergang von 
reiner Betriebspension (OeNB 
Pensionsreserve) zu ASVG–
Pension mit zusätzlicher Pen
sionskasse, allerdings jeweils 
nur für Neueintretende 
geltende Rechtslage: Bei 
Aufnahme

−  bis März 1993: Pensions alter 
55, 85 % des Letzt bezugs 
nach 35 Dienst jahren, 2 % 
Pensionsbeitrag;

−  bis April 1998: Pensions alter 
60, 80 % des Letzt bezugs 
nach 40 Dienstjahren, 
10,25 % Pensionsbeitrag bis 
HBGl, 2 % darüber;

−  bis Ende 2006: System ana
log ASVG mit leistungsori
entierter Pensionskasse 
(80 % des Letztbezugs bei 
Eigenbeitragsleistung);

−  ab 2007: ASVG mit bei
trags orientierter Pensions
kasse (4,2 % bis, 8,2 % 
über HBGl)

System basiert auf ASVG–
Pension mit direkten 
Betriebszuschüssen bzw. 
Pensionskassenleistungen

−  für sämtliche Jahrgänge 
gelten höhere prozentuelle 
Anteile vom Letztbezug, 
günstigere Pensionsantritts
bedin gungen und ein günsti
geres Pensionskassenmodell 
als für Bundesbeamte

Quelle:  Arbeitsgruppe Konsolidierung, Zusammenfassender Überblick der Pensionssysteme der Länder und Gemeinden 
sowie der Sonderpensionssysteme (ÖBB, OeNB, ORF, SV), RH
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 umsetzungsbilanz

bei der harmonisierung der Pensionssysteme im bereich der länder 
und gemeinden konnten konkrete umsetzungserfolge erzielt werden. 
die umsetzung der empfehlungen des rh würde bis 2046 einspa
rungen von insgesamt 714 mill. eur ermöglichen. 

Von diesem einsparungspotenzial wurden durch die zwischen 2008 und 
2011 durchgeführten Pensionsreformen in den ländern Vorarlberg, steier
mark, burgenland und kärnten bereits rd. 476 mill. eur realisiert. Auch 
die harmonisierung der gemeinden ist teilweise erfolgt. Allerdings haben 
noch nicht alle länder das diesbezügliche Paktum zum finanzausgleich 
umgesetzt. dies betrifft insbesondere wien und Tirol; in ober österreich, 
salzburg und steiermark ist ein harmonisierungsbedarf noch im Über
gangszeitraum gegeben. Auch die sonderpensionsrechte von öbb, oenb 
und orf wurden bisher nicht verändert.

5.7 arbeitspaket effizientes förderungswesen

in österreich existiert ein im internationalen Vergleich umfangreiches, 
historisch gewachsenes förderungssystem, das durch eine Vielzahl von 
einrichtungen und instrumenten gekennzeichnet ist. in vielen förde
rungsbereichen fehlen konkrete Vorgaben (durch gesetz oder entschei
dungsträger) und Zielsetzungen. 

förderungen werden im regelfall im rahmen der Privatwirtschaftsver
waltung vergeben, wodurch die gebietskörperschaften auch außerhalb 
ihres verfassungsmäßigen kompetenzbereichs tätig werden. dadurch 
kommt es zu überschneidenden förderungsbereichen und der notwen
digkeit einer Abgrenzung und Abstimmung der förderungen. Vielfach 
nehmen auch mehrere ressorts aus unterschiedlichen gesichtspunkten 
eine förderungszuständigkeit für einen bestimmten lebenssachverhalt 
wahr. 
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österreich weist bei den direkten öffentlichen förderungen im interna
tionalen Vergleich ein weit überdurchschnittliches Volumen auf. die im 
bundesrechnungsabschluss ausgewiesenen direktförderungen des bundes 
betrugen im Jahr 2009 rd. 4,55 mrd. eur (rd. 6,6 % der gesamtausgaben 
des allgemeinen haushalts). dazu kamen noch förderungen der eu und 
anderer gebietskörperschaften in beträchtlicher höhe. gemäß der finanz
wirtschaftlichen gliederung haben die bundesländer ohne wien 2007 ins
gesamt 7,70 mrd. eur oder durchschnittlich rd. 30 % der gesamtausgaben 
der landeshaushalte für förderungen aufgewendet. während in österreich 
die subventionen und kapitaltransfers (die in der volkswirtschaftlichen 
gesamtrechnung herangezogene größe) rd. 15 mrd. eur bzw. im Verhält
nis zum biP 2005 – 2007 rd. 5,5 % ausmachten, lagen sie in den eu–15 
(ohne österreich) bei 2,3 %, in den usA bei 0,6 %, in kanada, Japan und 
Polen bei 1,4 % bzw. in norwegen bei 2,1 %.
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ProblemanalYse fÖrderungswesen
1. Institutionelle Vielfalt und unüberschaubarkeit der förderungslandschaft

•  Hohe Anzahl von Förderungsstellen und Vielzahl von Förderungsrichtlinien mit über
schneidenden Förderungsbereichen innerhalb und zwischen den Gebiets körperschaften

•  Intransparenz des Förderungssystems für den Förderungswerber

2. ausrichtung und steuerung
•  Fehlende Gesamtstrategie für das Förderungswesen – Einzelbetrachtung von Förde rungs

maßnahmen statt Gesamtanalyse des Förderungssystems und der Wechsel wir kungen von 
Förderungsmaßnahmen

•  Fehlende konkrete Vorgaben und quantifizierte Förderungsziele
•  Unzureichend entwickelte Förderungsstrategien und fehlende Förderungsschwerpunkte
•  Inputbetrachtung (bereitgestellte Förderungsmittel) statt Wirkungsorientierung 

(aus gelöste Effekte)
•  Fehlende Nachhaltigkeit und Ökologisierung von Förderungsmaßnahmen

3. Koordinierung und abstimmung der förderungen
•  Mangelnde Abstimmung von Förderungszielen, Förderungsschwerpunkten und Einzel

förde rungsmaßnahmen innerhalb und zwischen den Gebietskörperschaften sowie 
zwischen Förderungsbereichen

•  Fehlender Gesamtüberblick über die für einen Aufgabenbereich, für ein Projekt oder an einen 
Förderungsempfänger insgesamt gewährten öffentlichen Mittel

•  Scheitern einer gebietskörperschaftenübergreifenden Datenbanklösung

4. förderungsentscheidung
•  Fehlende Grundlagen für die Förderungsentscheidung (z.B. unzureichende Projekt be

schreibung, unklare Gesamtfinanzierung, fehlender Überblick über Gesamt geba rung) 
•  Fehlende Bedarfsprüfung, mangelnde Bedarfsorientierung und unzureichende Eigen

leistungen
•  Basisförderungen statt Projektförderungen
•  Fehlende Beurteilungskriterien, mangelnde Transparenz und Dokumentation der Förde

rungsentscheidung
•  Ungeeignete Entscheidungsstrukturen und personelle Verflechtungen mit Förde rungs

empfängern

5. förderungsverfahren und förderungsverträge
•  Optimierungsmöglichkeiten bei den Verfahrensabläufen 
•  Unzureichende Gestaltung von Förderungsverträgen (z.B. hinsichtlich der Zweck wid mung)

6. Kontrolle und evaluierung
•  Unzureichende Kontrolle der Endabrechnung und der Auflagen
•  Fehlende oder unzureichende Evaluierung der Wirkungen von Förderungen

7. Verwaltungsaufwand
•  Hohe Transaktionskosten bei der öffentlichen Hand und beim Förderungswerber
•  Missverhältnis zwischen dem Förderungseffekt und dem damit zusammenhängenden 

Informations– und Verwaltungsaufwand
•  Fehlendes Benchmarking zum Administrativaufwand
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 lösungsansätze

Vom Vorbereitungsgremium wurden sehr konkrete lösungsansätze 
erarbeitet, u.a. folgende:

–  mindeststandards (z.b. für förderungsentscheidungen, –abwicklung, 
kontrolle und evaluierung) und kenngrößen für die gestaltung von 
förderungen,

–  eine förderungs–Angebots–datenbank zu erhöhter Transparenz über 
vorhandene und zukünftige förderungsprogramme für alle förde
rungs empfänger,

–  eine zentrale förderungs–leistungs–datenbank für die Verwaltung 
zur konkreten Abstimmung der einzelnen förderungsmaßnahmen und 
zum Vergleich des Verwaltungsaufwands der förderungsstellen,

–  zwischen bund und ländern akkordierte mehrjährige förderungs
schwerpunkte sowie eine mehrjährige förderungsstrategie für jede 
för derungssparte mit klaren regelungen zur reduzierung der förde
rungs–Abwicklungsstellen (einheitliche Abwicklungsstelle je förde
rungssparte),

–  Art. 15a b–Vg–Vereinbarung über governance regeln für förderun gen, 
die ein Zusammenwirken der gebietskörperschaften erfordern.

Aus einem Vergleich der Verwaltungskostenanteile der förderungsstel
len und förderungsszenarien mit einer Annäherung an den eu–durch
schnitt bei den subventionsgewährungen ermittelten die experten der 
wirtschaftsforschungsinstitute beträchtliche kosteneinsparungspotenzi
ale.

 umsetzungsbilanz

Über die vorgelegten Vorschläge wurden bisher keine politischen ent
scheidungen getroffen. 
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die bundesregierung verwies jedoch auf das Transparenzdatenbank
gesetz und auf die derzeit laufenden umsetzungsgespräche mit den 
gebietskörperschaften. der rh begrüßte die damit verfolgte Absicht, 
mehr Transparenz und Übersicht bei den staatlichen leistungen zu 
schaffen. der rh stellte im rahmen des begutachtungsverfahrens 
jedoch u.a. kritisch fest, dass 

–  die einbeziehung der leistungen der länder und gemeinden sowie 
der gemeindeverbände erst in einer künftigen Vereinbarung gemäß 
Art. 15a b–Vg erfolgen soll;

–  mehrfachförderungen mangels projektbezogener erfassung und man
gels vorgesehener einschau– und Auswertungsmöglichkeit weiterhin 
nicht erkannt und vermieden werden können;

–  die erfassung der leistungen erst nach Auszahlung keine gesteuerte 
und koordinierte Vorgangsweise bei der förderungsgewährung sicher
stellt;

–  dem entwurf keine kosten–nutzen–Analyse des Projekts „Transpa
renzdatenbank und Transparenzportal“ zu entnehmen ist;

–  die in den erläuterungen genannten kosten (errichtungskosten 
1,6 mill. eur; jährliche betriebskosten 1 mill. eur) nicht nachvoll
ziehbar hergeleitet und dargestellt sind.

5.8 arbeitspaket gesundheit und Pflege

im österreichischen gesundheits– und Pflegebereich bestehen grundle
gende strukturelle defizite, die zu ineffizienzen führen und einsparungs– 
bzw. umschichtungsmöglichkeiten nahe legen. strukturbereinigungen, 
effizienzsteigerungen, synergieeffekte und Qualitätsoptimierungen blei
ben durch eine fehlende leistungsabstimmung sowohl innerhalb als auch 
zwischen dem intra– und extramuralen bereich sowie dem Pflegebereich 
ungenützt.
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 Teilbereich Kompetenzen und Schnittstellen

 Teilbereich Gesundheit

die expertengruppe stellte im bereich der gesundheit unterschiedliche 
sichtweisen bzw. interessenslagen, ineffizienzen, doppelgleisigkeiten, 
intransparenz, Zielkonflikte und steuerungsdefizite fest.

ProblemanalYse gesundheIt und Pflege 

teilbereich Kompetenz– und schnittstellenproblematik
1. Komplexe bzw. fragmentierte verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung 

•  Zersplitterte verfassungsrechtliche Kompetenzen im Gesundheitsbereich
•  Fragmentierte Rechtsgrundlagen und fehlende verfassungsrechtliche Grundlagen für 

ein koordiniertes Vorgehen im Pflegebereich 

2. schnittstellenproblem Krankenanstalten – niedergelassener bereich – Pflege
•  Mangelhafte Leistungsabstimmung zwischen intra– und extramuralem Bereich sowie 

der Pflege
•  Fehlende österreichweite, sektorübergreifende Planung des Leistungsangebots
•  Übergewicht des stationären Bereichs
•  Mangelhafte Planung von Pflege– und Krankenhauskapazitäten
•  Leistungsverschiebung zwischen intra– und extramuralem Bereich
•  Fehlende Vergleichbarkeit der erbrachten Leistungen und der Kosten dieser Leistungen
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ProblemanalYse gesundheIt und Pflege 

teilbereich gesundheIt
3. zersplitterte organisationsstruktur im Krankenanstaltenbereich 

•  Uneinheitliche Rechtsträgerschaft von Krankenanstalten
•  Hohe Standortdichte
•  Mangelnde Leistungsabstimmung und Kooperation
•  Ineffiziente Leistungserbringung
•  Gesetzliche Verpflichtung zum Betrieb einer Krankenanstalt (Hanusch–Krankenhaus)

4. zersplitterte organisationsstruktur im niedergelassenen bereich 
•  Zersplitterung der Sozialversicherungsträger
•  Mangelhafte Ausschöpfung der Einsparungsmöglichkeiten
•  Intransparente Preis– und Tarifgestaltung von ärztlichen Leistungen 
•  Heterogene Vertragspartnerdichte
•  Intransparente Fremdkassenabrechnung

5. Intransparente finanzierungsstruktur 
•  Fehlende Übereinstimmung von Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungs verant

wortung zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern
•  Komplexe und uneinheitliche Krankenhausfinanzierung samt unterschiedlich gere

geltem Abgangsdeckungssystem
•  Angespannte finanzielle Lage der Krankenversicherungsträger

6. mangelhafte datenqualität, Qualitätsmessung und –sicherung sowie effizienzinformation
•  Fehlende Qualitätsmessung und –sicherung 
•  Mangelhafte Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Statistikdaten
•  Mangelhafte Effizienzinformation

7. Personal, dienstrecht im Krankenanstaltenbereich
•  Fehlende Flexibilität des Personaleinsatzes im Krankenanstaltenbereich 
•  Unterschiede bei Personalkosten
•  Nebenbeschäftigungen
•  Unterschiedliche Sondergebühren und Arzthonorare
•  Schlechte Ausbildungsbedingungen insbesondere für Allgemeinmediziner 
•  Keine kontrollierte verpflichtende ärztliche Fortbildung 

8. Prävention und gesundheitsförderung
•  Unterdurchschnittliche Ausgaben für Prävention
•  Mangelhafte Koordination und Evaluation der Gesundheitsförderung

9. Patientenentschädigungsfonds 
•  Unterschiedliche Entschädigungspraxis

10. evaluierung
•  Unzureichende Evaluierung von Reformmaßnahmen
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in der Problemanalyse wiesen die experten insbesondere auf die ge sund
heitsausgaben hin, die in österreich im Zeitraum 1998 bis 2009 um 58,6 % 
(von 19,1 mrd. eur auf 30,3 mrd. eur) bzw. jährlich um durchschnittlich 
5,0 % gestiegen waren. lag deren Anteil am biP 1998 noch bei 10,0 %, 
waren es 2009 bereits 11,0 %. da sich die öffentlichen gesundheitsausga
ben dabei stärker (56,8 %) erhöhten als die privaten (49,3 %), stieg auch 
der von der öffentlichen hand getragene Anteil an den gesamten gesund
heitsausgaben von 76,0 % (1998) auf 77,7 % (2009), während sich der 
Anteil privater haushalte entsprechend reduzierte.
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abbildung 5: gesundheitsausgaben in Österreich 1998 bis 2009 in mrd. eur und in % des bIP

Quelle: RH
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laut system of health Accounts (oecd) wurden 2009 rd. 40 % der 
gesamtausgaben für gesundheit für die stationäre gesundheitsversor
gung, rd. 24 % für die ambulante gesundheitsversorgung und rd. 17 % 
für pharmazeutische erzeugnisse und medizinische güter verausgabt.

während die Ausgaben für stationäre gesundheitsversorgung im Zeit
raum 1998 bis 2009 mit rd. 63 % etwas stärker als die gesamtausgaben 
anstiegen, erhöhten sich die Ausgaben für pharmazeutische erzeugnisse 
und medizinische güter in diesem Zeitraum um rd. 79 %.

die Ausgaben für Prävention und öffentliche gesundheitsdienste erhöhten sich 
zwischen 1998 und 2009 um rd. 100 mill. eur. der Anteil dieser Ausgaben 
an den gesamtausgaben blieb mit 1,3 % (1998) bzw. 1,4 % (2009) annähernd 
konstant. im Vergleich zum eu–schnitt (eu–15) von 2,6 % sind die Ausgaben 
für öffentliche gesundheits– und Präventionsprogramme in österreich unter
durchschnittlich.

österreich hatte im Jahr 2007 mit 6,4 Akutbetten je 1.000 einwohner eine 
um rd. 70 % höhere Akutbettendichte als der eu–durchschnitt (eu–15). 
im Jahr 2009 fiel die Akutbettendichte mit rd. 6,2 (Quelle ösg) bereits 
etwas niedriger aus, lag aber immer noch weit über dem schnitt der 
eu–15.

tabelle 12: gesundheitsausgaben 1998 und 2009

gesundheitsausgaben 1998 2009 steigerung

in Mrd. EUR in %

Stationäre Gesundheitsversorgung 7,5 12,2 62,7
ambulante Gesundheirsversorgung 4,9 7,3 49,0
Pham. Erzeugnisse und med. Güter 2,8 5,0 78,6
häusliche Lanzeitpflege 1,3 2,0 50,8
Prävention und öff. Gesundheitsdienste 0,3 0,4 33,3
Verwaltung 0,7 1,0 42,9
Investitionen 1,1 1,7 54,5
sonstiges 0,5 0,7 48,0

summe 19,1 30,3 58,6

Quelle: Statistik Austria; Werte gerundet
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 Teilbereich Pflege

im bereich der Pflege stellten die experten eine reihe von Problemen 
fest, die auf eine zersplitterte rechtslage, fehlende Qualitätsvorgaben 
und die noch nicht ausreichende reaktion auf die sich abzeichnenden 
demographischen entwicklungen zurückzuführen waren.

tabelle 13: Kennzahlen für 2007 bzw. letztver fügbares Jahr
Öster
reich

deutsch
land

nieder
lande

schweiz eu–15

Betten je 1.000 EW 7,8 8,3 4,8 5,5 5,5

Akutbetten je 1.000 EW 6,4 5,7 3,4 3,6 3,8

Aufnahmen je 100 EW in Akutspitälern 26,6 20,2 10,5 16,4 15,4

Durchschnittliche Verweildauer in Tagen 
in Akutspitälern 5,8 7,8 6,6 7,8 6,7

Quelle: WHO Health for all datebase, Jänner 2010, IHS HealthEcon 2010

ProblemanalYse gesundheIt und Pflege 

teilbereich Pflege
11. zersplitterte finanzierungs– und organisationsstruktur im Pflegebereich 

•  Zersplitterte Finanzierung der Leistungserbringung im Pflegebereich
•  Zersplitterung der Entscheidungsträger bei der Pflegegeldadministration
•  Mangelnde Koordination zwischen Sach– und Geldleistungen
•  Große Unterschiede zwischen den Ländern beim Angebot von pflegebezogenen Sach

leistungen 
•  Falsche Steuerungsanreize zwischen stationärer und mobiler Betreuung

12. unzureichende Vorbereitung des Pflegewesens auf die demographische entwicklung
•  Fehlende Absicherung gegen das finanzielle Risiko der Pflegebedürftigkeit – keine 

Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung des Pflegegeldes 
•  Keine verpflichtende Qualitätssicherung einschließlich umfassender Qualitätskontrolle
•  Ineffizienzen aufgrund kleinteiliger Strukturen bei Heimanbietern bzw. Koordinations

probleme zwischen Ländern und Heimanbietern
•  Planungsmängel

13. mangelhafte datenqualität, Qualitätsmessung und –sicherung 
•  Fehlende Qualitätsmessung und –sicherung bei Pflegegutachten
•  Fehlende Qualitätsmessung und –sicherung in der Pflege
•  Fehlendes Benchlearning 
•  Mangelhafte Aussagekraft der Statistiken
•  Fehlende Evaluierungen
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der rh stellte beim Vollzug des Pflegegeldes (reihe bund 2007/12, 2008/7, 
2008/10, 2009/4 und 2009/9, wien 2008/5 sowie bund 2010/3 gleichlau
tend an alle landtage) bedeutende mängel und Probleme fest. für die rd. 
330.000 Personen, die Pflegegeld nach dem bundespflegegeldgesetz bezo
gen, waren insgesamt 23 entscheidungsträger im bereich des bundes und 
der länder (mittelbare bundesverwaltung) zuständig. die Anzahl der voll
ziehenden stellen für das landespflegegeld war noch erheblich höher. min
destens 280 stellen erließen Pflegegeldbescheide, in fünf von neun ländern 
waren dafür mehrere Abteilungen des Amtes der landesregierung zustän
dig; teilweise erfolgte der Vollzug über die bezirksverwaltungsbehörden. 
Alleine in wien waren drei behörden mit vier bescheidausstellenden ein
heiten befasst. die Zersplitterung der entscheidungsträger führte zu einem 
uneinheitlichen Vollzug des Pflegegeldes und zu vermeidbaren Verwaltungs
aufwendungen. der rh stellte große unterschiede bei der Verfahrensdauer 
und teilweise überlange Verfahren fest (z.b. dauerten in wien 72 % der Ver
fahren länger als drei monate bzw. 27 % länger als sechs monate).

wegen fehlender standards erfolgte eine österreichweit uneinheitliche 
einstufung von kindern, Jugendlichen und dementen Personen. die 
Qualität der zumeist unter großem Zeitdruck erstellten gutachten war 
teilweise mangelhaft. 

 lösungsansätze

im Vorbereitungsgremium wurden von den vertretenen institutionen 
jeweils lösungsansätze präsentiert, diese jedoch nicht weiter abgestimmt 
und diskutiert, weshalb der Zwischenbericht auch keine konsensualen 
lösungsvorschläge enthielt. die experteninstitutionen sehen als primäre 
lösungsansätze im bereich der gesundheit und Pflege:

–  harmonisierung der kompetenzen im bereich der gesundheit mit einer 
Zusammenführung der Aufgaben–, Ausgaben– und finanzierungsver
antwortung,

–  realisierung des Prinzips „geld folgt leistung“,



84

arbeitsgruppe zur Verwaltungsreform

–  sektorübergreifende Planung (einschließlich des Pflegebereichs) mit 
einer Überwindung der strikten Trennung zwischen niedergelassenem 
und (spitals–) ambulantem bereich,

–  entwicklung eines bundesweit einheitlichen modells zur ambulanten 
leistungsabgeltung,

–  standortoptimierung mit dem Ziel der sicherstellung der Versorgungs– 
und behandlungsqualität und stärkere fokussierung auf gesundheitsprä
vention,

–  maßnahmen zur langfristigen sanierung der krankenkassen,

–  rechtzeitige, abgestimmte strategische Planung mit Zielwerten für 
den stationären und mobilen Pflegebereich,

–  schaffung einer einheitlichen rechtsgrundlage für die gewährung von 
Pflegegeld und reduktion der Anzahl der entscheidungsträger und 
bescheiderlassenden stellen sowie controlling zur reduktion der Verfah
rensdauer und zur sicherstellung der Qualität der gutachten. 

 umsetzungsbilanz

Über die vorgelegten Vorschläge wurde weder im Vorbereitungsgre
mium noch in der Arbeitsgruppe eingehend diskutiert, weshalb dazu 
bisher auch keine politischen entscheidungen getroffen wurden. 

ende 2010 setzten der bund, die länder, die sozialversicherung sowie der 
städte– und gemeindebund eine Arbeitsgruppe ,,finanzierung ge sund
heit“ so wie eine politische steuerungsgruppe ein, die eine künftige 
Art. 15a  b–Vg–Ver einbarung vorbereiten soll. die bundesregierung will 
vorerst deren ergebnisse abwarten. weiters wurde eine bundesgesund
heitskonferenz zur erarbeitung von rahmen–gesundheitszielen auf 
bundesebene unter breiter beteiligung aller relevanten stakeholder bis 
mitte 2012 eingerichtet.
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für die Pflege wurde zwar noch kein Vorbereitungsgremium eingesetzt, 
positiv ist jedoch die neuregelung des Pflegegeldes durch das Pflege
geldreformgesetz 2012 zu bewerten – mit einer konzentration der geld
leistungen beim bund durch Übernahme des landespflegegeldes und 
einer massiven reduktion auf sieben entscheidungsträger. mit der 
schaffung eines Pflegefonds leistet der bund einen finanziellen siche
rungsbeitrag für die Pflegedienste und setzt erste schritte zu gemein
samen leistungsdefinitionen (siehe kapitel 9.17).

5.9 arbeitspaket aufgabenreform und strukturbereinigung

eine klare Aufgabenverteilung verbunden mit der finanzierungsver
antwortung ist Voraussetzung für transparentes, effizientes und bür
gernahes Verwaltungshandeln. eine sinnvoll angelegte staats– und 
Verwaltungsreform erfordert Aufgaben– und finanzierungsentflech
tungen zwischen den gebietskörperschaften mit dem Ziel der Zusam
menführung von finanzierungs–, Aufgaben– und Ausgabenver
antwortung. eine Aufgabenreform im föderalen staat muss mit der 
neuregelung des finanzausgleichs einhergehen.

ProblemanalYse aufgabenreform und struKturbereInIgung

1. aufgabenkritik
•  Unzureichende Aufgabenreformen und fehlende Aufgabenkritik

•  Teilweise fehlende Produkt– und Leistungskataloge

•  Unzureichende Einhaltung der Kalkulationspflicht bei neuen rechtsetzenden Maßnahmen

•  Kontinuierlicher Anstieg der Standards für öffentliche Leistungen

•  Teilweise fehlende Nutzung von Benchmarking und Benchlearning

2. mangelnde Kompetenzbereinigung – Intergovernmentale Kompetenzverteilung
•  Scheitern einer sachgerechten Neuverteilung der Aufgaben

•  Modelle für eine Neuregelung der Kompetenzbereiche

•  Hoheitsverwaltung – Privatwirtschaftsverwaltung

3. bereiche mit starken Kompetenzüberschneidungen
•  Kompetenzzersplitterung und uneinheitlicher Vollzug

•  Auseinanderfallen von Aufgaben–, Ausgaben– und Finanzierungsverantwortung und 
ineffiziente Mischfinanzierungen

•  Bedarf an inhaltlichen Kompetenzblöcken mit wenigen und klaren Schnittstellen
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fortsetzung:  ProblemanalYse aufgabenreform und 
struKturbereInIgung

•  Schwächen vorgelegter Entwürfe zur Kompetenzneuregelung

•  Notwendigkeit der Rechtsbereinigung und Vereinheitlichung von Vorschriften

4. mangelnde Kompetenzbereinigung – Intragovernmentale Kompetenzverteilung
•  Überschneidende Kompetenzen zwischen den Bundesministerien
•  Überschneidende Kompetenzen in den Landesregierungen
•  Unklare Kompetenzen der Stadtsenatsmitglieder

5. organisationsreform
•  Parallelstrukturen
•  Zu viele Hierarchieebenen und zuständige Institutionen
•  Fehlende Einheitlichkeit der Organisationsstruktur
•  Keine ausreichende Möglichkeit zur Schaffung gemeinsamer Einrichtungen (und 

Behörden)
•  Verwaltungskooperationen und überregionale Planung noch nicht ausreichend genutzt
•  Erforderliche Strukturreformen auf der Ebene der Bezirkshauptmannschaften
•  Erforderliche Strukturreformen im Gemeindebereich
•  Strukturveränderung und Vereinheitlichung von Organisationsgrundsätzen in den 

Behörden
•  Verfahrenskonzentration
•  One–Stop–Shop–Prinzip – Bürgerservicestellenansatz
•  Mitbefassungsregelungen
•  Exekutivdienst
•  Gerichtsorganisation
•  Forstdienste in den Ländern

6. Interne oder externe leistungsbereitstellung
•  Grundsatzentscheidung Make or Buy

7. ausgliederungen
•  Kein Ersatz für Organisations– und Verwaltungsreform
•  Eingeschränkte externe Kontrolle und mangelnde strategische Steuerung – unzu rei

chendes Beteiligungsmanagement
•  Fehlender Überblick über ausgegliederte Einrichtungen und Beteiligungen
•  Mehrkosten im Personalbereich
•  Fehlende oder mangelhafte interne Steuerungs– und Kontrollinstrumente 
•  Fehlende Einsparungsanreize durch pauschale oder intransparente Leistungs ver

rechnung
•  Mangelhafte Wahrnehmung der „Bauherrnfunktion“ bei Ausgliederung von Infra

strukturprojekten
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 Teilbereich Sachgerechte Aufgabenerfüllung

Querschnittsüberprüfungen des rh zu verschiedenen Themenbereichen 
(z.b. Pflegegeld, schutz vor naturgefahren, kinderbetreuung, flächen
freihaltung) zeigten, dass die bestehende kompetenzaufteilung bzw. –zer
splitterung zu benachteiligungen einzelner bürger und zu einem erhöh
ten Verwaltungsaufwand führt. 

im rahmen der Aufgabenneuverteilung sind bereiche mit getrennter Auf
gaben–, Ausgaben– und finanzierungsverantwortung möglichst auf einer 
ebene zu bündeln. Vermischte und verflochtene kompetenzbereiche hin
sichtlich der Aufgabenträgerschaft und der finanzierung bestehen z.b. im 
bereich der bildung, bei krankenanstalten, im sozial– und Pflegebereich, 
bei der familienförderung oder im Personennahverkehr. 

Zur nutzung von synergieeffekten sollten Aufgabenschwerpunkte der 
ge  meinden gemeinsam erfüllt werden. solche schwerpunkte wären 
u.a. lokale/regionale Ver– und entsorgungsinfrastruktur sowie diverse 
leistungen für bürgerinnen und bürger (z.b. kinder–, Altenbe treuung, 
mobile Pflege).

 Teilbereich Organisationsreform

synergien oder Potenziale zum rückbau von organisationsstrukturen 
werden überall dort nicht genutzt, wo Parallelstrukturen zwischen den 

fortsetzung:  ProblemanalYse aufgabenreform und 
struKturbereInIgung

8. außerbudgetäre schulden
•  Intransparenz und Risiken durch außerbudgetäre Schulden bei Bund, Ländern und 

Gemeinden
•  Steigende Haftungen des Bundes und fehlender Überblick über die Haftungsvolumina 

aller Gebietskörperschaften
•  ASFINAG
•  ÖBB 
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gebietskörperschaften bestehen (z.b. bei der sozialhilfe, der wirtschafts
förderung, der forschungsförderung, dem baurecht und gewerberecht).

der grundsatz, dass die bezirksverwaltungsbehörden als umfassend 
zuständige erstinstanzliche behörden der allgemeinen staatlichen Ver
waltung fungieren, ist nicht durchgehend verwirklicht. die bezirks
hauptmannschaften sind in den bundesländern mit unterschiedlichen 
kompetenzen versehen (z.b. sozialhilfeverbände) und ein standardi
sierter Vollzug (z.b. standards für betriebsanlagengenehmigungen) ist 
nicht gesichert. sowohl auf der ebene der bezirkshauptmannschaf
ten als auch der gemeinden bestehen oft sehr kleinteilige strukturen, 
die eine effiziente und effektive leistungserbringung erschweren und 
behindern. die möglichkeiten zu Verfahrenskonzentrationen und zum 
Ausbau des one–stop–shop–Prinzips sind noch nicht vollständig aus
geschöpft.

in einer reihe von Verwaltungsbereichen (z.b. für den exekutivdienst, 
die gerichtsorganisation, die forstdienste in den ländern) liegen zweck
mäßige Vorschläge zur organisationsreform vor.

 Teilbereich Ausgliederungen und außerbudgetäre Schulden

Ausgliederungen sind nur sinnvoll, wenn durch sie effizienzpotenziale 
realisiert werden können, die durch verwaltungsinterne reformmaßnah
men nicht in gleicher weise genutzt werden können. kritisch sind Aus
gliederungen insbesondere dann zu betrachten, wenn sie ausschließlich 
als instrument der Personalbewirtschaftung, zur „kreativen buchführung“ 
im hinblick auf die maastricht–kriterien oder als flexibilisierungsinstru
ment zum schuldenmanagement eingesetzt werden. 

mit diesen Ausgliederungen ist die gefahr erheblicher außerbudge
tärer schulden (z.b. im infrastrukturbereich, bei den kommunen) ver
bunden. im Jahr 2010 betrugen haftungen für unternehmen mit bun
desbeteiligung rd. 30,1 mrd. eur. im wesentlichen handelte es sich 
dabei um jene für die AsfinAg (rd. 11,7 mrd. eur) und die öbb–



89

Verwaltungsreform

unternehmensgruppe (rd. 17,0 mrd. eur). die Problematik außerbud
getärer schulden verschärft sich, wenn diese nicht aus dem cashflow 
finanzierbar sind (z.b. AsfinAg, öbb). die rechnungsabschlüsse der 
länder enthielten zum Teil keine Angaben über die außerbudgetären 
schulden von landesgesellschaften und landesfonds und auch aus 
den Abschlüssen der gemeinden waren die schulden der ausgeglie
derten einrichtungen nicht ersichtlich. die wahre finanzielle lage der 
gebietskörperschaften ist daher mangels gesicherter daten über den 
ausgegliederten und außerbudgetären bereich nicht bekannt. 

 umsetzungsbilanz

beim Arbeitspaket Aufgabenreform und strukturbereinigung wurden 
zu der Vielzahl der von den experten aufgezeigten Problemstellungen 
lediglich einzelne Projekte vorgeschlagen, die zum großteil wiede
rum aus untersuchungen oder Prüfungen von maßnahmen beste
hen. die landeshauptleute–konferenz legte dem bund weiters einen 
katalog mit über 330 maßnahmenvorschlägen zu Veränderungen im 
bundesrecht vor, die eine nachhaltige Verwaltungsvereinfachung und 
entlastung von bürokratischen Prozessen bewirken sollen. Zum Pro
blemkreis der Ausgliederungen hat das bkA eine erhebung bei 40 
ausgegliederten rechtsträgern auf allen gebietskörperschaftsebenen 
durchgeführt, um die bisherigen ergebnisse zu evaluieren.

im hinblick auf die jüngsten entwicklungen bei den maastricht–kri
terien (erhöhung von Verschuldung und gesamtstaatlichem defi
zit) wurden wirklich drängende fragestellungen wie die außerbudge
tären schulden, die mangelnde kompetenzbereinigung und die starken 
kompetenzüberschneidungen zwischen den gebietskörperschaften 
aber entweder auf spätere Arbeitspakete verschoben oder zunächst gar 
nicht in Angriff genommen.
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5.10 stärken und schwächen der arbeitsgruppe bisher

Trotz vieler positiver entwicklungen, die durch die Arbeitsgruppe 
angestoßen oder beschleunigt wurden, sind die ergebnisse bisher hin
ter den erwartungen der öffentlichkeit, aber auch der experten in der 
Arbeitsgruppe zurückgeblieben.

die hochrangige politische Arbeitsgruppe befasste sich mit durchaus 
wichtigen materien, klammerte aber die zentralen, aus budgetären 
Überlegungen drängenden, gebietskörperschaftenübergreifenden und 
systemrelevanten Problemstellungen bisher aus und konnte sie damit 
keiner lösung oder entscheidung über Alternativen zuführen. es han
delt sich dabei überwiegend um materien, die verfassungsrechtliche 
regelungen und damit eine Zweidrittelmehrheit im nationalrat erfor
dern (dies betrifft beispielsweise auch den Abbau von doppelgleisig
keiten in der schulverwaltung). es fehlen die politischen Vorgaben 
und die politischen entscheidungen oder es werden dazu wieder neue 
Arbeitsgruppen eingerichtet, sodass die ergebnisse insbesondere im 
hinblick auf den bestehenden dringenden konsolidierungsbedarf ins
gesamt noch unbefriedigend sind. sollten diese grundlegenden struk
turprobleme aber nicht gelöst werden, können die wesentlichsten effi
zienzpotenziale nicht realisiert werden.

Teilweise gingen vom Vorsitz der Arbeitsgruppe auch keine initia
tiven zu gesamthaften reformen abseits der in den gebietskörper
schaften bereits bestehenden strukturen aus. es wurden die Themen 
vielfach bereits im Vorbereitungsgremium selektiert und mögliche 
Problemlösungen mangels eines entsprechenden konsenses nicht 
mehr der Arbeitsgruppe zur inhaltlichen diskussion und entschei
dung vorgelegt. nicht zufriedenstellend waren auch die ergebnisse 
der Arbeitsgruppe als Transmissionsmechanismus zur politischen ent
scheidungsebene. die Arbeitsgruppe selbst sieht sich nicht als ent
scheidungsgremium und die politischen Vertreter in der Arbeitsgruppe 
konnten den entscheidungsprozess in den gebietskörperschaften nicht 
wesentlich vorantreiben. insbesondere im bund–länder–Verhältnis 
konnten kaum fortschritte erzielt werden. dabei erwies es sich auch 
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als Problem, dass die in die Arbeitsgruppe oder die Vorbereitungsgre
mien eingebundenen ländervertreter sich nicht als Vertretungsorgane 
für alle länder verstanden. 

konkret sichtbar wurde dies etwa beim förderungswesen oder bei der 
Verwaltungssteuerung, wo die Vorbereitungsgremien sehr konkrete 
Vorschläge (z.b. mindeststandards, Art. 15a b–Vg–Vereinbarung über 
gemeinsame grundsätze einer wirkungsorientierten Verwaltungsfüh
rung) vorlegten, über die jedoch keine einigung erzielt werden konnte 
und daher auch keine entscheidung getroffen wurde. gerade bei den 
förderungen haben die experten aber ein hohes einsparungspotenzial 
aufgezeigt. konkrete umsetzungsmaßnahmen erfolgten bisher nicht. 
Zur koordinierung der haushaltsführung wäre die weiterentwicklung 
und harmonisierung des rechnungswesens der gebietskörperschaften 
dringend erforderlich, um für steuerungszwecke über vergleichbare 
datengrundlagen zu verfügen. Auch die mittelfristige haushaltspla
nung von bund, ländern und gemeinden ist bisher nicht ausreichend 
koordiniert und die einzelnen Planungsinstrumente weichen hinsicht
lich informationsgehalt, Zeitraum und Zielsetzung voneinander ab. 

Positiv sind der informationsaustausch, der wissenstransfer und die eröff
nung neuer kommunikationsebenen zwischen den gebietskörperschaf
ten im rahmen der sacharbeit in den Vorbereitungsgremien zu bewerten. 
dabei konnten zwar grundlegende eckpunkte einer staats– und Verwal
tungsreform nicht weiterentwickelt, aber doch einzelne konkrete ope
rative Projekte auf einer darunterliegenden ebene gut umgesetzt wer
den. obwohl den experten im Vorbereitungsgremium grundsätzlich keine 
zentrale Aufgabe zukommt, haben sie dort immer wieder mit lösungs
vorschlägen die Arbeiten vorangetrieben.

die von den experten präferierte Vorgangsweise einer punkteweisen 
Ab arbeitung der aufgezeigten Problemstellungen mit einer genehmi
gung von im Vorbereitungsgremium erarbeiteten konsenspunkten und 
einer inhaltlichen diskussion von dissenspunkten wurde vom Vorsitz 
der Arbeitsgruppe allerdings nicht weiterverfolgt. in der Arbeitsgrup
pensitzung im Juni 2011 legte die bundesministerin für finanzen einen 
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statusbericht vor, der auf den ergebnissen der regierungsklausur am 
semmering vom mai 2011 und den dort beschlossenen Arbeitspaketen 
basierte. die im statusbericht genannten reforminitiativen sind grund
sätzlich zu begrüßen und mehrere Vorhaben gehen auch auf die Problem
analysen der experten zurück, der statusbericht stellte jedoch keinen 
konnex zu den Problemanalysen und den ergebnissen der Arbeitsgruppe 
her, was die nachverfolgung von erreichten lösungen und das Aufzei
gen von weiterhin erforderlichen umsetzungsmaßnahmen erheblich 
erschwert. 

6 grundlegendes als zwIschenergebnIs der 
arbeItsgruPPe

die im ersten Teil des Positionspapiers dargelegten budgetären rahmen
bedingungen zwingen zu strukturellen konsolidierungsmaßnahmen. 
die im nachfolgenden dritten Teil wiedergegebenen Prüfungsergebnisse 
des rh samt konkreten „sprechenden“ beispielen aus der Verwaltung 
machen ebenso eindeutig die notwendigkeit einer Verfassungs– und 
Verwaltungsreform deutlich. 

für konsolidierungsmaßnahmen und Verfassungs– und Verwaltungs
reform lassen die Problemanalysen und lösungsvorschläge der exper
tenorganisationen der Arbeitsgruppe Verwaltung neu grundlegende 
stoßrichtungen erkennen.

6.1 transparenz und faktenwissen als notwendige 
Voraussetzung für wirksame steuerung

Transparenz gegenüber der öffentlichkeit, den Parlamenten, aber auch 
gegenüber den Partnern im föderativen system ist eine notwendige 
bedingung für eine effektive steuerung. die grundlagen dazu müs
sen durch fundierte, außer streit stehende entscheidungsgrundlagen 
und vergleichbare datenbestände sowie durch eine harmonisierung im 
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bereich des rechnungswesens geschaffen werden. die einzelnen Pla
nungsinstrumente der gebietskörperschaften müssen dazu hinsichtlich 
informationsgehalt, Zeitraum und Zielsetzung harmonisiert und abge
stimmt werden.

6.2 ziele und strategien als basis des Verwaltungshandelns

in vielen Verwaltungsbereichen sind klare Ziele und strategien noch nicht 
in ausreichendem Ausmaß definiert. die großen herausforderungen der 
Zukunft —  wie die demografische entwicklung, die sicherung des hohen 
niveaus unserer gesundheits– und Pflegeversorgung oder die optimie
rung des bildungsangebots — sind gleichzeitig mit der notwendigen bud
getkonsolidierung nur zu bewältigen, wenn die zu setzenden maßnahmen 
auf einer vorausschauenden Planung und auf langfristigen strategien 
beruhen. 

6.3 geeignete steuerungssysteme

in wichtigen Verwaltungsbereichen bestehen erhebliche steuerungsde
fizite, weil einerseits geeignete entscheidungsstrukturen und anderer
seits die notwendigen steuerungsinstrumente fehlen. klare Verantwort
lichkeiten können primär durch eine Zusammenführung von Ausgaben–, 
Aufgaben– und finanzierungsverantwortung geschaffen werden. wei
ters muss die mittelfristige haushaltsplanung von bund, ländern und 
gemeinden besser koordiniert werden. in übergreifenden bereichen müs
sen für alle Partner verbindliche rahmenbedingungen festgelegt werden 
(z.b. durch grundsatzgesetzgebung, Art. 15a b–Vg–Ver einbarungen), auf 
deren basis eine steuerung durch einheitliche datengrundlagen, kosten– 
und leistungsrechnungen, controlling und andere steuerungsinstru
mente erfolgt.
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6.4 wirkungsorientierung als hebel für reformen

durch die einführung der wirkungsorientierten haushaltsführung im bund 
und in mehreren ländern werden inhaltliche gesichtspunkte der Aufga
benerfüllung (angestrebte wirkungen) in bezug zu den ressourcen gesetzt. 
dies schafft die basis für eine integrierte steuerung (budget und wir
kungen), die wiederum durch eine mehrjährige budgetplanung ergänzt 
wird. die wirkungsorientierte Verwaltungsführung macht es für den bund 
ab 2013 notwendig, wirkungsziele und kennzahlen zu entwickeln, das 
budgetcontrolling um ein wirkungscontrolling zu ergänzen und fach– 
und ressourcenverantwortung stärker zusammenzuführen. dieses system 
wird auch dem nationalrat künftig stärkere einflussmöglichkeiten eröffnen, 
wobei der rh zukünftig — auf basis seiner Prüfungsfeststellungen zu wir
kungszielen und wirkungsindikatoren — seinen beitrag zu einer fundierten 
parlamentarischen diskussion liefern wird. 

6.5 abstimmungsnotwendigkeit im bundesstaat

Viele beispiele des rh für notwendige reformmaßnahmen zeigen die 
besonderheiten und herausforderungen des föderalen systems auf. wegen 
der finanziellen beziehungen und Abhängigkeiten der gebietskörper
schaften und der damit verbundenen Verflechtung der finanzströme 
(steuerverbund, komplexes Transfersystem zwischen den gebietskörper
schaften, vielfach auseinander fallende finanzierungs–, Aufgaben– und 
Ausgabenverantwortung) muss eine erfolgreiche Verwaltungsreform alle 
staatlichen ebenen umfassen und einbeziehen. es handelt sich dabei über
wiegend um materien, die zu einer sachgerechten lösung verfassungs
rechtliche regelungen und damit eine Zweidrittelmehrheit im nationalrat 
erfordern (dies trifft beispielsweise auch auf den Abbau von doppelglei
sigkeiten in der schulverwaltung zu). ohne lösung dieser grundlegen
den strukturprobleme können die wesentlichsten effizienzpotenziale nicht 
realisiert werden. in vielen Verwaltungsbereichen ist ein besser koordi
niertes Zusammenwirken von bund, ländern und gemeinden auf basis 
einer wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung notwendig. 
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6.6 Politischer wille

der rh sieht einen klaren politischen willen und eindeutige politische 
Vorgaben über den umfang und die Zielrichtung als unabdingbare 
Voraussetzungen für eine staats– und Verwaltungsreform. die maßnah
men können nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn eine gemein
same Problemsicht und ein vorbehaltloses bekenntnis aller beteiligten 
zum vereinbarten lösungsweg vorhanden sind.

diese Vorgangsweise deckt sich auch mit den Zielsetzungen des Art. 13 
Abs. 2 b–Vg (koordinierung der haushaltsführung der gebietskörper
schaften im hinblick auf die sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen 
gleichgewichts und nachhaltig geordnete haushalte) und ist ein gebot 
der europarechtlichen Vorgaben zur wahrung einer gesamtstaatlichen 
haushaltsdisziplin und der daraus erwachsenden gemeinsamen budget
verantwortung.
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drItter teIl: 
Vorschläge des rechnungshofes  

zur Verwaltungsreform
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7 aufbau und sYstematIscher zugang

der rh geht von einer weiten begriffsdefinition der Verwaltungsre
form aus, die alle staatlichen leistungsbereiche umfasst. 

die Vorschläge des rh zur Verwaltungsreform in dieser nunmehr drit
ten Auflage des Positionspapiers basieren zum einen auf den noch 
nicht umgesetzten Vorschlägen aus den beiden Vorauflagen und zum 
anderen auf den seit der Vorauflage neuen empfehlungen in den seit 
dem Jahr 2009 veröffentlichten berichten. die Anzahl der Vorschläge 
im Tabellenteil ist auch durch die deutliche schwerpunktsetzung auf 
Verwaltungsreformthemen auf 599 angewachsen.

die Vorschläge des rh bauen auf ergebnissen konkreter gebarungs
überprüfungen auf. sie gliedern sich einerseits in einen Themen
block mit generellen Ansatzpunkten für Verwaltungsreformmaßnah
men (z.b. Aufgabenkritik, einsatz moderner steuerungsinstrumente, 
harmonisierung der dienst– und Pensionsrechte) und andererseits in 
Verwaltungsbereiche mit besonders hohem reformbedarf (z.b. schul
verwaltung, gesundheit und Pflege, förderungswesen). der Textteil 
(kapitel 9) beschreibt die aus sicht des rh notwendigen reformmaß
nahmen, der korrespondierende Tabellenteil (kapitel 10) belegt die 
Vorschläge durch konkrete, nachvollziehbare Prüfungsergebnisse. 

• die wesentlichen Anliegen aus dem ersten Themenblock betreffen 

–  eine Aufgabenkritik und deregulierung auf allen staatlichen ebenen,

–  die sachgerechte Zuordnung von Aufgaben und Verantwortungen 
mit einer Zusammenführung von finanzierungs–, Aufgaben– 
und Ausgabenverantwortung, z.b. bei den landeslehrern oder im 
be reich der krankenanstalten,

–  die reform der finanzverfassung und des finanzausgleichs, z.b. 
reduzierung der vielfältigen und intransparenten Transferströme,
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–  eine modernisierung des haushaltsrechts der gebietskörperschaf
ten mit einer verstärkten Ziel– und wirkungsorientierung der 
öffentlichen Verwaltung,

–  maßnahmen zur verstärkten bürgerorientierung, z.b. Ausbau von 
one–stop–shops,

–  eine stärkere kooperation von Verwaltungsbehörden und öffentlichen 
stellen, z.b. bildung von Verwaltungsclustern für supportleistungen, 
verstärkte nutzung von Verwaltungsdaten für die amtliche statistik,

–  ein effizienteres Personalmanagement, z.b. Vermeidung ausbildungs
fremder Verwendungen, und flexibilisierung des Personaleinsatzes,

–  die harmonisierung der Pensionsrechte von bund, ländern, gemein
den und öffentlichen unternehmen sowie

–  die stärkung der öffentlichen finanzkontrolle.

•  die wesentlichen Anliegen aus dem zweiten Themenblock — als dem 
sachbereich mit dem größten reformbedarf — betreffen eine

– reform des gesundheitswesens, z.b. finanzierung aus einer hand, 
mehr Transparenz im bereich der leistungsorientierten kranken
anstaltenfinanzierung, Verbesserung der standortstruktur und 
kooperationen zwischen den krankenanstalten, koordination des 
stationären bereichs mit anderen Versorgungsbereichen, Analyse 
der unterschiedlichen Preise und leistungen im bereich der kran
kenkassen,

– reform des Pflegebereichs, z.b. reduktion der entscheidungsträ
ger und bündelung der Vollzugs– und auch der Aufsichtskompe
tenzen, optimierung der Verwaltungsabläufe, neuorganisation der 
ärztlichen begutachtungen,

– reform des schulwesens, z.b. Zusammenführung der finanzierungs–, 
Aufgaben– und Ausgabenverantwortung im bereich der landesleh
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rer und der schulerhaltung, effizientere gestaltung der schulaufsicht, 
sowie reformen im bereich der wissenschaft und forschung,

–  effizientere gestaltung des förderungswesens. z.b. festlegung 
quantifizierbarer förderungsziele, Vermeidung von überschnei
denden förderungsbereichen und von mehrfachförderungen, 
schaffung einer österreichweiten förderungsdatenbank,

–  nachhaltige finanzierung von infrastrukturprojekten (Vermei
dung „grauer finanzschulden“),

–  Verbesserung der wohnbauförderung, z.b. umstellung auf sub
jektförderung, ökologisierung,

–  bessere koordination in bereichen des umweltschutzes, z.b. Abfall
wirtschaft, schutz vor naturgefahren sowie

–  durchführung von reformmaßnahmen bei öffentlichen unterneh
mungen, z.b. öbb, oenb.

•  der Tabellenteil schließlich bündelt die wesentlichen empfehlungen aus 
gebarungsüberprüfungen des rh, wobei die gliederung der Tabelle der 
gliederung im Textteil entspricht. 

weiterführender hinweis: eine gesamthafte darstellung und grundsätz
liche Aussagen zu vielen Themen mit engem bezug zur Verwaltungs
reform finden sich in den jährlichen Tätigkeitsberichten des rh unter 
den Themen der öffentlichen finanzkontrolle (z.b. zur wirkungsorien
tierung in der öffentlichen Verwaltung und zur korruptionsbekämpfung 
im Tätigkeitsbericht 2009, zu den kinderbetreuungseinrichtungen im 
ländervergleich im Tätigkeitsbericht 2007/2008, zu claim management 
im Tätigkeitsbericht 2005, zu öffentlichen förderungen im Tätigkeits
bericht 2004) sowie in den auf der website des rh (www.rechnungs
hof.gv.at/berichte/kernaussagen) veröffentlichten kernaussagen (z.b. 
zur Verwaltungsreform, zu den Pensionssystemen, zu Ausgliederungen, 
zum gesundheitswesen, zu bildung und wissenschaft).
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8 Verwaltung KonKret

der ausführlichen wiedergabe der Vorschläge des rh zur Verwal
tungsreform in den kapiteln 9 und 10 sind zur Veranschaulichung 
des reformerfordernisses im folgenden ganz konkrete beispiele aus 
der derzeitigen Verwaltungsführung vorangestellt. denn nichts illus
triert die Probleme unserer Verwaltung besser als konkrete beispiele 
aus der Prüfungstätigkeit des rh, die aufzeigen, wie das derzeitige 
Verwaltungssystem die effizienz des Verwaltungshandelns unterläuft. 
nicht zufällig betreffen diese beispiele Verwaltungsbereiche, die an 
den schnittstellen von gebietskörperschaften, sozialversicherungs
trägern, ausgegliederten rechtsträgern oder ressortzuständigkeiten 
angesiedelt sind und/oder bei denen finanzierungs–, Aufgaben und 
Ausgabenverantwortung auf mehrere Akteure verteilt sind.

8.1 altenbetreuung

die Altenbetreuung ist ein Verwaltungsbereich, bei dem die finanzierung 
über mehrere Träger erfolgt und der dementsprechend komplexe und 
intransparente Zahlungsströme aufweist. der rh hat dies 2011 im rah
men eines Vergleichs der Versorgung mit Altenwohn– und Pflegeheimen 
in kärnten und Tirol aufgezeigt (reihe bund 2011/2, kärnten 2011/2, 
Tirol 2011/1).

die heimbetreuung wurde nicht nur durch Tarife finanziert, sondern 
auch durch weitere Zahlungsströme, z.b. durch kredite, bedarfszuwei
sungen und investitionskostenzuschüsse des landes, gemeindeumla
gen, umsatzsteuer–rückvergütungen des bundes und Zahlungen der 
krankenversicherung. diese Zahlungsströme waren in kärnten und 
Tirol unterschiedlich geregelt. Zum beispiel hatten die gemeinden in 
kärnten nicht wie in Tirol die errichtungskosten der heime, wohl aber 
Abgänge zu tragen, es waren zusätzlich einnahmen aus strafgeldern 
vorgesehen, es wurden aber keine bedarfszuweisungen für bestimmte 
investitionen in heimen gewährt.
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um die komplexität und den umfang der Zahlungsströme zu verdeut
lichen, erstellte der rh eine Übersicht der monatlichen Zahlungen für 
die betreuung eines sozialhilfeempfängers mit bundespflegegeld der 
Pflegestufe 4 im gemeindeverband Altenwohnheim Telfs (Tirol).

Zur finanzierung der heimbetreuung mit kosten in höhe von 3.200 eur 
waren insgesamt 19 Zahlungsströme erforderlich.
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abbildung 6:  darstellung der zahlungsströme zur finanzierung eines heimplatzes in 

tirol
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der rh wies insbesondere auf folgende Zahlungskreisläufe hin:

–  das Pflegegeld für heimbewohner floss vom bund an die auszah
lende stelle (z.b. die PVA), von dort an den bewohner, vom bewoh
ner an den gemeindeverband und schließlich vom gemeindever
band an das land.

–  das land bezahlte den Tarif inkl. umsatzsteuer an die gemeindever
bände. die gemeindeverbände führten die umsatzsteuer an den bund 
ab. dieser gewährte in derselben höhe eine förderung nach gesund
heits– und sozialbereichs–beihilfengesetz (gsbg) an das land.

für Altenwohn– und Pflegeheime galten in Tirol 391 verschiedene 
Tarife, in kärnten 70. bei gleicher Pflegestufe und gleichem betreu
ungsbedarf betrugen die Tarifunterschiede in kärnten bis zu 509 eur, 
in Tirol bis zu 945 eur. die gesamtkosten für die betreuung in Alten
wohn– und Pflegeheimen wurden in beiden ländern unvollständig 
erfasst.

deutliche unterschiede bestanden zwischen den beiden ländern 

– bei den gesamtkosten je heimplatz,

– beim schlüssel für das Pflegepersonal,

– bei den kosten für die öffentliche hand,

– bei der baulichen Ausgestaltung der heime und

– bei der Versorgung mit heimplätzen.

die gesamtkosten je heimplatz waren in Tirol um rd. 25 % höher als 
in kärnten, die von der öffentlichen hand (land Tirol und gemeinden) 
zu tragenden kosten sogar um rd. 40 %. 

in Tirol fehlten quantifizierte, rechtlich verbindliche Vorgaben betref
fend das Pflegepersonal und die bauliche Ausgestaltung der heime. im 
kalkulationsmodell zur berechnung der heimtarife waren allerdings 
berechnungen zum Personalbedarf enthalten. in kärnten gab es ver
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bindliche Vorgaben, sie wurden jedoch in 85 % der heime nicht ein
gehalten. bei völlig verschiedenen berechnungsmodalitäten sah das 
kalkulationsmodell in Tirol rd. 25 % mehr Pflegepersonal pro heim
platz vor als in kärnten.

kärnten hatte verbindliche bauliche Vorgaben für heime (z.b. heim– 
und Zimmergröße, einzelzimmeranteil), Tirol nur unverbindliche Ziele. 
in Tirol lag nach diesen Zielen die mindestgröße bei 25 m2 je Zim
mer, in kärnten für ein einzelzimmer bei 18 m2. die errichtungsko
sten durften in Tirol maximal rd. 119.000 eur je heimplatz betragen, 
um wohnbaudarlehen zu erhalten. in den Tarifen des landes kärnten 
waren errichtungskosten von rd. 80.000 eur je heimplatz abgedeckt. 

in kärnten standen je 1.000 einwohner über 75 Jahren 86 Altenwohn– 
und Pflegeplätze, in Tirol 105 und damit rund ein Viertel mehr heim
plätze zur Verfügung. 

der rh erachtet u.a. folgende maßnahmen für notwendig, um eine effi
zientere und den bedürfnissen der bevölkerung entsprechende Altenbe
treuung sicherzustellen:

–  die Vereinbarung von maßnahmen zwischen bund und ländern 
zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Zahlungsströme zur 
finanzierung der heimplätze;

–  einheitliche grundlagen für die erstellung von bedarfs– und ent
wicklungsplänen;

–  definition der geforderten ergebnisqualität der Pflege und kenn
zahlen zu deren messung;

–  ein berichtssystem über die gesamtkosten der Pflege und die Ausga
ben der länder und gemeinden für die Pflege;

–  eine Verringerung der Tarifunterschiede innerhalb derselben betreu
ungsstufe;
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–  rechtlich verbindliche, klar quantifizierte und überprüfbare Perso
nalvorgaben;

–  rechtlich verbindliche Vorgaben zur baulichen Ausgestaltung der 
heime.

8.2 schutz vor naturgefahren

bei den maßnahmen zum schutz vor naturgefahren stellte der rh 
im rahmen einer Querschnittsüberprüfung (reihe bund 2008/8, bur
genland 2008/3, kärnten 2008/2, niederösterreich 2008/8, ober
österreich 2008/2, salzburg 2008/3, steiermark 2008/3, Tirol 2008/2, 
Vorarlberg 2008/2, wien 2008/4) über alle länder und betroffenen 
ministerien mängel fest, die auf ein historisch gewachsenes system 
mit einer Vielzahl an entscheidungsträgern zurückzuführen waren. 
eine viel zu komplexe rechtslage mit uneinheitlichen definitionen, 
schutzstandards und förderbaren maßnahmen sowie die kompetenz
zersplitterungen innerhalb und zwischen den gebietskörperschaften 
(vier ministerien auf bundesebene, dazu landesebene und gemein
deebene) erschwerten die einheitliche Abwicklung von katastrophen
schutzmaßnahmen. 

schutzmaßnahmen konnten nicht gegen den willen von gemeinden 
bzw. gemeindeverbänden und nicht ohne deren Zustimmung zu einer 
finanziellen beteiligung gesetzt werden. wegen der hohen lasten und 
divergierenden interessenslagen wurden deshalb notwendige maß
nahmen teilweise nicht im erforderlichen umfang durchgeführt.

die regelungen bezüglich Anerkennung, bewertung und Vergütungs
höhe von katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristi
scher Personen unterschieden sich in den einzelnen ländern erheb
lich. die Parameter für die zu gewährenden beihilfen an physische 
und juristische Personen waren seitens der länder mitunter nicht klar 
definiert und zum Teil für die öffentlichkeit nicht zugänglich.
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bei präventiven schutzwasserbaumaßnahmen orientierte sich die 
höhe des zu entrichtenden interessentenanteils an der Art des gewäs
sers. dabei waren interessenten an grenzgewässern gegenüber jenen 
an vom bund betreuten gewässern begünstigt; letztere wiederum 
waren gegenüber interessenten an übrigen gewässern bevorzugt. die 
bedeutenden unterschiede sind nachfolgend dargestellt:

Quelle: RH Reihe 2010/14, Reihe Bund 2008/8

abbildung 7: höhe des Interessentenanteils

Wildbäche Interessentengewässer
(starke Geschiebeführung)

Interessenten 10 % Interessenten 10 %

Länder 15 % Länder 30 %

Bund 75 % Bund 60 %

Interessentengewässer
(geringe Geschiebeführung)

Interessenten 20 %

Länder 40 %

Bund 40 %

Interessentengewässer
(geringe Geschiebeführung mehr als 10m breit)

Interessenten 20 %

Länder 30 %

Bund 50 %

Interessentengewässer
(Sohlstufen und–rampen)

Interessenten 10 %

Länder 20 %

Bund 70 %

Wildbäche Interessentengewässer
(starke Geschiebeführung)

Interessenten 10 % Interessenten 10 %

Länder 15 % Länder 30 %

Bund 75 % Bund 60 %

Interessentengewässer
(geringe Geschiebeführung)

Interessenten 20 %

Länder 40 %

Bund 40 %

Interessentengewässer
(geringe Geschiebeführung mehr als 10m breit)

Interessenten 20 %

Länder 30 %

Bund 50 %

Interessentengewässer
(Sohlstufen und–rampen)

Interessenten 10 %

Länder 20 %

Bund 70 %

vom Bund betreute Gewässer Grenzgewässer

Interessenten 15%

Bund 85% Bund 100%

Donau

Interessenten 20%

Länder 30%

Bund 50%

Interessenten 15%

Bund 85% Bund 100%

Interessenten 20%

Länder 30%

Bund 50%
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die nachfolgende grafik zeigt den wechsel in der Zuständigkeit und 
beim finanzierungsschlüssel für die verschiedenen Phasen eines 
flusses vom wildbach bis zum grenzgewässer:

diese kompetenzzersplitterung führte zu einer reihe von negativen 
folgewirkungen, wie z.b. einer erschwerten Abwicklung von kata
strophenschutzmaßnahmen, einer überlangen Verfahrensdauer von 
der feststellung der gefährdung bis zur fertigstellung von schutz
maßnahmen, zu trotz gefährdung nicht realisierten schutzmaßnah
men und einem komplizierten interessensausgleich zwischen den 
gemeinden. es kam zu einer zeitverzögerten Auszahlung von förde
rungsgeldern. Überdies lagen keine ausreichenden informationen über 
gefährdungsräume vor. die förderungsvoraussetzungen waren nicht 
transparent und die förderungsniveaus unterschiedlich, wobei soziale 
Aspekte weitgehend keine berücksichtigung fanden. 

Wildbach (Oberlauf)

BMLFUW – nachgeordnete Dienststelle

75:15:10

taxativ geförderte Maßnahmen

Interessentengewässer (Bundesflüsse)

LH in mittelbarer Bundesverwaltung

Variabel 40:40:20 bis 70:20:10 (85:00:15)(RIWA-T)

Grenzgewässer

LH in mittelbarer Bundesverwaltung

(100:00:00)

Bundeswasserstrassen (March-Thaya)

BMVIT

(100:00:00)

Zuständigkeit

Finanzierungsschlüssel

Schutzstandard

abbildung 8: zuständigkeit und finanzierung eines flusses

Quelle: RH Reihe Bund 2010/14, Reihe Bund 2008/8
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die nach Ansicht des rh notwendige reform erfordert:

–  kompetenzbereinigung und nutzung von synergieeffekten;

–  erarbeitung von modellen für einen lastenausgleich zwischen den 
gemeinden;

–  forcierung interkommunaler Zusammenarbeit;

–  einheitliche, bundesweit gültige definition von förderbaren maß
nahmen und kosten;

–  Vereinheitlichung der Vorschriften;

–  bundesweit einheitliche rechtliche grundlagen zur erstellung von 
gefahrenzonenplänen.

8.3 sportförderung

bei einer Querschnittsüberprüfung der sportförderung im bund und 
in den ländern oberösterreich und Tirol (reihe bund 2009/12, ober
österreich 2009/11 und Tirol 2009/8) stellte der rh fest, dass die 
sportförderung insgesamt durch eine komplexe und wenig transpa
rente förderungslandschaft gekennzeichnet war.

systemschwächen beeinträchtigten die effizienz der sportförderung. 
die Abstimmung zwischen den gebietskörperschaften und anderen 
förderungsgebern war nicht ausreichend und führte zu wenig koor
dinierten und nicht abgegrenzten förderungsbereichen. es fehlten 
schwerpunktsetzungen insbesondere im leistungs– und spitzensport. 
die Tätigkeitsbereiche der mit bedeutenden mitteln geförderten dach– 
und fachverbände überschnitten sich. 

die förderungsgeber hatten keine Übersicht über die gesamtfinan
zierung bzw. die gesamtgebarung auch großer förderungsempfänger, 
weil eine vernetzte datenbank aller förderungsgeber und mit der för
derungsabwicklung befassten stellen fehlte.
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weitgehende gesetzliche festlegung der förderungsempfänger und der 
mittelverteilung in der besonderen sportförderung des bundes führte 
zu geringer mittelkonkurrenz und einer privilegierten behandlung der 
förderungsempfänger (dach–, fachverbände), denen eine starke direkte 
oder indirekte mitwirkung an entscheidungen und an der kontrolle der 
fördermittel zukam.

die administrativen Abläufe waren sowohl für den förderungsgeber 
als auch für die förderungsempfänger verwaltungsaufwendig. durch
schnittlich 26 % des gesamtaufwandes der sportverbände wurden für 
die Antragstellung und die förderungsabwicklung (Abrechnung) auf
gewendet.

der mittelfluss bis hin zum letztempfänger gestaltete sich sehr kom
plex. bis zu fünf förderungsgeber waren mit der förderungsgewährung 
und Abrechnung eines sportprojekts mitbefasst. dies beeinträchtigte 
die Transparenz der mittelströme und die effizienz des förderungssys
tems. die mittelflüsse und Abrechnungsbeziehungen sind in der nach
folgenden grafik dargestellt:
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im rahmen eines reformdialogs mit den nicht–staatlichen sportorga
nisationen sollte daher das system der sportförderung grundlegend 
überdacht und umfassend neu geordnet werden. der rh empfahl dazu 
u.a. folgende maßnahmen:

–  schaffung eines bedarfsorientierten, besser steuerbaren sportförde
rungssystems des bundes mit klaren und einheitlichen entscheidungs
strukturen;

–  neuordnung der sportförderungskompetenzen zwischen den gebiets
körperschaften unter weitgehender Vermeidung überschneidender 
förde rungsbereiche;

abbildung 9: mittelflüsse sportförderung

Bundesförderung Landesförderung

BSO

Bundesdachverband Landesdachverband

Gemeindeförderung

Verein (Endempfänger)

Mittelfluss

Abrechnung

Quelle: RH Reihe Bund 2009/12
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–  bessere Abstimmung der förderungsgewährung zwischen bund und 
ländern bei beteiligung mehrerer förderungsgeber (z.b. einheitli
che kostenaufstellung, abgestimmter finanzierungsplan, einheitli
che Projektabrechnung für alle förderungsgeber);

–  erstellung einer zwischen allen förderungsgebern und abwickeln
den stellen vernetzten sportförderungsdatenbank;

–  verstärkte schwerpunktsetzungen durch eine stärkere konzentra
tion der fördermittel;

–  reduzierung des Aufwands für die Antragstellung, förderungsabwick
lung und Abrechnung (z.b. durch Jahresarbeitsprogramme, leistungs
vereinbarungen statt einzelprojekte).

8.4 familienbezogene leistungen

bei einer Prüfung der familienbezogenen leistungen des bundes und der 
länder kärnten, oberösterreich und salzburg (reihe bund 2011/6, kärnten 
2011/3, oberösterreich 2011/6 und salzburg 2011/3) stellte der rh fest, 
dass sich die Ausgaben dafür im Jahr 2009 auf insgesamt 8,887 mrd. eur 
beliefen. die unterstützung von familien war durch eine große Viel
falt an unterschiedlichen und heterogenen leistungen gekennzeich
net. insgesamt 117 eigenständige familienleistungen (47 bundes– und 
70 lan  des leistungen, davon kärnten 25, oberösterreich 27 und salzburg 
18 einzel  leistungen) befanden sich im leistungsspektrum der vier ge biets
körper schaften. im bund waren sieben ressorts (bmwfJ, bmf, bmukk, 
bmg, bmAsk, bmJ, bmwf), in den drei ländern jeweils zwei bis drei 
direktionen oder Abteilungen der Ämter der landesregierung für den Voll
zug der familienleistungen zuständig.

eine gesamthafte Abstimmung zwischen den gebietskörperschaften 
erfolgte nicht. Auch eine genaue gesamtübersicht, welche leistun
gen in welcher höhe eine familie insgesamt bezog, gab es nicht. die 
folge waren strukturelle Parallelitäten und Überlappungen von leis
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tungen: Allein im bund knüpften zehn verschiedene leistungen an 
den lebenssachverhalt „schwangerschaft/geburt“, in kärnten weitere 
vier, in salzburg weitere zwei.

durch die Zersplitterung der regelungskompetenzen auf mehrere bun
desministerien und die länder war eine akkordierte Zielausrichtung und 
gesamthafte Abstimmung der leistungen sowie ein institutionalisierter 
informationsaustausch über konkrete legistische Vorhaben nicht sicher
gestellt. damit bestand die gefahr von Zielkonflikten und es erfolgten 
parallele förderungsmaßnahmen (z.b. unterstützungen im schulbe
reich). Alle überprüften gebietskörperschaften hatten in ihren regie
rungsprogrammen zwar allgemeine familienpolitische Ziele definiert, 
davon abgeleitete konkrete Zielfestlegungen mit entsprechenden mess
baren indikatoren fehlten aber. daher war auch die Treffsicherheit der 
eingesetzten mittel nicht sichergestellt.

selbst bei vergleichbaren leistungen innerhalb einer gebietskörper
schaft waren die Anspruchsvoraussetzungen unterschiedlich. so basier
ten die schüler– und die studienbeihilfe des bundes auf unterschied
lichen bemessungsgrundsätzen für die zumutbare unterhaltsleistung 
der eltern. während die schülerbeihilfe eine unterhaltsleistung ab 
einer bemessungsgrundlage von 6.269 eur als zumutbar ansah, war 
sie bei der studienbeihilfe bereits ab einer bemessungsgrundlage von 
4.725 eur gegeben. 

der rh empfahl u.a. folgende maßnahmen, um das system der fami
lienbezogenen leistungen transparenter, gerechter und treffsicherer 
zu gestalten:

–  gebietskörperschaftenübergreifende Überprüfung des spektrums der 
familienbezogenen leistungen auf Parallelitäten und Überschnei
dungen sowie auf möglichkeiten zur konzentration und straffung 
von leistungen;

–  beseitigung sachlich nicht begründbarer Aufteilungen der Vollzugs
kompetenzen und möglichst weitgehende bündelung der Vollzie
hung;
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–  erfassung der familienbezogenen leistungen in einer gebietskörper
schaftenübergreifenden datenbank auf ebene der einzelfamilien;

–  möglichst flächendeckende festlegung von wirkungszielen für 
fami lien  politische maßnahmen und darauf aufbauende, aussage
kräf tige, konkrete Zielsetzungen mit messbaren indikatoren;

–  möglichst einheitliche gestaltung der berechnungsgrundsätze und  
–methoden für die Anspruchsvoraussetzungen (soziale bedürftig
keit, höhe des familieneinkommens);

–  gemeinsame Plattform von bund und ländern zum informations
austausch über geplante legistische Vorhaben und zur Abstimmung 
ihrer familienbezogenen leistungen und aktive wahrnehmung der 
koordinationsaufgabe des bmwfJ für familienpolitische maßnah
men.

8.5 land– und forstwirtschaftliches schulwesen

das land– und forstwirtschaftliche schulwesen ist Teil des berufsbil
denden schulwesens und nimmt in der österreichischen bildungs
landschaft eine sonderstellung ein. die kompetenzlage im land– und 
forstwirtschaftlichen schulwesen stellt sich derzeit wie folgt dar:
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die folgen dieser komplexen Zuständigkeitsverteilung sowie die Ziel
erreichung und Aufgabenerfüllung des land– und forstwirtschaft
lichen schulwesens überprüfte der rh im rahmen einer Querschnitts
überprüfung im bund (bmlfuw, bmukk) und in den ländern 
oberösterreich, steiermark und Tirol (reihe bund 2011/9). 

das land– und forstwirtschaftliche schulwesen ist bisher in die aktu
elle diskussion über eine gesamtreform des schulwesens nicht ein
gebunden. dennoch liegt hier handlungsbedarf vor: das land– und 
forstwirtschaftliche schulwesen unterscheidet sich insofern wesent
lich vom übrigen schulwesen, als seine Angelegenheiten in gesetzge
bung und Vollziehung grundsätzlich landessache sind, nicht wie im 
übrigen schulwesen bundessache. der Zuständigkeit des bundes vor
behalten bleibt insbesondere die gesetzgebung für das dienstrecht der 
landeslehrer und die gesetzgebung und Vollziehung für die höheren 
schulen. Aber selbst innerhalb der bundes–Zuständigkeit gibt es 
keine einheitlichen Verantwortlichkeiten: das grundsätzlich nicht mit 
schulfragen befasste bmlfuw ist etwa für die Aufnahme von lehrern 
und die bestellung von direktoren verantwortlich, das bmukk für die 
beurteilung der unterrichtsqualität und die festsetzung der lehrpläne. 
die forstfachschule des bundes in waidhofen/ybbs stellt dabei eine 
besonderheit dar: für sie — eine einjährige schule mit beispielsweise 
im schuljahr 2009/2010  42 schülern — ist eine eigene kompetenzbe
stimmung in Art. 14a Abs. 2 lit. b b–Vg notwendig. 

gemessen an den schülerzahlen ist das land– und forstwirtschaftliche 
schulwesen klein: im schuljahr 2009/2010 betrug sein Anteil an der 
gesamtanzahl von 1.182.471 schülern rd. 1,5 %. der Anteil der 15–
jährigen schüler, die sich für eine Ausbildung an einer land– und forst
wirtschaftlichen schule entschieden, betrug im schuljahr 2009/2010 
mit 4.463 schülern 4,9 %. 

bezogen auf die Ausgaben für den einzelnen schüler war das land– und 
forstwirtschaftliche schulwesen für die öffentlichen haushalte (bund, 
länder) allerdings mehr als doppelt so teuer wie das übrige berufsbil
dende schulwesen. die gründe für die beträchtlichen unterschiede in den 
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öffentlichen bildungsausgaben der beiden berufsbildenden schulsysteme 
(land– und forstwirtschaftliches einerseits, übriges berufsbildendes ande
rerseits) waren — auch mangels vergleichbarer daten und kennzahlen — 
im detail nicht eruierbar. 

für die lehrer an land– und forstwirtschaftlichen berufs– und fach
schulen (landeslehrer) fehlte im bmlfuw weitgehend ein effek
tives controlling. eine der landeslehrer–controllingverordnung des 
bmukk ähnliche normative regelung zur information, kontrolle und 
Abrechnung des Personalaufwands trat bisher nicht in kraft. deshalb 
standen dem bmlfuw wichtige daten zur steuerung des ressour
ceneinsatzes, wie etwa informationen über die Verwendung und die 
besoldung von lehrern, nicht zur Verfügung.

die besoldung der landeslehrer ist im land– und forstwirtschaftlichen 
landeslehrer–dienstrechtsgesetz, einem bundesgesetz, geregelt. Trotz 
dieser einheitlichen grundlage war die Verwaltungspraxis in den für die 
Vollziehung zuständigen ländern unterschiedlich: während die stei
ermark den landeslehrern ausschließlich die bundesgesetzlich vorge
sehenen gehälter bezahlte, erhielten die lehrer in oberösterreich im 
schnitt um rd. 2.300 eur, in Tirol sogar um rd. 4.300 eur höhere 
bezüge, ohne dass dafür eine geeignete rechtsgrundlage vorlag. daraus 
resultierten mehrbelastungen für die landeshaushalte in oberösterreich 
und Tirol sowie für den bund. eine gesetzeskonforme besoldung würde 
für oberösterreich einsparungen von jährlich rd. 820.000 eur bewir
ken, für Tirol rd. 830.000 eur sowie für den bund rd. 102.000 eur.

für die lehrer an land– und forstwirtschaftlichen berufs– und fach
schulen bestand die gesetzliche möglichkeit, ihre lehrverpflichtung 
auch mit diensten in der landesverwaltung, also mit schulfremden 
Tätigkeiten, zu erfüllen. diese besonderheit findet sich sonst in kei
nem anderen schulbereich in österreich.

der bund refundierte den ländern — anders als bei berufsschulen bei 
sonst gleichen Voraussetzungen — die erziehertätigkeit von lehrern 
an land– und forstwirtschaftlichen berufs– und fachschulen. die jähr
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liche zusätzliche belastung des bundes daraus betrug rd. 1,5 mill. eur 
(oberösterreich) bzw. rd. 800.000 eur (Tirol).

bei der finanzierung der landeslehrer bestanden Auffassungsunter
schiede zwischen dem bund und den ländern. die diesbezüglichen 
klagen der länder burgenland, oberösterreich und steiermark gegen 
den bund wurden mit entscheidung des Verfassungsgerichtshofes 
vom september 2011 abgewiesen. 

die Verwaltungsstrukturen in den Ämtern der landesregierungen 
waren unterschiedlich effizient. der Personaleinsatz im Amt der Tiro
ler landesregierung lag im schuljahr 2009/2010 in relation zum Per
sonal an den schulen (lehrer, Verwaltungspersonal und sonstiges Per
sonal) bei 1 : 84, in der steiermark betrug diese relation hingegen 
1 : 40. dazwischen lag oberösterreich mit einem wert von 1 : 51. 

der rh regte folgende maßnahmen an, um die schulverwaltung effi
zienter und kostengünstiger zu gestalten:

–  einbeziehung des land– und forstwirtschaftlichen schulwesens in 
eine umfassende reform des österreichischen schulwesens;

–  Zusammenführung der Ausgaben–, Aufgaben– und finanzierungs
verantwortung auch in diesem bereich;

–  klare und verbindliche Vorgaben für die refundierung der kosten 
für lehrer an land– und forstwirtschaftlichen berufs– und fach
schulen;

– erarbeitung einer controllingverordnung;

–  entwicklung aussagekräftiger benchmarks und kenndaten für die 
bildungsausgaben – auf basis einheitlicher datengrundlagen aller 
länder – und regelmäßige evaluierungen, um detaillierte Vergleiche 
anstellen und kostentreibern entgegenwirken zu können;

–  einstellung der Zahlung von Zulagen zusätzlich zu den bundesge
setzlich vorgesehenen gehältern;
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–  festlegung einer obergrenze für das Ausmaß der nicht unterrich
tenden Tätigkeiten, die zur erfüllung der lehrverpflichtung heran
gezogen werden können;

–  beendigung der einrechnung von Tätigkeiten in der landesverwal
tung in die lehrverpflichtung der landeslehrer;

–  Überprüfung der unterschiedlichen behandlung der bundesre
fundierung von erziehertätigkeit im hinblick auf deren sachliche 
rechtfertigung;

–  straffung der Verwaltungsstrukturen in den ländern.

8.6  außendienstpräsenz der wiener Polizei

Zur Außendienstpräsenz der Polizei geben die exekutivdienstricht
linien des bmi vor, dass mit den verfügbaren exekutivbedienste
ten eine „möglichst hohe Außendienstpräsenz“ erreicht werden soll. 
der rh überprüfte die effiziente umsetzung dieser Vorgabe durch die 
wiener Polizei und stützte seine beurteilung ergänzend auf einen 
Vergleich mit dem Polizeipräsidium münchen (reihe bund 2010/11). 
kennzahlen zur Anzahl der Polizeidienststellen, der Verteilung und 
der dienststellengröße ergeben nachfolgendes bild:

der Vergleich zeigte, dass in wien mit 96 Polizeiinspektionen für einen 
flächenmäßig halb so großen Zuständigkeitsbereich fast vier mal so viel 

tabelle 14: außendienstpräsenz der Polizei in münchen und wien
münchen wien

Zuständigkeitsbereich 987 km2 415 km2

Einwohner 1,68 Mill. 1,69 Mill.
Polizeiinspektionen 25 96
Durchschnittlicher Planstellen–Sollstand 101 40

Bandbreite Dienststellengröße 35 bis 
194 Planstellen

19 bis 
63 Planstellen

Außendienstpräsenz 2008 69 % 41 %
Quelle: RH



119

Verwaltungsreform

Polizeiinspektionen eingerichtet waren wie in münchen mit 25 Polizei
inspektionen. die dichte dienststellenstruktur war nach Ansicht des rh 
aufgrund der stark gestiegenen mobilität und den möglichkeiten der 
elektronischen kommunikation nicht erforderlich. gleichzeitig waren 
61 Polizeiinspektionen sanierungs– und erweiterungsbedürftig und bei 
77 Polizeiinspektionen waren bauliche maßnahmen zum Abbau von bar
rieren nach dem bundes–behindertengleichstellungsgesetz notwendig.

während in münchen die durchschnittliche sollstärke einer Polizei
inspektion bei rd. 101 Planstellen lag, waren für die wiener Polizeiin
spektionen durchschnittlich rd. 40 Planstellen systemisiert. diese kleine 
dimensionierung der wiener dienststellen verursachte einen unverhält
nismäßig hohen Aufwand für leitungs– und führungsaufgaben. bei einer 
Vergröße rung der dienststellen auf durchschnittlich 100 Planstellen würde 
sich die ge ringe führungsspanne maßgeblich erhöhen und der Anteil an 
dienstfüh renden exekutivbediensteten von 23 % auf 16 % sinken – kon
kret könnten dadurch 267 exekutivbedienstete zusätzlich zur Verstärkung 
des Außendienstes eingesetzt werden. 

Außerdem waren alle Polizeiinspektionen auch zwischen 18.00 und 
06.00 uhr für den Parteienverkehr offenzuhalten. die Parteienfrequenz 
in dieser Zeit war allerdings gering, beispielsweise kamen von Juli bis 
september 2006 in dieser Zeit durchschnittlich fünf Parteien in eine 
Polizeiinspektion, wobei sich 69 % dieser fünf auf die Zeit zwischen 
18.00 und 22.00 uhr verteilten. durch eine Verringerung der während 
der nachtzeit offenen Polizeiinspektionen könnten 82 exekutivbeamte 
pro nacht zusätzlich im Außendienst eingesetzt werden.

weder das bmi noch das landespolizeikommando wien wussten, wie 
hoch der Anteil der dienstzeit war, den die wiener Polizisten tatsäch
lich auf der straße verbrachten. während dazu in wien nur stichpro
benprüfungen vorlagen, erfasste das münchner Polizeipräsidium die 
Außendienstzeiten systematisch und edV–technisch. laut den stich
probenartigen Überprüfungen des landespolizeikommandos wien 
betrug die Außendienstpräsenz im Jahr 2008 41 % (2009 43 %). im 
Vergleich dazu lag diese in münchen im Jahr 2008 bei 69 %. 
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durch dienstzuteilungen, u.a. an das bmi, standen im Jahr 2010 
rd. 420 be dienstete den Polizeiinspektionen nicht zur Verfügung. mehr als 
die hälfte dieser dienstzuteilungen dauerte mehr als zwei Jahre, obwohl 
gegen eine so lange dienstzuteilung rechtliche bedenken bestehen. durch 
die dienstzuteilungen waren die Planstellen gebunden, die ebenfalls zur 
Verstärkung des Außendienstes eingesetzt werden hätten können.

hinsichtlich der dienstzeit unterlag der großteil der exekutivbedien
steten dem so genannten gruppendienstsystem. darin war der dienst
plan starr vorgegeben, eine flexible, bedarfsorientierte dienstplanung 
nach den spezifischen örtlichen Anforderungen war nicht möglich.

der rh empfahl als ergebnis seiner Überprüfung u.a. folgende maß
nahmen, um die Aufgabe der Außendienstpräsenz der wiener Polizei 
effizienter zu gestalten:

–  einrichtung einer Zentralinspektion je wiener gemeindebezirk und 
Zusammenführung der 96 Polizeiinspektionen bei der jeweiligen 
Zentralinspektion;

–  reduktion der Anzahl der dienstführenden exekutivbeamten und 
dadurch maßgebliche erhöhung der führungsspanne;

–  konzentration des Parteienverkehrs während der nachtstunden auf 
die standorte der stadtpolizeikommanden;

–  Versetzungen statt dienstzuteilungen bei nicht nur vorübergehen
dem Personalbedarf;

–  systematische erhebung des Außenpräsenzanteils;

–  Ausbau der flexibilisierungselemente im gruppendienstsystem;

–  erstellung von konzepten über die Zusammenlegung von Polizeiins
pektionen an den standorten von Zentralinspektionen und über den 
sanierungs– und erweiterungsbedarf.
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8.7 rechnungswesen und budgetsteuerungs instrumente

ein zentraler Ansatz für eine Verwaltungsreform liegt in der weiterent
wicklung und harmonisierung des rechnungswesens der gebietskörper
schaften sowie in den eingesetzten budgetsteuerungsinstrumenten, um 
für steuerungszwecke über vergleichbare datengrundlagen zu verfügen. 

das von den gebietskörperschaften verwendete kameralistische rech
nungswesen bot über die tatsächliche finanzielle lage und die nach
haltigkeit ihrer haushaltsführung nur eine eingeschränkte Aussage
kraft. ohne Zusatzinformationen waren wichtige ergebnisgrößen nicht 
erkennbar. es fehlten hinreichende informationen über den Jahreserfolg 
bzw. die tatsächliche höhe von Vermögen und schulden einschließlich 
der ausgegliederten organisationseinheiten. entscheidungen basierten 
daher vielfach auf unzureichenden datengrundlagen und es bestand die 
gefahr, dass mehr lasten an künftige generationen weitergegeben wer
den als in den kameralistischen darstellungen ersichtlich.

die in den rechnungsabschlüssen ausgewiesenen finanzschulden 
wichen sowohl auf bundes– als auch landes– und gemeindeebene 
deutlich vom öffentlichen schuldenstand nach esVg 1995 (maast
richt–kriterien) ab. 
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bei der Prüfung der haushaltsstruktur der länder (reihe burgen
land 2009/4, kärnten 2009/5, niederösterreich 2009/4, oberöster
reich 2009/5, salzburg 2009/3, steiermark 2009/4, Tirol 2009/3 und 
Vorarlberg 2009/3) stellte der rh fest, dass die Abschlüsse der einzel
nen länder kaum vergleichbar waren. so bestanden in den Vermö
gensrechnungen der länder unterschiede z.b. bei der bewertung der 
liegenschaften, der Verbuchung von liegenschaftserwerben und –ver
äußerungen, der bewertung und Abschreibung von gebäuden sowie bei 
beweglichen wirtschaftsgütern. die nachweise über Vermögensgegen
stände (wertpapiere, beteiligungen) waren uneinheitlich gestaltet.

durch die nutzung von gestaltungsspielräumen in der Voranschlags– 
und rechnungsabschlussverordnung erfolgte die erfassung und darstel
lung der Verwaltungsschulden und der haftungsnachweise unterschied
lich genau. ein umfassender schuldenvergleich zwischen den ländern 
nur auf basis ihrer rechnungsabschlüsse war daher nicht möglich. die 
nachweise der länder enthielten keine Angaben über die außerbudge
tären schulden von landesgesellschaften und landesfonds. 

im bericht über die grundlagen der fiskalpolitik (reihe bund 2011/5) 
stellte der rh fest, dass die mittelfristige haushaltsplanung von bund, 
ländern und gemeinden nicht ausreichend koordiniert war. die einzel

tabelle 15: rechnungsabschlussdaten
bundessektor landesebene 

(ohne Wien)
gemeindeebene 
(einschl. Wien)

in Mrd. EUR

Finanzschulden lt. Rechnungs
abschluss 185,932 8,223 15,030

Öffentlicher Schuldenstand 
(Maastricht) 179,243 16,071 7,911

Differenz (Finanzschulden – öff. 
Schuldenstand) 6,688 – 7,847 7,119

Differenz in % des öff. 
Schuldenstandes 3,7 % – 48,8 % 90,0 %
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nen Planungsinstrumente der gebietskörperschaften wichen hinsichtlich 
informationsgehalt, Zeitraum und Zielsetzung voneinander ab. eine rol
lierende Planung war nicht in allen ländern durchgängig vorhanden. 

die einzelnen dokumente waren inhaltlich nicht abgestimmt. dies 
hatte zur folge, dass bei der erstellung des stabilitätsprogramms für 
valide Prognosen über die entwicklung der maastricht–ergebnisse der 
länder und gemeinden nur wenig aussagekräftige daten zur Verfü
gung standen und die tatsächlichen defizite beträchtlich von den in 
den rechnungsabschlüssen offengelegten Zahlen abwichen. der ver
fassungsrechtlichen Verpflichtung in Art. 13 Abs. 2 b–Vg zur koordi
nation der haushaltsführung wurde dadurch nicht entsprochen.

die umsetzung der Verpflichtungen des europäischen wachstums– und 
stabilitätspaktes auf nationaler ebene erfolgte mit dem österreichischen 
stabilitätspakt. dieser ist im gegensatz zum stabilitätsprogramm kein 
geeignetes Planungsinstrument, weil er nicht jährlich aktualisiert, son
dern für denselben Zeitraum wie der finanzausgleich verhandelt wird. 
Aufgrund des mehrjährigen geltungszeitraums können keine konjunk
turellen entwicklungen berücksichtigt werden. der stabilitätspakt 2008 
wurde daher zuletzt de facto undurchführbar und der vorgesehene sank
tionsmechanismus wirkungslos. Auch beim stabilitätspakt 2011 wurde 
die vorgesehene rolle des rh bei Abweichungen von den vereinbarten 
stabilitätszielen zuletzt sukzessive abgeschwächt (gutachten des rh nur 
noch bei einer „mutmaßlichen unzulässigen Verschlechterung gegenüber 
den vereinbarten stabilitätszielen“).

Aus sicht des rh sind im hinblick auf die Verpflichtung der gebietskör
perschaften zur koordinierung der haushaltführung im bereich des rech
nungswesens und der Planungsinstrumente insbesondere folgende maß
nahmen erforderlich:
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–  harmonisierung des rechnungswesens zwischen den gebietskörper
schaften;

–  erhöhung der Aussagekraft und Transparenz durch Vergleichbarkeit 
von datengrundlagen, einheitliche kontierung und Verbuchungs
praxis sowie darstellung ökonomischer sondereffekte;

–  darstellung der wahren finanziellen lage durch einbeziehung nicht 
zahlungswirksamer Aufwendungen und erträge, einbeziehung der 
ergebnisse ausgegliederter einheiten und die sachgerechte bewertung 
des Vermögens;

–  erreichung der Vollständigkeit durch darstellung von Verbindlich
keiten bzw. belastungen künftiger finanzjahre (leasing, sonderfinan
zierungen, wohnbauförderung) und schaffung eines Überblicks über 
Vermögens–, finanz– und ertragslage der ausgegliederten einheiten;

–  Abstimmung der österreichischen budgetplanungsdokumente durch 
eine jährlich rollierende fortschreibung, eine Anpassung des Pla
nungshorizonts an das bundesfinanzrahmengesetz und eine fest
legung von österreichweit einzuhaltenden mindestanforderungen;

–  gebietskörperschaftenübergreifende mittelfristige Planung zur Verfol
gung des verfassungsmäßigen Zieles der sicherstellung des gesamt
wirtschaftlichen gleichgewichts und für nachhaltig geordnete haus
halte (Art. 13 Abs. 2 b–Vg).
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9 notwendIge Verwaltungsreformmaßnahmen aus 
sIcht des rechnungshofes 

 allgemeIne themen

9.1 deregulierung, aufgabenkritik und sachge rechtere 
aufgabenverteilung

eine umfassende Aufgaben– und Prozesskritik in den einzelnen bun
desministerien, den ländern und den gemeinden, eine von der Politik 
vorgegebene strategische Ausrichtung der einzelnen staatlichen ebe
nen und eine systematische durchforstung aller rechtsvorschriften auf 
bundes– und landesebene stellen die kernelemente einer umfassenden 
staats– und Verwaltungsreform dar. der rh erachtet daher die festle
gung der zentralen öffentlichen Aufgaben, eine sachgerechte neuver
teilung der Aufgaben zwischen den gebietskörperschaften im rahmen 
der gesetzgebung und der Vollziehung sowie die daran anknüpfende 
regelung ihrer finanzierung als Ausgangspunkte der Verwaltungsre
form. in diesen zentralen fragen konnte bisher kein politischer kon
sens erzielt werden.

eine Zusammenführung der Verantwortung für die Aufbringung der 
erforderlichen finanzmittel, die sachgerechte Aufgabenwahrnehmung 
und die getätigten Ausgaben ist grundsätzlich nicht nur verwal
tungsökonomischer, sondern resultiert auch in einer sparsameren 
ge barung. finanzierungs–, Aufgaben– und Ausgabenverantwortung 
sollten daher in einer hand liegen. die finanzierenden rechtsträger 
sind zumindest ihrer finanzierungsverantwortung entsprechend in 
die Ausgaben– und Aufgabenverantwortung einzubeziehen.

Vermischte und verflochtene kompetenzbereiche hinsichtlich der 
Aufgabenträgerschaft und der finanzierung bestehen vor allem im 
bereich der bildung (z.b. landeslehrer), bei krankenanstalten, im 
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sozial– und Pflegebereich, im Personennahverkehr und bei den Pensi
onsleistungen (durch den bundesbeitrag). 

Querschnittsüberprüfungen des rh zu verschiedenen Themenbereichen 
(z.b. familienbezogene maßnahmen, arbeitsmarktpolitische maßnah
men, Altenbetreuung, Vollzug des Pflegegeldes, landesbeamtenpen
sionen, kinderbetreuung) zeigten, dass die bestehende kompetenzauf
teilung bzw. eine kompetenzzersplitterung zu einem uneinheitlichen 
Vollzug, zu benachteiligungen einzelner bürger, zu strukturproblemen 
und erhöhtem Verwaltungsaufwand durch doppelgleisigkeiten führt.

die familienbezogenen leistungen sollten auf Parallelitäten und Über
schneidungen geprüft und möglichst konzentriert und gestrafft wer
den. sachlich nicht begründbare Aufteilungen der Vollzugskompetenzen 
wären zu beseitigen. bei den arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten bestand 
die notwendigkeit einer verbesserten koordination der länder mit dem 
Ams. weitere Vorschläge des rh betreffen insbesondere die entlastung 
der exekutivbeamten, die Anwendung einheitlicher Qualitätsstandards 
im bereich der forstdienste sowie die Aufgabenverteilung im bereich 
des schutzes vor naturgefahren. bei der forschungsförderung wäre zwi
schen bund und ländern eine strukturbereinigung vorzunehmen.

die bestrebungen zur Aufgaben– und Prozesskritik müssen noch in vie
len bereichen der Verwaltung wesentlich verstärkt werden, insbeson
dere auch bei den kommunalen leistungen. ein zielführender Ansatz zu 
einer gesamtkonzeption einer Aufgabenkritik ist die erarbeitung bzw. 
der konsequente einsatz von Produkt– und leistungskatalogen. hand
lungsbedarf ergibt sich auch aufgrund der fehlenden strategien für das 
erbringen von öffentlichen und privatwirtschaftlichen leistungen.
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9.2 legistik und rechtsbereinigung

gemäß § 14 bundeshaushaltsgesetz (bhg) ist jedem entwurf für ein 
bundesgesetz, einer Vereinbarung gemäß Art. 15a b–Vg oder einer Ver
ordnung eine darstellung der finanziellen Auswirkungen anzuschlie
ßen. die ressorts erfüllen diese kalkulationspflicht trotz entsprechender 
Zusagen vielfach nicht ausreichend. der Anteil der gesetzesentwürfe 
mit ausreichend plausiblen erläuterungen zu den kostenfolgen lag in 
den letzten vier Jahren nur zwischen 60 % und 74 %. darüber hinaus 
sind zunehmend höhere Anforderungen an den gesetzgebungsprozess 
und die gesetzesfolgenabschätzung (vgl. die auch im regierungspro
gramm vorgesehene konsequente heranziehung des standard–kosten–
modells zur senkung der bürokratiekosten für die wirtschaft durch 
bestehende regelungen und neue gesetzesinitiativen sowie die „better 
regulation initiative“ der europäischen union) zu erfüllen. 

der legistischen umsetzung großer reformen sollten nachhaltigkeits
prüfungen vorangehen. kostenintensive normsetzungen sollten gene
rell Aspekte der nachhaltigen finanzierung berücksichtigen. der rh 
verweist diesbezüglich auf die in den §§ 16 bis 18 bhg 2013 vorge
sehenen instrumente der mittelfristigen haushaltsplanung (einverneh
mensherstellung bei neuen regelungsvorhaben und sonstigen Vorhaben 
mit finanziellen Auswirkungen auf den bundeshaushalt, wirkungsori
entierte folgenabschätzung neuer rechtsetzender maßnahmen sowie 
interne evaluierung von regelungsvorhaben und sonstigen Vorhaben). 
ergänzend dazu sollten bei wesentlichen budgetpolitischen maßnahmen 
deren Auswirkungen auf die nachhaltigkeit der öffentlichen haushalte 
berücksichtigt und die Auswirkungen transparent dargestellt werden.

Zur beurteilung der finanziellen Auswirkungen rechtsetzender maßnah
men der länder wäre eine landesgesetzlich vorgesehene kalkulations
pflicht und darlegung von kosten–nutzen–Analysen in den erläute
rungen zu den normvorhaben in sämtlichen bundesländern entsprechend 
den regelungen in oberösterreich (vgl. Art. 30 Abs. 2 des oö landes–
Verfassungsgesetzes) und der steiermark (vgl. § 18 Abs. 3 der geschäfts
ordnung des landtages steiermark 2005) zweckmäßig. der rh verweist 
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in diesem Zusammenhang auch auf Art. 1 Abs. 3 der Vereinbarung zwi
schen dem bund, den ländern und den gemeinden über einen konsul
tationsmechanismus und einen künftigen stabilitätspakt der gebietskör
perschaften, wonach in gesetzes– und Verordnungsentwürfen des bundes 
und der länder eine darstellung der finanziellen Auswirkungen aufzu
nehmen ist, die den von den Vertragspartnern einvernehmlich zu erarbei
tenden und vom bundesminister für finanzen zu erlassenden richtlinien 
gemäß § 14 Abs. 5 bundeshaushaltsgesetz entspricht. 

unabhängig von der Verpflichtung zu folgekostenberechnungen und 
–abschätzungen sollten kostentreibende normsetzungen generell auf 
das notwendige Ausmaß beschränkt und die rechtsbereinigung inten
siv weiterverfolgt werden. 

in einzelnen rechtsbereichen (z.b. bei der raumordnung, bei leitungs– 
und Trassenplanungen, bei der kinderbetreuung und beim Jugend
schutz, bei den rechtsvorschriften zum schutz vor naturgefahren, 
beim wettbewerbs– und kartellrecht oder bei den für die bemessung 
der steuern und der sozialversicherungsbeiträge geltenden Vorschrif
ten) sollten gesetzesbestimmungen und sonstige regelungen harmo
nisiert oder zusammengeführt werden. der rh stellte weiters die not
wendigkeit einer besseren Abstimmung der legistischen Arbeiten zu 
einer fristgerechten gesamtstaatlichen umsetzung von eu–richtlinien 
am beispiel der eu–dienstleistungsrichtlinie fest. 

9.3 straffung der behördenorganisation

der Abbau von hierarchieebenen sowie die Zusammenlegung von insti
tutionen mit ähnlichem Aufgabenbereich tragen wesentlich zur redu
zierung von Verwaltungskosten bei. 

der rh zeigte die notwendigkeit zum Abbau von unzweckmäßigen 
Parallelstrukturen (z.b. bei sich überschneidenden ressortzuständig
keiten, bei förderungsstellen mit ähnlichem Aufgabenbereich) bei zahl
reichen Prüfungen auf. er empfahl beispielsweise die Zusammenlegung 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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der österreichischen wetterdienste, der Aufgaben des bundeskartell
anwaltes und der bundeswettbewerbsbehörde, der Überwachungsor
gane „blaukappen“ und „weißkappen“ in wien, von standesamts– und 
staatsbürgerschaftsverbänden und die konzentration der bankaufsicht
lichen Aufsichtsbereiche der finanzmarktaufsichtsbehörde und der 
österreichischen nationalbank. weiters empfahl er die konzentration 
von aufgesplittert wahrgenommenen Aufgaben in einer organisations
einheit, z.b. im bereich der kinderbetreuung, der Arbeitsmarktpolitik, 
des controlling im bmukk und der filmförderung. 

im bereich des bmi sollten die 105 Polizei–leitstellen für die notruf
bearbeitung zu einer zentralen leitstelle pro bundesland zusammen
geführt werden, die alle notrufe dieses bundeslandes entgegennimmt 
und einsatzkräfte entsendet. Außerdem sollten die zahlreichen Polizei
inspektionen zu einer Zentralinspektion pro wiener gemeindebezirk 
zusammengelegt werden. durch die reform der wachzimmerstruk
tur in wien könnte der Anteil an dienstführenden exekutivbedien
steten in den Polizeiinspektionen reduziert werden. damit wären 267 
e2a–exekutivbedienstete nicht mehr für die dienstführung erforderlich 
und könnten ausschließlich für die Verstärkung des exekutiven Außen
dienstes eingesetzt werden. weitere Potenziale ergäben sich durch die 
konzentration des Parteienverkehrs in der nacht bei den stadtpoli
zeikommanden und verschiedener Aufgabenbereiche der bPd wien 
(z.b. budget–, infrastruktur– und logistikaufgaben, kleine späh– und 
lauschangriffe) bzw. der bPd schwechat (Verkehrsüberwachung).

das bmlVs sollte die Zweckmäßigkeit der für die Abwicklung des kaser
nenverkaufsprogramms eingerichteten siVbeg (strategische immobi
lien Verwertungs–, beratungs– und entwicklungsgesellschaft m.b.h.) 
prüfen, die struktur der militärischen Auslandsvertretungen evaluieren, 
Alternativlösungen zur organisation der heeresbild– und filmstelle als 
nachgeordnete dienststelle des bmlVs entwickeln und maßnahmen im 
bereich des sanitätswesens setzen.

im bereich des bmeiA sollten bei der ständigen Vertretung bei der eu 
in brüssel fachbereiche zusammengelegt und größere führungsspan
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nen geschaffen werden, um synergieeffekte zu nutzen; die Aufgaben 
der koordinationsbüros (entwicklungszusammenarbeit) sollten in die 
österreichischen Vertretungen integriert werden.

die in vielen gesetzlichen und verwaltungsinternen bestimmungen vor
gesehenen mitbefassungsregelungen sollten überdacht werden (infor
mationsrechte und standardisierte berichte bzw. aufeinander abge
stimmte iT–Programme an stelle von mitbefassung), sofern diese nicht 
zur sicherung von notwendigen kontrollschritten erforderlich sind.

9.4 effizienzsteigerung durch gezielte ausgliederungen

Zentraler Punkt für den erfolg einer Ausgliederung ist die gezielte 
Vorbereitung der maßnahme mit der erstellung einer umfassenden 
umfeldanalyse, bei der auch die Alternativen beleuchtet und die 
kostensituation vor und nach der Ausgliederung gegenübergestellt 
werden. ein fundiertes Ausgliederungskonzept sollte vor allem eine 
realistische festlegung der Ausgliederungsziele und eine Analyse der 
marktchancen des zu errichtenden rechtsträgers enthalten. mit der 
erarbeitung eines darauf basierenden unternehmenskonzepts sollte 
schon während des Ausgliederungsprozesses begonnen werden.

der rh beurteilte die erfolge der Ausgliederungen unterschiedlich und 
erarbeitete als zusammenfassendes ergebnis seiner Prüfungen hand
lungsanleitungen für deren erfolgreiche durchführung (z.b. detail
lierte umfeldanalyse, Prüfung zukünftiger marktchancen, definition 
von realistischen Ausgliederungszielen). er betonte mehrfach, dass 
Ausgliederungen nicht automatisch mit effizienzsteigerungen ver
bunden sind und somit keinen adäquaten ersatz für behördeninterne 
Verwaltungsreformen darstellen. es müssen effizienzpotenziale vor
liegen, die durch verwaltungsinterne reformmaßnahmen nicht in 
gleicher weise genutzt werden können. kritisch stand der rh Aus
gliederungsvorhaben dann gegenüber, wenn sie ausschließlich als 
instrument der Personalbewirtschaftung (erreichen der einsparungs
ziele im staatlichen bereich) eingesetzt wurden oder wenn kontroll– 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh



131

Verwaltungsreform

und steuerungseinrichtungen wie controlling und interne revision 
in den ausgegliederten unternehmen fehlten (hinsichtlich ausgeglie
derter gemeindeunternehmen siehe auch kapitel 9.30). generell sind 
mit Ausgliederungen die gefahr der entstehung grauer finanzschul
den3 (z.b. im infrastrukturbereich, bei den gemeinden) sowie gewisse 
beschränkungen hinsichtlich der externen kontrolle (z.b. des Par
laments, der Volksanwaltschaft, der gemeindeaufsicht) verbunden. 
mehrfach bemängelte der rh die fehlende festlegung von leistungs
indikatoren und längerfristigen Zielen (festgestellt z.b. für stadt
werke klagenfurt Ag, innsbrucker kommunalbetriebe Ag, stadtwerke 
hohenems gmbh).

ein flexibler Personaleinsatz in ausgegliederten einheiten ist ein wesent
liches erfolgskriterium. die arbeitsrechtlichen rahmenbedingungen müs
sen diese flexibilität sicherstellen und Veränderungen in der Qualifikati
onsstruktur ebenso zulassen wie Personaleinsparungen und den Abbau 
von kostenintensiven mehrleistungen. die selbständige kollektivvertrags
fähigkeit ausgegliederter einheiten sollte generell eingeschränkt werden. 

die besetzung geschäftsführender leitungsorgane sollte in transpa
renter weise erfolgen. für den Abschluss von managerverträgen sollten 
einheitliche Vertragsschablonen verwendet werden. die bezüge für das 
management sollten unabhängig von der Anzahl der manager, der 
größe und der rechtsform des öffentlichen unternehmens offengelegt 
werden. Zur Vermeidung hoher kosten ist auf eine angemessene rela
tion zu den bezügen der leitenden bundesbeamten bzw. der ressortlei
ter bedacht zu nehmen.

Ausgliederungen der gemeinden in selbständige unternehmensformen 
sollten verstärkt auf ihre Zweckmäßigkeit und eine wiedereingliederung 
in die stadt– oder gemeindeverwaltung hin untersucht werden (festge
stellt z.b. für city management mödling gesellschaft mbh). Jedenfalls 
wäre für deren Tätigkeit ein entsprechendes controlling einzurichten.

3 Zumeist mit haftungsübernahmen des bundes eingegangene Verbindlichkeiten 
ausgegliederter rechtsträger, die nicht im bundeshaushalt aufscheinen.



132

9.5 Verbesserte Verwaltungskooperation

insbesondere an den schnittstellen der gebietskörperschaften entste
hen vielfach reibungsverluste durch eine mangelnde Abstimmung und 
Zusammenarbeit, wodurch die möglichkeiten zu einer effizienteren und 
kostengünstigeren wahrnehmung öffentlicher Aufgaben nicht genutzt 
werden. 

der rh stellte dies zuletzt für den bereich der familienbezogenen leistun
gen fest, in dem keine gesamthafte Abstimmung zwischen den gebiets
körperschaften erfolgte und auch keine genaue Übersicht bestand, wel
che leistungen in welcher höhe eine familie insgesamt bezog. die folge 
waren strukturelle Parallelitäten und Überlappungen von leistungen. 
der rh empfahl daher eine verstärkte koordinationstätigkeit des bmwfJ 
und die einrichtung einer bundesweiten Plattform zum informations
austausch bzw. zur Abstimmung familienbezogener leistungen. 

eine Vielzahl von empfehlungen des rh betraf gebietskörperschaften
übergreifende bereiche, z.b. zur verstärkten kooperation und Abstim
mung des leistungsangebots der öffentlichen krankenanstalten (siehe 
auch kapitel 9.16), zur stärkeren nutzung von Verwaltungsdaten für 
amtliche statistiken, zur intensiveren Zusammenarbeit der statistik
einrichtungen des bundes und der länder oder zur besseren wechsel
seitigen information und koordination von förderungen. die notwen
digkeit zu einer verbesserten kooperation und koordination zwischen 
bund und ländern sowie den ländern bzw. gemeinden untereinander 
sah der rh auch bei den opfernotrufen, in der Abfallwirtschaft, bei 
der entwicklung einer netzinfrastruktur für elektrische energie sowie 
beim natura–2000–netzwerk.

Probleme zeigten sich bei der durchführung komplexer, gebietskör
perschaftenübergreifender Projekte (z.b. umsetzung der eu–dienst
leistungsrichtlinie), weil entsprechende koordinations– und entschei
dungsmechanismen fehlten.

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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Aber auch innerhalb des bundes war handlungsbedarf gegeben. so wären 
die leistungen des bundespressedienstes verstärkt anderen bundesminis
terien anzubieten und die kooperation der bundesmuseen untereinander 
und mit dem bmukk auszubauen.

eine wesentliche Voraussetzung für eine effiziente Verwaltungskooperation 
bilden faire und transparente finanzierungs–, Verrechnungs– und kosten
tragungsregelungen, wie der rh mehrfach feststellte (z.b. buchhaltungs
agentur (bhAg), statistik Austria, Ages, kosten der gemeindeverbände, 
gerichtsmedizinische leistungen, elektronisches datenmanagement in der 
Abfallwirtschaft). eine kostengünstige Alternative kann die leistungsabgel
tung durch eine stelle darstellen, wenn dadurch bessere kontroll– und steu
erungsmöglichkeiten bestehen (z.b. Abgeltung der leistungen der bhAg 
ausschließlich durch das bmf). 

9.6 neue Instrumente zur Verwaltungssteuerung

mit dem bhg 2013 wird die wirkungsorientierung in der haushalts
führung des bundes verpflichtend vorgegeben. Viele Prüfungsergeb
nisse des rh haben diese entwicklung bereits vorweggenommen und 
sich intensiv mit den strategischen Zielen, den wirkungszielen und den 
diesbezüglichen Vorgaben befasst. dies belegen zahlreiche beispiele, in 
denen der rh eine konkretisierung von politischen Vorgaben (z.b. für 
die durchführung einer infrastrukturoffensive oder die setzung kli
marelevanter maßnahmen im Zuge der erhöhung der mineralölsteuer) 
und die definition konkreter, quantifizierbarer und nachvollziehbarer 
Ziele forderte (z.b. für familienbezogene leistungen, die forstdienste in 
den ländern, die bundesmobilienverwaltung oder den bundespresse
dienst). notwendiger bestandteil des Prozesses ist dabei auch die eva
luierung der wirkungen (z.b. von werbemaßnahmen und inseraten).

die orientierung an der wirkung und den ergebnissen der Verwaltungs
tätigkeit setzt aber nicht nur klare und möglichst operationale politische 
Zielsetzungen, sondern auch neue instrumente zur rechenschaftspflicht 
gegenüber den allgemeinen Vertretungskörpern voraus. der rh emp
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fiehlt daher, dass dem nationalrat von jedem bundesministerium oder 
für jedes Politikfeld jährlich ein leistungsnachweis mit steuerungsre
levanten daten und Zielsetzungen vorgelegt werden soll. ebenso ist 
eine ausführliche berichterstattung an die landtage (und landesregie
rungen) erforderlich, die entsprechend dem Anlassfall (Veranlagung 
der erlöse von wohnbaudarlehen) sowohl die internen entscheidungs
prozesse als auch die Performance der Veranlagungen beinhalten soll.

innovative Verwaltungen lassen sich durch die begriffe des Public 
management und der good bzw. Public governance charakterisieren. 
darunter fällt der einsatz einer reihe moderner instrumente zur steue
rung der Verwaltungstätigkeit. der rh empfiehlt den flächendeckenden 
einsatz der kosten– und leistungsrechnung, die heranziehung von 
leistungskennzahlen (z.b. zur steuerung des Personaleinsatzes), ein 
internes und externes benchmarking der Verwaltungstätigkeit, leis
tungscontrolling, die führung über leistungsvereinbarungen oder ini
tiativen zum einsatz von Qualitätsmanagement in der öffentlichen 
Verwaltung. die ergebnisse von Verwaltungsreformprojekten sind 
regelmäßig zu evaluieren.

Trotz vieler einzelinitiativen fehlten in allen bereichen noch durch
gängige modelle, die standardisiert und umfassend zur Anwendung 
gelangten, weshalb auch die Vergleichbarkeit von ergebnissen viel
fach nicht gegeben war. Jüngste Überprüfungen zeigten, dass eine 
kostenrechnung vielfach eingeführt war, oft aber Verbesserungsbe
darf bestand (z.b. einrichtung einer kostenträgerrechnung zur leis
tungsverrechnung, höhere Transparenz, Ausweitung auf nachgeord
nete dienststellen). dadurch konnten auch relevante kosten nicht 
oder nur unpräzise ermittelt werden (z.b. die kosten eines studien
platzes, kosten pro hafttag im rahmen des fremdengesetzes). Adä
quate kennzahlensysteme für ein Personal– und leistungscontrolling 
und ein aussagekräftiges berichtswesen fehlten ebenfalls vielfach (z.b. 
für wachkörper des bmi, buchhaltungsagentur, botschaften).

in vielen Verwaltungsbereichen waren auf allen gebietskörper
schaftsebenen die erforderlichen daten für eine möglichst effiziente 
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steuerung der Verwaltungsaktivitäten und der mittelflüsse nicht ver
fügbar. der rh sieht daher einen wesentlichen Ansatzpunkt für die 
reformvorhaben in der harmonisierung der datengrundlagen (z.b. im 
sozial–, bildungs– und Pflegebereich; zur erstellung von benchmarks 
für interne leistungen). die bereitstellung vollständiger, vergleich
barer daten zur hebung der Transparenz und zur steuerung der Zah
lungsflüsse zwischen den gebietskörperschaften stellt eine wichtige 
grundlage für benchmarkingprojekte bzw. für benchlearning sowie 
zur gerechten Verteilung der budgetären mittel auf die verschiedenen 
gebietskörperschaftsebenen dar.

wesentlich größere bedeutung muss künftig dem internen kontroll
system und dem risikomanagement zugemessen werden. die vorhan
denen Ansätze beschränkten sich vielfach auf einzelne kontrollmaß
nahmen, erfassten aber den systematischen Ansatz des instruments 
nicht. Auch bei den öffentlichen unternehmen waren die maßnahmen 
zur risikoidentifikation, ziffernmäßigen risikobewertung und erar
beitung einer risikomanagementstrategie vielfach unzureichend.

9.7 modernisierung des Öffentlichen dienstes und der 
Personalwirtschaft

 Effizienteres Personalmanagement

einen wichtigen Ansatzpunkt der Verwaltungsreform stellt das Perso
nalmanagement dar. bund, länder und gemeinden (ohne ausgeglie
derte einrichtungen und betriebe) beschäftigen zusammengerechnet 
rund 350.500 Personen4, die sich gemäß der nachfolgenden grafik auf 
die gebietskörperschaften aufteilen:

4 Personalangaben in Vollbeschäftigungsäquivalenten (VbÄ), Quelle: Personalbe
richt des bundes 2011.
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im Jahr 2010 betrug die Personalkapazität des bundes 132.804 Voll
beschäftigungsäquivalente5. darüber hinaus waren 8.919 bundesbe
amte in ausgegliederten einrichtungen und 18.785 in den nachfolgeun
ternehmen der Post tätig. während die Anzahl der beim bund selbst 
beschäftigten seit dem Jahr 2007 fast gleich blieb, reduzierte sich die 
Anzahl der bundesbeamten in ausgegliederten einrichtungen bis zum 
Jahr 2009 um 1.700, jene in den nachfolgeunternehmen der Post um 
2.800. hingegen erhöhte sich der Personalstand der länder gegenüber 
dem Jahr 2007 um rd. 1.900 auf 142.798, jener der gemeinden um 
rd. 1.600 auf 74.922 (stand jeweils 20096).

die bundesregierung will gemäß dem regierungsprogramm den Per
sonalstand des bundes durch nichtnachbesetzung jeder zweiten Pensi
onierung unter berücksichtigung spezieller erfordernisse der ressorts 
auf unter 130.000 konsolidieren. eine zielgerichtete Personalreduktion 
setzt jeweils eine Aufgabenanalyse sowie darauf abgestimmte Ziel

5 stand 31. dezember 2010, Quelle: mis.
6 datenstand länder und gemeinden 2009, Quelle: statistik Austria.

abbildung 11: Öffentlich bedienstete 2010 (in Vbä und anteilen)

Gemeinden 
74.922 VBÄ 

21 % Bund 
132.804 VBÄ 

38 %

Länder 
142.798 VBÄ 

41 %
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vorgaben für den Personalbereich voraus, die der jeweiligen Aufga
benstellung und –entwicklung entsprechen. 

Auf allen staatlichen ebenen wären die derzeit unzureichenden instru
mente für eine moderne mittelfristige Personalplanung weiterzuentwi
ckeln. die vorhandenen stellenpläne müssen durch weitere instrumente 
der Personalplanung, z.b. durch ein Personalinformationssystem zur 
gewinnung von steuerungsinformationen, ergänzt werden. die statisti
schen informationen und Zahlenangaben zum Personaleinsatz auf lan
des– und gemeindeebene müssen verbessert werden, um aussagekräf
tige Vergleiche zu ermöglichen.

weiterhin werden hoch qualifizierte und daher entsprechend entlohnte 
mitarbeiter ausbildungsfremd verwendet und für Aufgaben eingesetzt, für 
die ihre Qualifikation nicht erforderlich wäre (beispielsweise im bereich 
der exekutive könnte dadurch die Außendienstpräsenz deutlich erhöht 
werden; ausbildungsfremde Verwendungen gab es aber auch bei der Justiz 
bzw. im bereich der schulverwaltung und bei kleineren dienststellen). 

Auch eine neuaufnahme von mitarbeitern bei gleichzeitiger Anwen
dung von Vorruhestandsmodellen sollte vermieden werden. die dienst
rechtlichen möglichkeiten zur einschränkung von nebenbeschäftigungen 
sollten ausgebaut werden. 

ein für die Verwaltungsreform noch weitgehend ungenutztes Poten
zial liegt in einer verbesserten Personalentwicklung. der rh stellte 
zuletzt bei Prüfungen auf bundes–, landes– und kommunalebene 
fest, dass Personalentwicklungspläne und Aus– und weiterbildungs
konzepte fehlten und moderne Personalführungsinstrumente (z.b. 
leis tungsvereinbarungen, mitarbeitergespräche) nicht angewendet 
wurden.
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  Modernisierung und Harmonisierung des Dienst– und 
Gehaltsrechts

eine höhere flexibilisierung des Personaleinsatzes ist durch eine moder
nisierung des beamtendienstrechts und des Vertragsbedienstetengesetzes 
sowie durch eine stärkere dezentralisierung der Personalverantwortung 
(z.b. im rahmen der flexibilisierungseinheiten oder durch eine stär
kere integration von ressourcen–, leistungs– und Personalverantwor
tung) erzielbar. die vom rh überprüfte dienstrechts– und besoldungsre
form des landes niederösterreich, die für neu aufgenommene bedienstete 
sowie jene bedienstete gilt, die aus dem Altrecht optieren, kann in weiten 
bereichen als referenzmodell dienen. die Ziele eines für alle bediensteten 
einheitlichen dienst– und besoldungsrechts, eines verwendungsorien
tierten gehaltssystems mit einer Abstrahierung der Arbeitsplatzanforde
rungen und der Abkehr vom reinen Vorbildungsprinzip, des vollständigen 
entfalls aller Zulagen und der weitgehenden reduzierung von nebenge
bühren wurden erreicht. im alten dienst– und besoldungsrecht bestan
den jedoch noch optimierungspotenziale hinsichtlich der komplexität 
der ermittlung des urlaubsanspruchs, der entgeltfortzahlung bei Ver
tragsbediensteten im krankheitsfall, der regelmäßigen Überprüfung von 
Anspruchsvoraussetzungen von historisch gewährten nebengebühren, 
der Vermeidung von finanziell abzugeltenden zeitlichen mehrdienstlei
stungen durch organisatorische bzw. dienstrechtliche maßnahmen und 
der regelung des wochenendfahrtkostenzuschusses.

Auch ein transparenteres gehaltssystem mit einer Vereinfachung bzw. 
reduzierung des Zulagen– und nebengebührenwesens sieht der rh 
als notwendiges instrument für ein effizienteres Personalmanagement, 
wobei mehrere empfehlungen des rh bereits umgesetzt wurden (z.b. 
einsparungen beim bund durch die reduktion der zeitlichen mehrleis
tungen, die Aliquotierung pauschalierter nebengebühren im krank
heitsfall, Verringerung der gesamtzahl an nebengebühren von 608 
auf 258). noch offene empfehlungen im bund betreffen unter ande
rem die reduzierung der 1500 verschiedenen „buchungsnummern“ 
für nebengebühren in der bundesbesoldung und die einstellung der 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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bezüge ab dem ersten Tag einer ungerechtfertigten Abwesenheit. bei 
Auslandsverwendungen bestand ein einsparungspotenzial (z.b. bei 
den wohnkostenzuschüssen oder den Übersiedlungskosten).

im bereich der länder und gemeinden sah der rh noch verstärkten 
handlungsbedarf (z.b. fortsetzung der nebengebührenreform in der 
steiermark oder beförderungsrichtlinien in mehreren städten).

die dienst– und besoldungsrechte des bundes, der länder und der 
gemeinden haben sich mit der Abkehr vom bis dahin im b–Vg nor
mierten homogenitätsprinzip auseinander entwickelt. damit bestehen 
nicht nur deutliche unterschiede bei dienstverhältnissen im öffentli
chen bereich, sondern ein wechsel zwischen den gebietskörperschaf
ten wird dadurch wesentlich erschwert. beispielsweise unterscheiden 
sich die Pragmatisierungsrichtlinien sowie die beförderungsrichtli
nien des bundes und der einzelnen länder. eine harmonisierung zu 
einem für alle gebietskörperschaften möglichst einheitlichen dienst– 
und besoldungsrecht wäre anzustreben.

  Harmonisierung der Pensionsrechte von Bund, Ländern und 
Gemeinden

bund, länder und gemeinden haben zur sicherung der Pensionssysteme in 
unterschiedlichem Ausmaß beigetragen. im Paktum zum finanzausgleich 
ab dem Jahr 2008 vereinbarten die länder und der bund die finanziell 
gleichwertige umsetzung der Pensionsreform des bundes bis ende 2009. 
die Überprüfungen der beamtenpensionssysteme des bundes und der län
der zeigten, dass niederösterreich, Vorarlberg, steiermark, kärnten und 
burgenland gegenüber dem bund finanziell gleichwertige Pensionsre
formen abgeschlossen haben. das aufgrund der umsetzung von empfeh
lungen realisierte einsparungspotenzial (bis 2047) beträgt 476 mill. eur.

die regelungen der länder oberösterreich und salzburg sind erst im 
endausbau der reform gegenüber dem bund gleichwertig, die der 
länder Tirol und wien waren nach Ansicht des rh nicht gleichwer
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tig. durch die vom rh vorgeschlagenen maßnahmen könnte in diesen 
ländern ein zusätzliches einsparungspotenzial von 238 mill. eur bis 
2047 allein im bereich der Verwaltung erzielt werden.

der rh tritt für den entfall der abschlagsfreien „hacklerregelung“ 
sowie die erhöhung der Abschläge für korridorpensionen auch für 
Jahrgänge vor 1954 ein.

die Pensionssysteme öffentlicher unternehmen (öbb, orf, oenb) 
ermöglichen gegenüber dem bund einen früheren Pensionsantritt zu 
günstigeren konditionen (siehe auch kapitel 9.29)

9.8 reform der finanzverfassung und des finanzausgleichs 

Alle öffentlichen Aufgaben mit Ausnahme der Verteidigung werden 
in österreich von den verschiedenen gebietskörperschaften finanziert. 
dies führt zu 

− einer Verflochtenheit der finanzströme, 

− einem immer stärkeren steuerverbund, 

−  einem immer komplexeren Transfersystem zwischen gebietskörper
schaften, 

−  der Ausweitung der finanzausgleichsmasse seit 1995 um mehr als 
60 % und 

−  einem relativ geringen Anteil von eigenen steuereinnahmen an den 
laufenden einnahmen bei ländern und gemeinden.

durch seine den bund, die länder und die gemeinden umfassende 
betrachtungsweise hat der rh mehrfach das system des finanzaus
gleichs und die komplexität der finanzströme sowie die Transferver
flechtungen zwischen den gebietskörperschaften aufgezeigt; im Tätig
keitsbericht für das Jahr 2005 beispielsweise für die sozialhilfe und 
das gesundheitswesen. seiner Ansicht nach könnte eine neugestal

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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tung der Transfers zu einer effizienzsteigerung im gesamtsystem und 
zu bedeutenden einsparungen führen. eine reduzierung von Zweck
bindungen im finanzausgleich würde überdies den gestaltungsspiel
raum der gebietskörperschaften erhöhen. der rh regt daher eine Ver
einfachung und transparentere gestaltung des finanzausgleichs an. 

Aufgrund der Verflochtenheit des systems erfordert die Zusammen
führung von finanzierungs–, Aufgaben– und Ausgabenverantwortung 
parallel immer auch eine reform der finanzverfassung und des finanz
ausgleichs. diese reform sollte insbesondere zu einer reduzierung der 
vielfältigen und intransparenten Transferströme (z.b. länderkopfquo
tenausgleich, gemeindekopfquotenausgleich, bedarfszuweisungen an 
die gemeinden, Zweckzuschüsse) zwischen den öffentlichen haushal
ten führen. 

reformbedarf besteht weiters beim kommunalen lastenausgleich zwi
schen den gemeinden. so wurden überörtliche schutzdefizite bei natur
gefahren beispielsweise deshalb nicht behoben, weil die notwendigen 
finanzmittel und flächen nur von jener gemeinde zur Verfügung zu 
stellen waren, die den Antrag für ein schutzprojekt stellt, diese jedoch 
vielfach kein besonderes interesse an anderen gemeinden zu gute kom
menden schutzmaßnahmen hatte. Am beispiel der sozialhilfe in den 
ländern nieder– und oberösterreich empfahl der rh, die sinnhaftigkeit 
der zahlreichen miteinander verwobenen Transferströme zwischen den 
gebietskörperschaften und deren komplexe berechnungsgrundlagen 
zu evaluieren. Außerdem empfahl er eine evaluierung der mitbestim
mungsrechte der finanzierenden rechtsträger in bezug auf ihre finan
zierungsverantwortung (z.b. für die finanziell stark belasteten gemein
den im kostenintensiven bereich der sozialhilfe). 

das regierungsprogramm 2008 sieht eine entflechtung und trans
parentere gestaltung der horizontalen und vertikalen Transferströme 
unter bzw. zwischen den gebietskörperschaften als wesentliches ele
ment der konsolidierungsbestrebungen an. im Paktum zum finanz
ausgleichsgesetz 2008 wurde daher die einsetzung einer Arbeits
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gruppe zur grundsätzlichen reform des finanzausgleichs vereinbart, 
die bisher jedoch noch keine ergebnisse erarbeitet hat.

9.9  haushaltsrecht und neue Instrumente der haushalts
steuerung

 Transparenz und Harmonisierung des Rechnungswesens

das rechnungswesen der gebietskörperschaften weist erhebliche defi
zite auf, wodurch die Transparenz beeinträchtigt, die haushaltssteu
erung erheblich erschwert und die Vergleichbarkeit der ergebnisse 
teilweise verhindert wird. die wahre finanzielle lage ist den Abschlüs
sen nicht zu entnehmen und die Vollständigkeit ist in wesentlichen 
bereichen nicht gegeben. 

Auf bundesebene wurden mit der haushaltsrechtsreform, deren erste 
etappe bereits mit 1. Jänner 2009 in kraft trat, die grundlagen für eine 
neugestaltung der budgetierung und der haushaltsführung gelegt. die 
neue budgetstruktur mit sachorientierten globalbudgets wird durch eine 
wirkungsorientierte Veranschlagung auf basis von wirkungszielen, leis
tungen (outputs) und angestrebten wirkungen (outcomes) anstelle der 
bisher bestehenden inputsteuerung ergänzt. mit der 2. etappe der haus
haltsrechtsreform werden elemente des kaufmännischen rechnungswe
sens eingeführt und eine höhere Transparenz der öffentlichen haushalte 
ermöglicht. der rh unterstützte diesen Ansatz und arbeitete an der kon
kreten Ausgestaltung mit.

der rh weist auf die notwendigkeit hin, alle gebietskörperschaften in 
die reform einzubeziehen und die rechnungslegungsvorschriften der 
länder und gemeinden grundlegend zu reformieren. sie entsprechen 
nicht mehr den Anforderungen an ein modernes rechnungswesen.

im regierungsübereinkommen findet sich das Ziel der harmonisierung 
des rechnungswesens und der finanzberichterstattung der öffentli

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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chen hand zur möglichst getreuen darstellung der finanziellen lage 
des gesamtstaats im sinne des Art. 13 Abs. 2 b–Vg. dies beinhaltet 
sowohl die Vereinheitlichung der bewertungs– und buchführungsme
thoden als auch die entwicklung tragfähiger indikatoren zur beurtei
lung der haushaltsstabilität. 

 Budgetplanung und finanzielle Nachhaltigkeit 

die mitgliedstaaten der europäischen union verpflichteten sich bereits 
im Jahr 1997 im europäischen stabilitäts– und wachstumspakt zu einer 
nachhaltigen haushaltspolitik. die beurteilung der nachhaltigkeit der 
öffentlichen haushalte ist Teil der von der europäischen kommission 
und dem rat durchgeführten multilateralen Überwachung der fiskal
politik. neben unionsrechtlichen regelungen verpflichtet auch Art. 13 
Abs. 2 b–Vg bund, länder und gemeinden zu nachhaltig geordneten 
haushalten und zur koordination der haushaltsführung.

im hinblick auf diese Zielsetzungen sind als zusätzliche Planungs
instrumente einerseits eine umfassende, über alle staatlichen ebenen 
hinweg abgestimmte und verbindliche mittelfristplanung und ande
rerseits langfristige Projektionen der einnahmen und Ausgaben des 
gesamtstaates über Jahrzehnte hinweg erforderlich. 

bereits die mittelfristigen haushaltsziele sollten auf das Ziel nachhaltig 
geordneter öffentlicher finanzen hin ausgerichtet sein. dies setzt voraus, 
dass bei wesentlichen budgetpolitischen maßnahmen deren Auswir
kungen auf die nachhaltigkeit der öffentlichen haushalte berücksich
tigt und transparent dargestellt werden. weiters sind aufeinander abge
stimmte Planungsinstrumente auf allen staatlichen ebenen erforderlich. 

Auf bundesebene hat die bundesregierung dem nationalrat jährlich 
bis 30. April den von ihr beschlossenen entwurf des bundesfinanz
rahmengesetzes (bfrg) zusammen mit einem strategiebericht vorzu
legen. das bfrg hat für die vier folgenden finanzjahre unter beach
tung der bhg–Ziele obergrenzen für Ausgaben festzulegen.
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Auf ebene der länder (ohne wien) kamen unterschiedliche instrumente 
der mittelfristigen haushaltsplanung zur Anwendung. die Planungs
dokumente sind allerdings nicht aufeinander abgestimmt. sie weichen 
nach inhalt, Planungszeitraum, geltungsdauer und Aktualität stark 
voneinander ab. 

Auch auf gemeindeebene waren die Verpflichtungen zur durchfüh
rung einer mittelfristigen haushaltsplanung je nach bundesland unter
schiedlich geregelt. die Qualität der mittelfristigen haushaltsplanung 
(insbesondere hinsichtlich der Abweichung der Prognosedaten von 
den rechnungsabschlussdaten) war jedoch je nach bundesland und 
— innerhalb der bundesländer — je nach gemeinde unterschiedlich.

dies hat nachteilige folgen: für die erstellung des stabilitätsprogramms 
standen dem bmf, wie der rh bei der Prüfung der grundlagen der fis
kalpolitik feststellte, keine aussagekräftigen daten zur Verfügung. die 
mangelnde koordinierung, die ungenauigkeit der mittelfristigen Progno
sen der länder und das fehlen von validen mittelfristigen Prognosen der 
gemeinden widersprach dem Art. 13 Abs. 2 b–Vg. das Planungsdoku
ment sollte 

−  die wichtigsten einnahmen– und Ausgabenkategorien sowie die 
maastricht–ergebnisse beinhalten,

− die Planung regelmäßig fortschreiben,

−  nicht mit der aktuellen finanzausgleichs– oder legislaturperiode 
enden, um eine durchgehende Planung zu gewährleisten. 

durch die betrachtung der fiskalischen nachhaltigkeit hat die lang
fristige haushaltsplanung an bedeutung gewonnen. dadurch sollen 
zukünftige entwicklungen, insbesondere die demografischen Verän
derungen der bevölkerung und die dadurch bedingten staatlichen 
Ausgaben, stärker in die gestaltung der öffentlichen haushalte ein
bezogen werden. diese langfristbetrachtung soll zeitgerecht einen 
bestehenden handlungsbedarf aufzeigen und ein bewusstsein für not
wendige reformmaßnahmen erzeugen.

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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das bhg 2013 stellt bereits die weichen in diese richtung. es verpflich
tet den bundesminister für finanzen, in jedem dritten finanzjahr eine 
langfristige budgetprognose über 30 Jahre zu erstellen. diese Verpflich
tung gilt aber nur für den bund, nicht für die länder und gemeinden.

die ab dem Jahr 2013 vom bundesminister für finanzen zu erstel
lenden berichte über die langfristige entwicklung der öffentlichen 
haushalte sollten jedoch eine gesamtstaatliche sicht enthalten und 
dementsprechend bund, länder, gemeinden und sozialversicherungs
träger in die beurteilung einbeziehen. dies ist nach Ansicht des rh 
erforderlich, weil von den altersbezogenen Ausgaben — wie Pensionen, 
gesundheit und Altenpflege — alle staatlichen ebenen betroffen sind. 

 Verbesserter Einsatz der Budgetinstrumente

eine reihe von empfehlungen an unterschiedliche rechtsträger dient 

–  der kostenwahrheit in den budgets und haushaltsrechnungen (z.b. 
bei kinderbetreuungseinrichtungen der gemeinden, bei der Abgel
tung von schüler– und lehrlingsfreifahrten), 

–  der Vollständigkeit der rechenwerke (z.b. darstellung der Zahlungs
verpflichtungen aus Vereinbarungen gemäß Art. 15a b–Vg im bun
deshaushalt, vollständige inventarisierung bei allen bundesmuseen) 
oder 

–  einer effizienten haushaltsführung (z.b. einführung von globalbud
gets mit leistungsvereinbarungen und Zielvorgaben, evaluierung der 
leistungsindikatoren sowie der strategischen und operativen Zieler
reichung).
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9.10 stärkung der öffentlichen finanzkontrolle 

dem rh kommt im netzwerk der finanzkontrolle insofern eine beson
dere stellung zu, weil nur er als bund–länder–organ eine vernetzte 
betrachtungsweise der verflochtenen finanzströme zwischen den 
gebietskörperschaften nach einheitlichen gesichtspunkten sicherstel
len kann. in seinen Vorschlägen zur Verfassungsreform nannte der rh 
zur stärkung der demokratischen kontrolle und der externen öffent
lichen finanzkontrolle durch die rechnungshöfe daher u.a. folgende 
maßnahmen: 

–  die schließung von kontrolllücken im gemeindebereich durch ent
fall der mindestanzahl von 10.000 einwohnern bei der Prüfung von 
gemeinden,

–  die Prüfungsmöglichkeit von unternehmen bereits bei einer minde
stens 25 %igen beteiligung von rechtsträgern, die der Prüfungszu
ständigkeit des rh unterliegen,

–  die einräumung einer Prüfungsmöglichkeit von direktförderungen 
der eu,

–  die Prüfungsmöglichkeit auch bei jenen rechtsträgern, die öffentli
ches Vermögen zu verwalten haben oder für die die öffentliche hand 
eine Ausfallshaftung trägt.

durch eine novelle des b–Vg und des rechnungshofgesetzes im Jahr 2010 
unterliegen seit 1. Jänner 2011 gemeinden mit mindestens 10.000 ein
wohnern einer gebarungskontrolle durch den rh. dadurch kann der rh 
nunmehr bei insgesamt 71 gemeinden — statt bisher 24 gemeinden  — 
prüfend und beratend tätig werden. im hinblick auf ausgewählte haus
haltsdaten ist festzuhalten, dass künftig rd. 37,6 % (rd. 6,3 mrd. eur) des 
haushaltsvolumens bzw. rd. 29 % (rd. 3,2 mrd. eur) der finanzschulden 
der österreichischen gemeinden einer externen öffentlichen finanzkon
trolle durch den rh unterliegen.

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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der rh weist jedoch darauf hin, dass nach wie vor rd. 63 % der öffent
lichen mittel bzw. rd. 70 % der finanzschulden im bereich der gemein
den weiterhin keiner externen öffentlichen finanzkontrolle unterliegen 
und dass der rh weiterhin keine Prüfungskompetenz für unternehmen 
ab einer 25 %–igen beteiligung sowie für direktförderungen der eu hat. 

die gemeindeaufsichtsbehörden sollten bei ihrer Prüfungstätigkeit und 
insbesondere bei genehmigungspflichtigen rechtsgeschäften verstärkt 
eine wirtschaftliche betrachtungsweise zugrunde legen und dabei auch 
mit den sachlich zuständigen landesabteilungen zusammenarbeiten. 
die umsetzung der empfehlungen der gemeindeaufsichtsbehörde ist 
planmäßig zu überprüfen. weiters setzt sich der rh für eine Verbes
serung der fachaufsicht der länder über die gemeindeverbände ein.

dem rh ist die stärkung der internen revision ein besonderes Anlie
gen, weil diese die externe öffentliche finanzkontrolle ergänzt und 
unterstützt und ein zentraler Ansprechpartner des rh bei den überprüf
ten stellen ist. Zur effektiven Verankerung und festlegung der wesent
lichen organisationsgrundsätze der internen revision tritt der rh daher 
für eine umfassende gesetzliche grundlage für die revisionseinrich
tungen des bundes durch ein eigenes revisionsgesetz ein. er verweist 
in diesem Zusammenhang auch auf die im Jahr 2010 beschlossenen 
inTosAi–richtlinien zur unabhängigkeit der internen revision im 
öffentlichen sektor (inTosAi goV 9140). 

–  die schließung von revisionsfreien räumen insbesondere in kleinen 
und mittleren ausgegliederten organisationseinheiten und bei uni
versitäten (z.b. mittels revision durch das zuständige bundesmini
sterium), 

–  die Prüftätigkeit auch im bereich der nachgeordneten dienststellen 
(z.b. bei landesschulräten) und 

–  die sicherung der unabhängigkeit der internen revision (z.b. keine 
operative einbindung der internen revision in strategische und 
operative Projekte, Trennung von controlling und kontrolle, keine 
Übertragung revisionsfremder Aufgaben) 
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sind wesentliche forderungen zur stärkung der öffentlichen finanz
kontrolle.

finanzkontrolleinrichtungen tragen maßgeblich zur nachhaltigkeit 
und zur Qualität der öffentlichen finanzen bei. ihnen kommt neben 
dem Prüfungs– und beratungsaspekt auch bei der korruptionspräven
tion eine wesentliche funktion zu. der rh spricht sich deshalb auch 
dafür aus, die derzeitige rechtslage zu novellieren, um die strengeren 
Antikorruptions–bestimmungen des strafgesetzbuchs im bereich der 
öffentlichen unternehmen anwenden zu können. er hält es weiters 
für erforderlich, verpflichtende regelungen im bereich der corporate 
governance für öffentliche unternehmen insbesondere hinsichtlich 
möglicher interessenskonflikte sowie zur Transparenz und bezugsauf
gliederung der leitungs– und Aufsichtsorgane vorzusehen.

innerhalb der dienststellen und im rahmen der haushaltsverrechnung 
des bundes sollte ein leistungsfähiges und internationalen standards 
entsprechendes internes kontrollsystem eingerichtet werden. dabei 
kommt der durchgehenden Verankerung des Vier–Augen–Prinzips 
zentrale bedeutung zu. wo dies nur eingeschränkt möglich ist (z.b. 
in der finanzverwaltung), sind zusätzliche kontrollmaßnahmen zur 
Qualitätssicherung und missbrauchsprävention zu setzen. 

9.11 weiterer ausbau von e–government

österreich hat bei e–government–Anwendungen eine sehr gute inter
nationale Position erreicht. umgesetzte empfehlungen des rh führten 
zu deutlichen effizienzgewinnen (z.b. entwicklung des elAk light 
für nachgeordnete dienststellen, „bundes–client“ mit bundeseinheit
lichen softwarestandards für Pcs, elektronischer Zahlungsverkehr in 
der finanzverwaltung und in der stadt wien, elektronisch eingebrachte 
Abgabenerklärungen und elektronische bescheidzustellung bei finanz
online). die umsetzung von empfehlungen zum elAk im bund (spei
chermedien, datensicherheit und –wiederherstellung) brachte weitere 
einsparungen von rd. 500.000 eur pro Jahr. 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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Zur realisierung des einsparungspotenzials beim iT Projekt „haushalts
verrechnung neu“ sind noch weitere reformmaßnahmen nötig, die der 
schaffung einheitlicher und durchgängiger iT–systeme, der reduk
tion der schnittstellen (elektronische belegübermittlung, Archivierung, 
datentransfer in haushaltsverrechnung) und dem Ausbau der iT–unter
stützten leistungen der buchhaltungsagentur dienen. Auch bei anderen 
e–government–Projekten wie e–card und elAk gibt es noch optimie
rungs– bzw. weiterentwicklungsbedarf. die elektronische Übernahme 
von daten sollte verbessert werden (z.b. zwischen finanz online und dem 
im bereich der gemeinden und gemeindeverbände eingesetzten iT–Pro
gramm k.i.m.).

e–government–Anwendungen gestalten nicht nur die Verwaltung effi
zienter, sondern erleichtern dem bürger den Verkehr mit den behörden 
oder ermöglichen ihm verbesserte informationszugänge. dazu sollten die 
behörden beispielsweise auf bereits vielfach elektronisch verfügbare oder 
von anderen stellen erhobene daten (z.b. wohnsitz– oder einkommens
daten) zugreifen. deutliche einsparungen und eine stärkere bürgerorientie
rung sind auch aus einer verstärkten nutzung von elektronischen Zustel
lungsmöglichkeiten und des elektronischen Zahlungsverkehrs zu erwarten, 
wobei den sicherheitsstandards besondere bedeutung zukommt. 

die effizienzgewinne sind bei jenen e–government–Anwendungen am 
größten, bei denen eine breite nutzung durch die bürger erreicht wer
den kann (z.b. bei finanzonline). Zur erhöhung der inanspruchnahme 
der online–dienste sollten die erfordernisse (z.b. für Zugänge oder 
signaturen) möglichst einfach gestaltet und die bürger verstärkt infor
miert werden, um die Vorteile von e–government für den einzelnen 
(z.b. Vereinfachung und Verfahrensbeschleunigung) gezielter aufzuzei
gen, zumal das regierungsprogramm eine verstärkte nutzung moder
ner informations– und kommunikationstechnologien (z.b. für das mel
dewesen) vorsieht.

bei großen iT–Projekten (z.b. Personalmanagement neu, Planung, 
budgetierung und controlling) stellte der rh immer wieder Probleme 
in der Projektplanung und –abwicklung fest. er empfahl u.a. eine Pro



150

jektgenehmigung auf grundlage der gesamten zu erwartenden kosten 
(inkl. interner Personalkosten), die aktenmäßige dokumentation der 
genehmigung von Projektbudgets, die einrichtung eines angemes
senen Projektcontrolling, ein begleitendes monitoring der ange
strebten einsparungen, die berücksichtigung aller Teilprojekte in 
machbarkeitsstudien, die durchführung einer produktneutralen inte
ressentensuche im rahmen eines zweistufigen Verfahrens für die Aus
wahl und Anschaffung einer spezialsoftware und die festlegung der 
technischen und vertraglichen spezifikationen in der Ausschreibung; 
interne Personalkos ten wären zu planen, zu budgetieren und im Pro
jektcontrolling zu erfassen. 

dem Aspekt der datensicherheit ist eine erhöhte bedeutung zuzumes
sen, etwa durch die Verschlüsselung bei der datenübertragung perso
nenbezogener daten.

Als notwendig erachtet der rh auch eine verbesserte Abstimmung 
des bundes und der länder beim Aufbau von internet–Portalen, um 
kostenintensive Parallelstrukturen zu vermeiden. 

9.12 Verfahrensbereinigung und raschere abwicklung von 
Ver waltungsverfahren

die rasche erledigung von Verwaltungsverfahren ist ein wesentlicher 
standortfaktor. im doing business report der weltbank ist österreich 
von der 18. stelle im Jahr 2009 auf die 32. stelle im Jahr 2011 zurück
gefallen. die Vorschläge zur Verbesserung des standorts reichen daher 
von einem einheitlichen Anlagen– und Parteienbegriff über ein Ver
fahrensmonitoring und benchmarking zwischen den gebietskör
perschaften bis zu einer weiteren Verfahrens– und entscheidungs
konzentration bei genehmigungsverfahren für betriebsanlagen und 
infrastrukturmaßnahmen (delegierung der baurechtszuständigkeit, 
einbeziehung von naturschutz und raumordnung). 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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eine vollständig automationsgestützte Aktenführung und die Verfüg
barkeit aller verfahrensrelevanten dokumente in elektronischer form 
können zu einer effizienteren Abwicklung der Verwaltungsverfahren 
beitragen. Auch ein Zugriff auf bereits (mitunter mehrfach) elektro
nisch erfasste oder von anderen behörden erhobene daten von Par
teien könnte die effizienz der Verfahrensführung erhöhen und die 
Verfahrensdauer verkürzen. in der entlastung der bürger von der 
mehrmaligen unterlagenvorlage ist auch ein wesentliches element der 
bürgerorientierung zu sehen.

für den bereich der umweltverträglichkeitsprüfung (uVP) empfahl 
der rh bereits 2008 den Ausbau des teilkonzentrierten zu einem voll
konzentrierten Verfahren und stellte dadurch ein erhebliches effizi
enzsteigerungspotenzial bei der Verfahrensführung fest. Zur geneh
migung des hauptbahnhofs wien wurden drei uVP–Verfahren 
durchgeführt, die in vielen Punkten dieselben umweltauswirkungen 
beurteilten. diesbezüglich wäre die möglichkeit einer Ausnahme von 
städtebauvorhaben im geschlossenen siedlungsgebiet mit definierten 
erschließungsanteilen durch den öffentlichen Verkehr anzustreben.

Zum effektiven schutz vor naturgefahren sollten die raumordnungs– 
und baugesetze im hinblick auf das spannungsfeld zwischen lan
ger Verfahrensdauer und dem interesse an einer raschen umsetzung 
von wirkungsvollen schutzmaßnahmen evaluiert und überregionale 
raumordnungspläne festgelegt werden.

der Agrarbehörde Tirol empfahl der rh im hinblick auf die große 
Anzahl neu einzuleitender Verfahren eine Prioritätensetzung nach 
nachvollziehbaren kriterien.

Änderungen in der organisationsstruktur oder Personalreduktionen 
machen in vielen stellen auch eine Überarbeitung des raumordnungs
konzepts zur reduktion der mietfläche oder zur besseren gebäudenut
zung erforderlich.
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9.13 optimierung von supportprozessen

im bereich der supportprozesse wurden in den letzten Jahren mehrere 
reformprojekte durchgeführt, die einsparungen durch eine gemein
same Aufgabenwahrnehmung (z.b. durch ressortübergreifende biblio
thekencluster, Zusammenlegung von druckereien, gemeinsamen ein
kauf) bewirkten. diese Projekte wären engagiert fortzuführen und 
nach möglichkeit auch auf nachgeordnete dienststellen, ausgeglie
derte einheiten oder gebietskörperschaftenübergreifend auszurollen. 
einzelne Projekte, wie z.b. ein ressortübergreifender kraftfahrzeug
pool, konnten nicht plangemäß umgesetzt werden. 

in manchen bereichen wird ein effizienter Verwaltungsablauf durch 
bürokratische Vorgaben und komplexe bzw. nicht mehr zeitgemäße 
Vorschriftenlagen (z.b. durch die veralteten richtlinien für die inven
tar– und materialverwaltung des bundes) verhindert. der rh empfahl 
im rahmen einer Querschnittsüberprüfung insbesondere auch eine 
grundlegende reform der reisegebührenvorschrift 1955 (rgV). die 
zwischenzeitlich vorgenommenen Vereinfachungen in der rgV (z.b. 
bei den Tages– und nächtigungsgebühren) bewirkten Verbesserungen, 
für eine vollständige lösung der vom rh aufgezeigten Probleme (z.b. 
hoher vermeidbarer Verwaltungsaufwand, komplexes iT–system) 
wäre jedoch eine umfassendere reform der reisegebühren samt einer 
neudefinition des reisebegriffs erforderlich. sonderbestimmungen für 
einzelne berufsgruppen, die ausschließlich auf einen erschwernisaus
gleich abzielen, sollten nicht mehr im rahmen der rgV geregelt wer
den.

für die bundesmuseen schlug der rh die schaffung einer gemein
samen Plattform zur besorgung zentraler dienste vor. für die landes
museen empfahl er eine verbesserte leihgutverwaltung in form einer 
objektdatenbank. generell sollte der einsatz integrierter iT–lösungen 
die sichere, vollständige und tagesaktuelle erfassung von inventarge
genständen gewährleisten und einen besseren schutz vor Vermögens
verlusten sicherstellen.

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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Änderungen in der organisationsstruktur oder Personalreduktionen 
machen in vielen stellen auch eine Überarbeitung des raumkon
zepts zur reduktion der mietfläche oder zur besseren gebäudenut
zung erforderlich.

einsparungsmöglichkeiten sah der rh auch im zentralen einkauf 
über die bundesbeschaffung gmbh (z.b. durch eine verbesserte und 
abgestimmte bedarfsplanung, vermehrte Abrufe aus rahmenverträ
gen, zentrale beschaffung im rahmen des dienstreisemanagements). 
der rh ging hier von einem weiteren einsparungspotenzial beim der
zeitigen ressourceneinsatz für beschaffungsvorgänge aus. für sup
portleistungen sind generell wirtschaftlichkeitsvergleiche zwischen 
eigen– und fremdleistung anzustellen.

9.14 stärkere bürgerorientierung und entlastung der wirtschaft 

die entlastung der bürger und der unternehmen durch eine effizi
entere Verwaltung ist ein kernbereich der Verwaltungsreform und 
des regierungsprogramms. eine Vereinfachung der behördenkontakte 
kann u.a. durch eine bessere Zusammenarbeit zwischen den behör
den, bessere informationsbereitstellung, erhöhten e–government–
einsatz und one–stop–shop–lösungen erreicht werden.

eine zentrale Anlaufstelle für bürger und unternehmer in den jewei
ligen lebenssituationen entspricht den Anforderungen der bürger an 
eine moderne Verwaltung und führt zu einer entlastung der wirt
schaft. bedarf zum weiteren Ausbau von one–stop–shops besteht 
insbesondere bei familienleistungen, bei diversen förderungsmaß
nahmen (z.b. für klimarelevante maßnahmen), im sozialbereich sowie 
im Pflegebereich. der rh empfiehlt daher die einrichtung bzw. den 
Ausbau von bürgerservicestellen nach dem one–stop–shop–Prinzip 
bei den bezirkshauptmannschaften und gemeinden.

der rh stellte fest, dass die möglichkeiten zur datenvernetzung viel
fach nicht ausreichend genutzt wurden. durch die Vernetzung könnten 
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nicht nur Verwaltungsverfahren beschleunigt und vereinfacht, son
dern auch Antragsteller durch den entfall bzw. die reduzierung der 
nachweiserbringung in Papierform entlastet werden. dabei sollte auf 
die vielfach bereits elektronisch verfügbaren oder von anderen stellen 
erhobenen daten (wie z.b. wohnsitz– oder einkommensdaten) zurück
gegriffen werden. eine stärkere nutzung von vernetzten registeran
wendungen sowie von Verwaltungsdaten zur erstellung von amt
lichen statistiken würde bürger und unternehmen weiter entlasten. 

der bund und die länder sollten bestehende Projekte zur entlastung 
der bürger und zur Vereinfachung der behördenwege (z.b. „entlastung 
der bürgerinnen und bürger in Verwaltungsverfahren“, „unterneh
mensserviceportal“) mit nachdruck fortführen. 

der rh empfahl weiters die schaffung der möglichkeit zur Abfrage 
des Pensionskontos (mittels handy bzw. durch link von finanzon
line) bzw. zur individuellen Pensionsberechnung und Prüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen im internet. Zweckmäßig wäre auch eine 
rasche Veröffentlichung relevanter rechtswirksamer Planungen (z.b. 
ein elektronisches rauminformationssystem), weil der flächenwid
mungsplan kein zeitnahes informationsinstrument darstellt.

eine bürgernahe Verwaltung kommt auch in einer flexiblen und 
bedarfsorientierten gestaltung der öffnungszeiten öffentlicher ein
richtungen zum Ausdruck. 

9.15 transparentes Vergabewesen und verbesserte abwicklung 
von bauvorhaben

  Sicherstellung kostengünstiger und korrekter Beschaf fungs
vorgänge

das gesamtbeschaffungsvolumen der öffentlichen hand wird auf 
rd. 44 mrd. eur oder 16 bis 18 % des bruttoinlandsprodukts geschätzt, 
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es liegen dazu jedoch keine vollständigen und gesicherten daten vor. 
bei einer konsequenten liberalisierung des öffentlichen beschaffungs
wesens in österreich wird langfristig mit einem einsparungspoten
zial von 2 % des gesamtauftragsvolumens gerechnet (davon 80 % im 
bundesbereich)7.

das moderne Vergabewesen basiert im wesentlichen auf den drei säu
len 

–  korruptionsbekämpfung, 

–  haushaltsrecht mit den verfassungsmäßigen grundsätzen der spar
samkeit, wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit und 

– (europäisches) wettbewerbsrecht. 

Vergaben sind ein Teilprozess des öffentlichen beschaffungswesens, 
das die vorgelagerten Phasen bedarfsermittlung und marktbeobach
tung und die nachgelagerten Phasen leistungserbringung, Qualitäts
prüfung, rechnungslegung und bezahlung sowie die sicherstellung 
der bedarfsorientierten Verwendung umfasst. wirtschaftliche beschaf
fungsvorgänge setzen eine ordnungsgemäße bedarfsermittlung sowie 
die einbeziehung der life cycle costs (Anschaffungs–, betriebs–, war
tungs– und entsorgungskosten) in die Vergabeentscheidung voraus. 

der rh betonte wiederholt, dass der freie wettbewerb die wichtigste 
Voraussetzung für kostengünstige beschaffungen darstellt und die
ser nur durch die gleichbehandlung aller bieter und die durchgängige 
einhaltung der Vergabenormen sichergestellt werden kann. Zuletzt 
stellte der rh insbesondere im bereich der dienstleistungen (z.b. spe
ditions–, Planungs–, beratungsleistungen) die fehlende einholung 
von Vergleichsanboten fest. Auch bei Auftragsvergaben unterhalb der 
grenzen für die direktvergabe ist die Preisangemessenheit der lei
stung zu dokumentieren (z.b. durch die einholung von Preisauskünf
ten).

7 vgl. Ausschussbericht 1118 der beilagen zu den stenographischen Protokollen des 
nationalrates, XXi. gesetzgebungsperiode, s. 7 Pkt. 7.3
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die komplexen Vergabevorschriften machen eine Professionalisierung 
der Abwicklung von Vergabeverfahren erforderlich. durch die ein
richtung der bundesbeschaffung gmbh wurden dafür entsprechende 
Voraussetzungen geschaffen (diese beschaffte im Jahr 2010 güter 
und dienstleistungen im wert von insgesamt rd. 885 mill. eur). das 
Zusammenwirken mit den obligatorischen und fakultativen nutzern 
(z.b. bei der bedarfsermittlung) war teilweise jedoch noch nicht zufrie
denstellend. 

  Verbesserte Abwicklung von Bauvorhaben der öffentlichen 
Hand

der rh stellte seine grundsätzlichen empfehlungen zur Vergabe öffent
licher bauaufträge im Tätigkeitsbericht für das Jahr 2002 zusammen
gefasst dar.

insbesondere könnte eine Verbesserung der Planungsqualität ohne 
beeinträchtigung einer raschen Abwicklung der Planungsprozesse 
bauvorhaben der öffentlichen hand deutlich günstiger gestalten. bei 
kürzlich durchgeführten Prüfungen bemängelte der rh, dass die zum 
frühzeitigen erkennen von fehlentwicklungen erforderliche Trennung 
bestimmter Aufgaben (z.b. Planung, bauaufsicht und kontrolle) nicht 
ausreichend beachtet wurde. in diesem Zusammenhang verwies der 
rh immer wieder auf die notwendigkeit, das Vier–Augen–Prinzip in 
allen Phasen des bauprojekts sicherzustellen u.a. auch zur Vermei
dung eines funktionalen interessenkonflikts.

hinsichtlich der Projektorganisation ist der rh der Auffassung, dass 
bauherrn, die regelmäßig bauvorhaben umsetzen, eine möglichst 
umfassende Palette an bauherrnaufgaben selbst wahrnehmen sollten. 
im falle der delegation von bauherrnaufgaben muss der bauherr über 
ausreichendes internes know–how verfügen, um die leistungserbrin
gung der konsulenten überwachen zu können. 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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die kostenermittlung von bauvorhaben ist gemäß der diesbezüglichen 
önorm durchzuführen und hat sämtliche mit dem Projekt in Zusam
menhang stehende baumaßnahmen zu umfassen. die Termin– und 
kostenverfolgung sollten nicht getrennt werden.

bei der Vergabe von leistungen stellte der rh sowohl Verstöße gegen 
interne Vergaberichtlinien wie auch die gesetzlichen bestimmungen 
fest. Positiv bewertet der rh, wenn interne Vergaberichtlinien erstellt 
werden, die geeignet sind, die Transparenz bei Vergabeverfahren zu 
erhöhen und den wettbewerb zu fördern. 

mängel in der baudurchführung lagen in einer nicht ausreichenden 
dokumentation des baugeschehens, fehlenden kalkulationsunterlagen 
zur nachtragsprüfung und fehlenden Vorgaben zur zeitnahen bearbei
tung von nachtragsangeboten. 

in den letzten Jahren stellte der rh ein Angebotsverhalten der bauwirt
schaft fest, bei dem bietergemeinschaften jeweils Angebote mit einer 
Vielzahl von Alternativen mit breit aufgefächerten Angebotspreisen 
legten. im Verlauf der bauabwicklung erfolgten auf verschiedensten 
ebenen mehrkostenforderungen zur Verbesserung des niedrigen Ange
botspreises, die teilweise zu langwierigen und kostenintensiven Ausein
andersetzungen führten (vgl. berichte zu den bauvorhaben AsfinAg 
– Plabutschtunnel–weströhre, landeskrankenhaus graz west, hl–Ag 
– umfahrung melk und knoten wagram, feldkirch – kraftwerk hoch
wuhr). der rh erarbeitete eine reihe von Vorschlägen in den bereichen 
Personal, Planung, Ausschreibung, Angebotsprüfung und Vergabe 
sowie für die bauabwicklung, um diesen mehrkostenforderungen zu 
begegnen und damit die baukosten zu senken („claim management“), 
die im Tätigkeitsbericht 2005 veröffentlicht wurden. 

 Externe Beratungsleistungen

der rh stellte wiederholt fest, dass für die notwendigkeit der heranzie
hung externer berater keine nachvollziehbaren begründungen vorla
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gen. mehrfach empfahl er den vermehrten rückgriff auf interne res
sourcen und eine restriktivere Vorgangsweise bei der Vergabe von 
berateraufträgen. nur bei einem konkreten bedarf und fehlendem 
internen know–how sollte insbesondere für spezialfragen und spe
zialaufgaben auf externe beratungsleistungen zurückgegriffen wer
den. durch ein aktives wissensmanagement wäre das dabei erworbene 
wissen für alle einheiten der organisation zugänglich zu machen.

generell sind verstärkt und regelmäßig wirtschaftlichkeitsvergleiche 
zwischen eigen– und fremdleistung anzustellen. der rh entwickelte 
daher von den öffentlichen dienststellen zu beachtende grundsätze 
für die Vergabe von externen beratungsleistungen. demnach sol
len vorrangig die im eigenen bzw. im öffentlichen bereich insgesamt 
vorhandenen ressourcen (z.b. in der finanzprokuratur oder im Ver
fassungsdienst des bkA) genutzt werden. externe berater sollen nur 
nach einer nachvollziehbar dokumentierten kosten–nutzen–Überle
gung herangezogen werden, wenn entsprechendes spezialwissen im 
ressort nicht zur Verfügung steht bzw. wenn dadurch eine wesent
liche erhöhung der Qualität oder der erfolgswahrscheinlichkeit eines 
Projekts zu erwarten ist.

 sachbereIche

9.16 reform des gesundheitswesens

das österreichische gesundheitswesen hat das Ziel, allen Patienten 
den gleichen Zugang zu medizinischen Versorgungsleistungen nach 
fachlich definierten Qualitätsstandards zu bieten und ist internatio
nal anerkannt. 

Als große herausforderung erweisen sich neben den zwischen bund 
und ländern zersplitterten kompetenzen im gesundheitswesen jedoch 
vor allem die in den letzten Jahren stetig steigenden gesundheits
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ausgaben (1990 bis 2009 von 11,3 mrd. eur auf 30,3 mrd. eur). lag 
deren Anteil am biP 1990 noch bei rd. 8 %, waren es 2009 bereits 
rd. 11 %. die Ausgabensteigerungen schlagen sich vor allem auf den 
von der öffentlichen hand getragenen finanzierungsanteil (beiträge 
und steuern) nieder, der sich von rd. 73 % (1990) auf rd. 78 % (2009) 
erhöhte, während sich der Anteil privater haushalte (private kran
kenversicherungen, kostenbeteiligungen bzw. selbstbehalte) entspre
chend reduzierte. 

Verantwortlich dafür ist u.a. das in österreich bestehende Übergewicht 
im stationären Versorgungsbereich. so ließen sich mit einer Anpas
sung der Akutbettenanzahl an den europäischen durchschnitt mittel 
in höhe von rd. 2,9 mrd. eur freisetzen. diese könnten etwa in den 
ambulanten bereich umgeschichtet werden, der laut wissenschaftli
chen untersuchungen eine höhere effizienz verspricht. obwohl der 
dazu notwendige Ausbau der ambulanten strukturen in österreich 
anfänglich zusätzliche investitionen erfordern würde, könnte dadurch 
zumindest die kostendynamik (die stationären endkosten stiegen von 
2005 bis 2008 österreichweit um 18,3 %8) eingebremst werden.

um auf diese herausforderungen zu reagieren und das österreichische 
gesundheitswesen effizienter zu gestalten, schlägt der rh vor: 

–  die kompetenzen für das gesundheitswesen neu zu regeln und das 
heil–, Pflege– und kuranstaltenwesen dem Art. 11 b–Vg zuzuord
nen (Tätigkeitsbericht 1989, s. XiV); 

–  die in der Art. 15a b–Vg–Vereinbarung vorgesehene integrierte und 
daher alle Versorgungsbereiche (stationärer, ambulanter, rehabili
tations– und Pflegebereich) umfassende leistungsangebotsplanung 
vollständig umzusetzen (bund 2011/3, s. 247 TZ 5; bund 2010/5, 
s. 29f. TZ 13, 14);

8 in den einzelnen bundesländern fiel die steigerung unterschiedlich aus. in Vorar
lberg stiegen die stationären endkosten um 15,6 %, in oberösterreich um 20,4 % 
und in niederösterreich sogar um 28,9 % (vgl. bund 2011/3, s. 248).
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–  die in der Art. 15a b–Vg–Vereinbarung vorgesehene dokumentation 
ambulanter leistungen im intra– und extramuralen bereich anhand 
eines bundesweit einheitlichen katalogs vollständig umzusetzen 
(bund 2011/3, s. 244ff. TZ 4; bund 2010/5, s. 33f. TZ 16); 

–  die in der Art. 15a b–Vg–Vereinbarung vorgesehene leistungsori
entierte und bundesweit einheitliche finanzierung ambulanter leis
tungen im intra– und extramuralen bereich vollständig umzusetzen 
(bund 2011/3, s. 238ff. TZ 3; bund 2010/5, s. 27f. TZ 11); 

–  die krankenanstaltenfinanzierung österreichweit einheitlich, bedarfs
orientiert und transparent zu gestalten (bund 2010/5, s. 16ff. und 
25f. TZ 2 und 9);

–  die betriebsgrößen einzelner krankenhausstandorte zu optimieren 
(am beispiel kärntens wurde aus diesen maßnahmen ein jährliches 
effizienzsteigerungspotenzial von insgesamt 125 mill. eur ermit
telt) sowie die standortdichte durch realisierung überregionaler Ver
sorgungsmodelle zu reduzieren (am beispiel der krankenanstalten 
hainburg und kittsee zeigte der rh dadurch mögliche jährliche ein
sparungen von 7,5 mill. eur auf; siehe niederösterreich 2002/8 und 
burgenland 2002/3);

–  vollstationäre kapazitäten insbesondere durch nutzung von koo
perationsmöglichkeiten (burgenland 2011/8, s. 239ff. TZ 23, 25 
und 29), interdisziplinäre bettenbelegung und Ausweitung tages
klinischer leistungen zu reduzieren (wien 2010/1, s. 80 TZ 13; 
bund 2011/5, s. 184 TZ 17; kärnten 2010/5, s. 109f. TZ 30 und 
s. 113 TZ 33) sowie krankenanstaltenrechtliche grundlagen für 
reduzierte bzw. flexiblere Versorgungsformen zu schaffen; 

–  fehlbelegungen teurer Akutbetten durch Pflege– (in den wiener 
krankenanstalten zeigte der rh allein für das Jahr 2008 ein ein
sparungspotenzial von rd. 21,53 mill. eur auf, siehe wien 2011/2, 
s. 118ff., 144f. TZ 2, 3, 5, 24) oder Palliativfälle zu vermeiden; u.a. 
durch den Aufbau von strukturen im bereich der Akutgeriatrie und 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh



161

Verwaltungsreform

remobilisation (wien 2008/1, TZ 4) sowie von mobilen Pflege– und 
Palliativdiensten (wien 2008/1, TZ 4);

–  die dienstplanerstellung durch Verbesserung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit und durch einen flexibleren Personaleinsatz kran
kenanstaltenintern zu optimieren (errechnetes Potenzial für das bur
genland rd. 2,18 mill. eur, siehe burgenland 2008/4, s. 34ff. TZ 30 
bis 33; für die AuVA rd. 1 mill. eur, siehe bund 2011/5, s. 198ff. 
TZ 28);

–  die regelungen für sondergebühren und Arzthonorare zu verein
heitlichen (festlegung einer einzigen öffentlich–rechtlichen sonder
gebühr);

–  bestehende sonderregelungen für krankenanstaltenbedienstete zu 
evaluieren (z.b. Abteilungszulagen, Vordienstanrechnung, Über
stundenabrechnung) und ärztliche nebenbeschäftigungen einzu
schränken;

–  die unterschiede betreffend Tarife/Preise für und frequenzen von 
erbrachten leistungen zwischen den krankenversicherungsträgern 
zu analysieren (bund 2010/6, TZ 7 und 13);

–  maßnahmen zur gesundheitsförderung besser zu koordinieren.

wie diese Vorschläge illustrieren, zeigte der rh in seinen berichten 
immer wieder grundlegende strukturelle defizite im österreichischen 
gesundheitswesen auf und formulierte lösungsansätze. seiner Ansicht 
nach wäre insbesondere bei der noch nicht vorhandenen leistungsab
stimmung zwischen dem intra– und extramuralen bereich anzusetzen, 
um entsprechende synergiepotenziale realisieren zu können.

Auch die österreichische bundesregierung hat diesen gedanken in 
ihrem regierungsprogramm für die XXiV. gesetzgebungsperiode auf
gegriffen. darin verfolgt sie das Ziel, durch neue, integrierte Versor
gungsangebote die wirksamkeit und wirtschaftlichkeit des österreichi
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schen gesundheitssystems zu erhöhen und den Zugang der Patienten zu 
leistungen zu verbessern.

9.17 altenbetreuung, Pflege und soziales

Veränderungen in der Alterspyramide werden zu einem deutlichen 
Anstieg der kosten für den Pflegebereich führen. Vor diesem hin
tergrund setzte der rh in den letzten Jahren einen entsprechenden 
Prüfungsschwerpunkt. er prüfte einerseits die gewährung der sach
leistungen im Zuge eines Querschnittsvergleichs bei sozialhilfever
bänden und andererseits die geldleistungen. 

insbesondere im bereich der sachleistungen wie z.b. der betreuung 
in Altenheimen ist in den nächsten Jahren mit einem starken Anstieg 
der kosten zu rechnen. der absolute Aufwand für Pflegegeld wird 
— im wesentlichen aufgrund der demografischen entwicklung — von 
rd. 2,2 mrd. eur (2010) auf rd. 3 mrd. eur (2030) steigen. bis 2009 
glichen die erhöhungen des Pflegegeldes weniger als die hälfte des 
Anstiegs der Verbraucherpreise aus. die absolute höhe des Aufwands für 
pflegebezogene sachleistungen wird sich bis 2030 gegenüber dem wert 
aus 2010 verdreifachen. damit wird der Anteil der Pflegesachleis tungen 
am gesamten öffentlich finanzierten Pflegeaufwand von rd. 46 % im 
Jahr 2010 auf 64 % im Jahr 2030 steigen9.

gleichzeitig stellte der rh in kärnten und Tirol bei der Tarifgestaltung, 
der bedarfs– und entwicklungsplanung und der Qualitätssicherung in 
den heimen großen strukturellen handlungsbedarf fest. die gesamtko
sten für die betreuung in Altenwohn– und Pflegeheimen wurden in bei
den ländern unvollständig erfasst, die grundlagen für die erhebung des 
künftigen bedarfs waren unzureichend, die kosten je heimplatz waren 
äußerst unterschiedlich, zum Teil fehlten verbindliche Vorgaben für 
das Pflegepersonal und die bauliche Ausgestaltung der heime. für die 
heimbewohner besonders nachteilig war die äußerst unterschiedliche 

9 Quelle: österreichisches institut für wirtschaftsforschung (wifo), mittel– und 
langfristige finanzierung der Pflegevorsorge (2008), s. 34f
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Tarifstruktur. in Tirol galten 391 verschiedene Tarife, in kärnten 70. bei 
gleichem betreuungsbedarf betrugen die Tarifunterschiede in kärnten 
bis zu 509 eur, in Tirol bis zu 945 eur. Aufgrund der Verflochtenheit 
der Zahlungsströme waren zur finanzierung der kosten eines heim
platzes i.h.v. von 3.200 eur 19 Zahlungsströme erforderlich.

der rh schlug daher die ergänzung der Vereinbarung gemäß Art. 15a 
b–Vg über gemeinsame maßnahmen des bundes und der länder für 
pflegebedürftige Personen (Pflegevereinbarung 1993) um folgende 
Punkte vor: einheitliche Vorgaben zur Abgrenzung und erfassung des 
bestehenden Angebots an Altenwohn– und Pflegeheimplätzen, einheit
liche grundlagen für die erstellung von bedarfs– und entwicklungs
plänen, eine definition der geforderten ergebnisqualität der Pflege und 
kennzahlen zu deren messung, eine einheitliche regelung der schnitt
stellen der heimtarife zum Pflegegeld, maßnahmen zur Vereinfachung 
und Vereinheitlichung der Zahlungsströme zur finanzierung der heim
plätze sowie ein berichtssystem über die gesamtkosten der Pflege und 
die Ausgaben der länder und gemeinden für die Pflege.

neben der lösung der genannten Probleme sind auch strategische 
festlegungen erforderlich: 

–  welcher Anteil am pflegebedingten mehraufwand konkret abgegol
ten werden soll, ist nicht näher definiert; der tatsächliche pflegebe
dingte mehraufwand wird im einzelfall auch gar nicht erhoben. der 
rückgriff auf einen kostenersatz der kinder wurde durch eine Ver
einbarung nach Art. 15a b–Vg zunächst ausgeschlossen, das land 
steiermark führte den kostenersatz dennoch wieder ein, in anderen 
ländern ist die frage in politischer diskussion. damit ist aber die 
fundamentale frage, ob pflegebedingter mehraufwand letztlich von 
der solidargemeinschaft oder vom einzelnen zu tragen ist, ungelöst. 

–  derzeit basiert die Versorgung der betreuungs– und Pflegebedürf
tigen in erheblichem Ausmaß auf der Arbeit von Angehörigen. es 
ist jedoch unklar, ob dies bei einer — aus sicht des Pensionssys
tems wünschenswerten — erhöhten erwerbsquote von frauen auf
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recht erhalten werden kann. sollte eine stärkere betreuung durch 
fachkräfte erforderlich sein, ist eine auf objektiven pflegerischen, 
sozialen und ökonomischen Aspekten beruhende entscheidung zwi
schen mobiler und stationärer betreuung notwendig. diese ist nach 
den feststellungen des rh derzeit noch nicht durchgehend sicherge
stellt. während eine unterbringung in heimen mangels eigener mit
tel letztlich aus der sozialhilfe finanziert wird, ist eine mobile betreu
ung ohne entsprechende eigene mittel nicht durchgehend gesichert. 

im Zuge eines schwerpunkts führte der rh sieben gebarungsüber
prüfungen zum Vollzug des Pflegegeldes durch. höhepunkt war eine 
Querschnittsüberprüfung bei 21 stellen, die bundes– und landes
pflegegeldgesetze vollziehen (sechs sozialversicherungsträger, neun 
bundesländer, landesschulrat oberösterreich, bundessozialamt sowie 
öffentliche unternehmen, die Pflegegeld auszahlen).

Ziel der Überprüfungen des Vollzugs des Pflegegeldes war die gewin
nung grundsätzlicher Aussagen über gewährung von Pflegegeld und 
die gewinnung von Vergleichskennzahlen, die beurteilung der fol
gen der Aufteilung auf eine Vielzahl von entscheidungsträger und der 
erreichung der Ziele des bundespflegegeldgesetzes. 

die Überprüfungen zeigten, dass zur erreichung des Ziels einer umfas
senden Pflegevorsorge und deren nachhaltiger finanzierbarkeit wei
tere maßnahmen bei der struktur der entscheidungsträger und bei 
der Pflegeinfrastruktur erforderlich sind. die Zersplitterung bei der 
gewährung des Pflegegeldes hinsichtlich der rechtsgrundlagen, der 
vollziehenden stellen, der ärztlichen gutachten und der administra
tiven umsetzung führte zu ineffizienzen in der Vollziehung, einer 
unterschiedlichen Verfahrensdauer, erschwernissen für die bezieher 
und einer unvollständigen datenlage, die keine ausreichende grund
lage für die steuerung dieses kostenintensiven bereichs lieferte. 

die bundesregierung griff im regierungsprogramm die empfehlungen 
des rh auf und bekannte sich zu einer umfassenden Absicherung, 
qualitätsvollen erweiterung und nachhaltigen finanzierung der Pflege 
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und betreuung. Pflege und betreuung müssten im gesamten bun
desgebiet nach einheitlichen mindeststandards verfügbar und leicht 
erreichbar sein. 

im rahmen einer strukturreform wird die Zuständigkeit für den Voll
zug des Pflegegeldes — nicht zuletzt aufgrund der kritik des rh — ab 
1. Jänner 2012 in die ausschließliche Zuständigkeit des bundes über
tragen. damit verringert sich die Anzahl der entscheidungsträger auf 
nur noch sieben und es wird die vom rh geforderte Vereinheitlichung 
von Verfahren, begutachtungen, formularen, gutachtertätigkeiten 
etc. weitgehend erreicht. 

Außerdem haben die entscheidungsträger die Pflegegeldverfahren 
nach der kritik des rh wesentlich beschleunigt: so sank die Verfah
rensdauer in wien bei neuanträgen auf durchschnittlich 77,6 Tage, 
bei erhöhungsanträgen sogar auf 64 Tage, bei der Pensionsversiche
rungsanstalt auf 57 Tage, bei der sVA der gewerblichen wirtschaft auf 
51 Tage und bei der sVA der bauern auf 56 Tage. 

in einigen bereichen besteht jedoch weiterhin handlungsbedarf: die 
gutachterbörse ist noch nicht eingerichtet und das Pflegegeld wird 
noch nicht in allen fällen im nachhinein ausbezahlt. Zwar gel
ten nunmehr für alle entscheidungsträger dieselben rechtsgrundla
gen (bundespflegegeldgesetz (bPgg) und die einstufungsverordnung 
sowie die richtlinien des hauptverbandes der österreichischen sozial
versicherungsträger für die einheitliche Anwendung des bPgg); doch 
gelten die richtlinien des hauptverbandes nicht in rechtsschutzver
fahren vor den gerichten.

9.18 reformen in der sozialversicherung 

die finanzielle lage der gebietskrankenkassen hatte sich von 1999 
bis 2008 stetig verschlechtert; 2008 betrug deren negatives reinver
mögen rd. 708 mill. eur. die größte gebietskrankenkasse (die wiener 
gebietskrankenkasse) konnte die nachhaltige Versorgung der bevöl
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kerung aus eigenen mitteln nicht mehr sichern. hingegen gelang es 
der oberösterreichischen gebietskrankenkasse seit der Prüfung 1994 
— nicht zuletzt durch die umsetzung der empfehlungen des rh —, das 
beste gebarungsergebnis aller gebietskrankenkassen zu erreichen. 

in einem Vergleich der oberösterreichischen gebietskrankenkasse mit 
der wiener gebietskrankenkasse hatte der rh daher auf die notwen
digkeit von umfassenden sanierungskonzepten hingewiesen, um die 
finanzielle leistungsfähigkeit der gebietskrankenkassen nachhaltig 
zu sichern. rh–empfehlungen in diesem bereich betrafen vor allem 
die senkung des Verwaltungsaufwands, die Vergütung von leistun
gen der ärztlichen hilfe auf grundlage einer kostenkalkulation sowie 
den regelmäßigen Vergleich der Vergütungssysteme und ihrer Auswir
kungen. weiters empfahl der rh die erstellung von standardisierten 
diagnosen und einheitlichen behandlungsrichtlinien, um eine eindeu
tige ursachenanalyse der höheren kosten zu ermöglichen.

die bundesregierung beschloss daraufhin 2009 ein sanierungspaket, 
wonach einerseits erhebliche bundesmittel (allein in den Jahren 2009 
und 2010 rd. 530 mill. eur) an die krankenversicherungsträger fließen 
sollten: einmalbetrag zur kurzfristigen liquiditätssicherung, schulden
erlass, sonderdotierung des kassenstrukturfonds, Aufteilung der mit
tel aus dem katastrophenfonds, Aufteilung der mittel gemäß gesund
heits– und sozialbereichs–beihilfeng. 

Andererseits verpflichteten sich die krankenversicherungsträger gegen
über der gebarungsvorschaurechnung vom mai 2009 zu kostendämp
fungen von insgesamt 1,725 mrd. eur (davon 2010: 197 mill. eur) 
bis 2013 als eigenbeiträge zur sanierung. diese wurden in form von 
Ausgabenobergrenzen zwischen dem hauptverband und den einzelnen 
kassen als finanzziele vereinbart. diese bis 2013 vorgesehenen Ziele 
waren im hinblick auf die wesentlich günstigere gebarungsentwick
lung insbesondere im bereich der heilmittel wenig ambitioniert. 

insgesamt trugen die eingesetzten öffentlichen mittel jedoch dazu bei, die 
finanzielle situation der gebietskrankenkassen zu verbessern: ende 2010 
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betrug deren negatives reinvermögen nur noch 229 mill. eur. da das 
betriebsergebnis der gebietskrankenkassen jedoch weiterhin nega
tiv ist, kann noch nicht von einer nachhaltigen sanierung gesprochen 
werden. Angesichts der guten entwicklung in verschiedenen Ausga
benbereichen (insbesondere bei den heilmitteln) wäre nach Ansicht des 
rh eine ambitioniertere ausgabenseitige sanierung anzustreben. hand
lungsbedarf besteht bei den tariflichen unterschieden, beim einsatz von 
gesamtausgabenbegrenzungen, bei der Vertragspartnerökonomie und 
bei der heilmittelökonomie. handlungsbedarf besteht auch im bereich 
der Abgrenzung zu den leistungen des krankenanstaltenbereichs (Aus
gleich der kosten für die präoperative diagnostik und für die belastung 
durch die führung des hanusch–krankenhauses). 

die stärkere ausgabenseitige sanierung ist auch deshalb notwen
dig, weil die steigende Zahl älterer Versicherter, der medizinisch–
technische fortschritt und neue gesundheitliche Probleme wie psy
chische erkrankungen zusätzliche herausforderungen an die soziale 
krankenversicherung stellen werden. weiters war die vom rh emp
fohlene erstellung von standardisierten diagnosen und einheitlichen 
behandlungsrichtlinien noch nicht erfolgt. ebenso offen ist die neu
regelung des Ausgleichs zwischen strukturstarken und strukturschwa
chen krankenversicherungsträgern.

9.19 reform des schulwesens

das österreichische schulsystem ist durch vergleichsweise hohe Aus
gaben (input) bei gleichzeitig nur durchschnittlichen erfolgen (out
put) gekennzeichnet: 
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Trotz deutlich sinkender schülerzahlen sind die bildungsausgaben pro 
kopf in den letzten Jahren gestiegen. im internationalen Vergleich 
liegt österreich bei den kumulierten Ausgaben für bildungseinrich
tungen pro schüler im Primar– und sekundarbereich (2008) an fünfter 
stelle (von 34 ländern) und damit weit über dem oecd–durchschnitt. 
die Qualität des österreichischen bildungssystems ist dagegen inter
national unterdurchschnittlich – das zeigt der internationale Vergleich 
anhand von studien wie PisA, Timms, Pirls. dies trotz eines posi
tiven lernumfelds mit durchschnittlichen klassengrößen im oecd–
durchschnitt und einem im internationalen Vergleich niedrigen leh
rer–schüler–Verhältnis (d.h., auf einen lehrer kommen relativ wenige 
schüler). 

der reformbedarf lässt sich mit zahlreichen beispielen aus Prüfungs
feststellungen belegen und ist im wesentlichen auf folgende ursa
chenblöcke zurückzuführen. die gründe liegen 

abbildung 12: staatliche bildungsausgaben
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– in der verfassungsrechtlich komplexen kompetenzlage, 

–  in der dadurch bedingten Zuständigkeitsverteilung auf bundes– und 
landesbehörden und 

–  den doppelgleisigkeiten in der Verwaltung, insbesondere im bereich 
der landeslehrer, 

–  in den — dies ebenfalls Ausfluss der kompetenzzersplitterung — 
dienst– und besoldungsrechtlichen unterschieden zwischen bundes– 
und landeslehrern und ihrer unterschiedlichen Ausbildung, 

–  in den mängeln bei leitungs– und steuerungsverantwortung sowie 
beim controlling, 

–  im bereich der zersplitterten kompetenzen der schulaufsicht (insbe
sondere bei den land– und forstwirtschaftlichen schulen)

–  und den divergierenden interessen im bereich der schulerhaltung (diese 
sind wiederum auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten zurück
zuführen). 

diese komplexität führt zu unterschiedlichen sichtweisen bzw. inte
ressenslagen, ineffizienzen, doppelgleisigkeiten und Zielkonflikten. 
dies veranschaulichen folgende beispiele:

beispiel 1:

die gesetzgebung und Vollziehung im schulwesen ist gemäß Art. 14 
b–Vg bundessache. für den bereich der öffentlichen Pflichtschulen 
ist die Vollziehung in den Angelegenheiten des dienstrechts der leh
rer an öffentlichen Pflichtschulen allerdings an die länder übertragen. 
in einem Teilbereich des landeslehrer–dienstrechts wiederum, näm
lich hinsichtlich der behördenzuständigkeit zur Ausübung der dienst
hoheit, liegt neben der Vollziehung auch die gesetzgebung bei den 
ländern – mit folglich neun unterschiedlichen landeslehrer–dienst
hoheitsgesetzen. schon 2007 empfahl der rh die Übertragung der 
diensthoheit über die landeslehrer an die schulbehörden des bundes.
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beispiel 2: 

Am beschriebenen landeslehrer–dienstrecht zeigt sich eine vom rh 
mehrmals aufgezeigte, grundlegende strukturschwäche der schul
verwaltung: das Auseinanderfallen von Ausgaben–, Aufgaben– und 
finanzierungsverantwortung. die länder stellen die landeslehrer an 
den öffentlichen Pflichtschulen ein und üben die diensthoheit aus. 
sie treffen damit auch entscheidungen über die Anstellung der lehrer 
und die form der dienstverhältnisse (Pragmatisierungen, Vertragsbe
dienstete oder sondervertrag). gleichzeitig bleibt aber die finanzielle 
Verantwortung beim bund. doppelgleisigkeiten, motivationsverluste 
und vielfacher mehraufwand in zeitlicher, personeller und finanzi
eller hinsicht sind die folge. Zuletzt anhand des land– und forst
wirtschaftlichen schulwesens (reihe bund 2011/9) formulierte der rh 
daher nachdrücklich die empfehlung, im schulbereich die Ausgaben–, 
Aufgaben– und finanzierungsverantwortung zusammenzuführen. 

beispiel 3:

die entscheidung zur errichtung und Auflassung einer allgemeinbil
denden Pflichtschule (Volksschule, hauptschule, sonderschule und 
Polytechnische schule) bedarf nach einer entscheidung durch die 
gemeinde als schulerhalter und nach Anhörung des landesschulrates 
auch noch der bewilligung der landesregierung. das heißt: für die 
Auflassung einer schule ist die befassung sämtlicher gebietskörper
schaftsebenen erforderlich. 

beispiel 4: 

im bereich der schulaufsicht fehlen strategische Vorgaben durch das 
bmukk, die Qualität des unterrichts kann nicht beurteilt werden. ein
heitliche steuerung auf basis strategischer bildungsziele (output– und 
outcomeorientierung), Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle der 
leistungserbringung der schulen durch ein permanentes übergeord
netes monitoring wären notwendig. 

wie diese beispiele belegen, ist eine umfassende reform der öster
reichischen schulverwaltung erforderlich. der rh verweist in diesem 
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Zusammenhang auf seine Ausführungen zur Arbeit der Arbeitsgruppe 
„Verwaltung neu“ (kapitel 5.4).

der rh hält weiters am Ziel der umfassenden, zentralen steuerung (stab
stelle im bmukk) aller bundesschulen fest (zuletzt reihe bund 2011/1). 
dazu muss ein bundesweit einheitliches, für alle ebenen verbindliches 
controllingsystem eingeführt werden. die ressourcen sind nach leis
tungen zu erfassen, die wirkungen der Ausgaben anhand aussagekräf
tiger kenndaten zu messen. dies ermöglicht den bundesweiten und 
systemübergreifenden Vergleich von bildungsressourcen und bildungs
ausgaben, wodurch ein systematisches benchmarking und benchlear
ning zwischen den schulen wie auch anderen bildungsinstitutionen 
möglich wäre. Als grundlage für das umfassende controlling wäre eine 
iT–lösung zu erarbeiten und bundesweit verbindlich zu implementie
ren, die alle Vorgänge der schulorganisation erfasst: schüler–, lehrer–, 
unterrichtsverwaltung, entlohnung, fortbildung etc. Auch die Per
sonalplanung sollte Teil dieses controllingsystems sein. dies ermög
licht ohne großen Aufwand eine regelmäßige koordinierung zwischen 
bmukk und landesschulräten und dadurch eine rechtzeitige — bundes
weite — reaktion auf Personalbedarfsänderungen. 

Außerdem empfiehlt der rh, die landeslehrer–controllingverordnung 
an das finanzausgleichsgesetz anzupassen. diese wäre umgehend neu 
zu erlassen, insbesondere mit klaren regeln zur — den tatsächlichen 
kosten entsprechenden — refundierung der lehrerkosten. für die leh
rer im land– und forstwirtschaftlichen schulwesen fehlt im bmlfuw 
weitgehend ein effektives controlling.

neben dem organisatorischen reformansatz ist aber auch handlungs
bedarf zur sicherung der Qualität der bildung gegeben. reforminitia
tiven der letzten Zeit im schulwesen gingen auf das bestreben zurück, 
die Qualität der bildung zu heben (bildungsstandards, kompetenzori
entierte standardisierte reifeprüfung). der rh befürwortet die einfüh
rung von bildungsstandards ausdrücklich. bildungsstandards müssen 
mit quantitativen Zielen ergänzt werden, nur das stellt sicher, dass 
ihre erreichung auch überprüft werden kann: erst, wenn sie quantifi
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zierbare kennzahlen und indikatoren aufweisen, und wenn sie regel
mäßig evaluiert werden, bringen bildungsstandards eine Qualitätsver
besserung.

ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem — mit der Qualitäts
initiative berufsbildung (Qibb) — ist in den berufsbildenden mittleren 
und höheren schulen implementiert. der rh regt an, die erkenntnisse 
daraus auch im bereich der allgemein bildenden höheren schulen 
— die im sekundarbereich rd. 24 % der schüler ausbilden — zu nutzen 
und dort ein ähnliches system einzuführen. dabei wäre sicherzustel
len, dass — nach implementierung — das Qualitätsmanagementsystem 
auch verbindlich angewendet wird. 

rechtzeitige berufsorientierung ist ein Qualitätsmerkmal eines Ausbil
dungssystems. eine Überprüfung des rh im berufsschulwesen (reihe 
bund 2009/6) zeigte den handlungsbedarf: es kommt zu mehrma
ligen wechseln des Ausbildungswegs, geschlechtsspezifische muster 
definieren weiterhin die berufswahl. das vom rh festgestellte ein
sparungspotenzial bei einer rechtzeitigen berufsorientierung und 
damit einer deutlichen senkung der drop–out–raten beläuft sich auf 
67 mill. eur jährlich. der rh empfiehlt daher, die berufsorientierung 
vor Abschluss der allgemeinbildenden Pflichtschule zu intensivieren, 
um den schülern eine fundierte Ausbildungsentscheidung zu ermög
lichen.

in fragen der bildungsqualität geht es insbesondere auch um den Ver
besserungsbedarf im bereich der schulaufsicht. der rh hat wieder
holt festgestellt, dass in der schulaufsicht hinsichtlich Qualität und 
effizienz noch erhebliches Potenzial zu heben ist (zuletzt reihe 
bund 2009/3): die schulaufsicht sollte zu einer bundesweit einheitlich 
geführten kontrollinstanz weiterentwickelt werden. um das gesamte 
schulische spektrum abzudecken, sollten die Arbeitsschwerpunkte 
der schulinspektionen jährlich wechseln. sowohl Vorbereitung und 
durchführung als auch dokumentation (berichte) der schulinspektion 
sollten nach einem einheitlich vorgegebenen standard erfolgen, um 
bundesweit aussagekräftige Vergleiche zu erhalten. mit den erkennt
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nissen aus den inspektionen sollten die schulaufsichtsorgane in die 
bildungsplanung eingebunden werden.

österreichweit bestehen große unterschiede in der schulstandortstruk
tur. bereits im Jahr 2002 schätzte der rh das allein mit einer struk
turreform aller Volks–, haupt–, sonderschulen sowie der Polytech
nischen schulen verbundene einsparungspotenzial auf 20 mill. eur 
jährlich. Zur realisierung dieses Potenzials empfiehlt der rh daher, 
bei der schulorganisation verstärkt wirtschaftliche Überlegungen zu 
berücksichtigen, schulsprengel auf größe und Zweckmäßigkeit zu 
überprüfen und insbesondere auch die erwarteten schülerzahlen und 
deren entwicklung in die schulstandortstrategie einzubeziehen. 

im berufsschulbereich gab es 70 lehrberufe (von 256) mit österreich weit 
weniger als 20 lehrlingen – wovon rd. 40 % an mehr als einem stand
ort unterrichtet wurden. der rh empfiehlt, derartig wenig ge wählte 
berufe an jeweils einem standort zu unterrichten.

9.20  universitäten, wissenschaft und forschung 

wissenschaft, forschung und entwicklung sind für die erfolgreiche 
entwicklung des wirtschafts– und Arbeitsstandorts österreich wesent
lich. 

die Ausgaben für forschung und entwicklung (f&e) werden 2011 um 
5,0 % auf 8,29 mrd. eur ansteigen und somit 2,79 % des brutto
inlandsprodukts erreichen (forschungsquote). Von den gesam
ten forschungsausgaben 2011 wird der öffentliche sektor 38,7 % 
(rd. 3,21 mrd. eur) beitragen. dies entspricht einer steigerung von 
4,5 % gegenüber 2010. im regierungsprogramm für die XXiV. gesetz
gebungsperiode setzte sich die bundesregierung zum Ziel, die for
schungsquote bis 2010 auf 3 % des biP anzuheben und bis 2020 4 % 
zu erreichen.
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eine traditionelle schwäche des österreichischen forschungs–, Tech
nologie– und innovationssystems (fTi–system) besteht weiterhin 
in der Transformation von input in output. so zeigen empirische 
befunde, dass österreich zwar überdurchschnittlich viele ressour
cen für seine fTi–Politik aufwendet, damit jedoch im internationalen 
Vergleich nur unterdurchschnittliche ergebnisse (z.b. einführung von 
marktneuheiten, beschäftigung im hightech–bereich der sachgüter
produktion etc.) erzielen kann.10

die kompetenzzersplitterung im forschungsförderungsbereich besteht 
weiterhin. die vom rh zwecks reduzierung von schnittstellenpro
blemen empfohlene bündelung der auf das bmwf, das bmwfJ, das 
bmViT sowie das bmf aufgeteilten forschungskompetenzen erfolgte 
bislang nicht. lediglich eine aus Vertretern der ministerien gebildete 
Task force soll die Abstimmung, koordinierung und gemeinsame Aus
richtung der forschungspolitik der ressorts unterstützen. handlungs
bedarf besteht auch bei der identifikation und einstellung wirkungs
schwacher forschungsförderungsprogramme („Programmdschungel“ 
bzw. „Programmüberfrachtung“).

schließlich sollten doppelgleisigkeiten in den förderungsstrukturen 
und förderungsangeboten auf bundes– und landesebene durch ver
tiefte strategische Zusammenarbeit identifiziert und beseitigt werden. 
ein vom rh empfohlenes unabdingbares instrument dieser Zusam
menarbeit und Abstimmung ist eine umfassende forschungsförde
rungsdatenbank.

Außerdem sollten im forschungsbereich ein förderungskonzept auf 
grundlage einer fundierten bedarfs– und bestandserhebung, mit för
derungsschwerpunkten, quantifizierbaren Zielen und beabsichtigten 
förderungswirkungen (u.a. auch volkswirtschaftliche effekte) erstellt, 
geeignete indikatoren zur förderungsevaluierung festgelegt und 
unabhängige Programmevaluierungen durchgeführt werden.

10 siehe z.b. strategie 2020 des rats für forschung und Technologieentwicklung
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ein einheitlicher hochschulplan für die österreichische hochschul
landschaft ist im regierungsprogramm vorgesehen und war für die 
Jahresmitte 2011 geplant. der rh stellte ebenso wie ein vom bmwf 
eingesetztes gremium von drei ausländischen experten fest, dass wei
terhin keine strategischen Vorgaben für den gesamten hochschul
bereich existieren und der einheitliche hochschulplan nach wie vor 
nicht vorliegt. der rh empfahl daher nachdrücklich — auch zur out
putmaximierung der in den f&e–bereich investierten ressourcen —, 
die erarbeitung des hochschulplans unter einbindung aller betrof
fenen bereiche voranzutreiben.

Außerdem stellte der rh fest, dass eine Übersicht über die kosten der 
leistungserbringung der universitäten (beispielsweise kosten eines 
studienplatzes) fehlt und sich auf basis der bisher verfügbaren infor
mationen keine Antwort auf die frage ergibt, ob eine universität ihre 
leistungen auch zu geringeren kosten erbringen könnte oder wie hoch 
diese kosten in relation zu einer vergleichbaren universität sind.

der Anteil des Personalaufwands am gesamtaufwand der universi
täten stieg seit Übertragung der Personalhoheit stetig an, die betreu
ungsrelationen verbesserten sich jedoch nicht. durch den neuen kol
lektivvertrag sind weitere mehrkosten zu erwarten. 

Zur steigerung der effizienz sollten die leistungsvereinbarungen mit 
den universitäten ambitioniertere, numerische Zielsetzungen, insbe
sondere auch die verstärkte festlegung von quantifizierbaren Zielen 
(z.b. höherer Zielwert bei den doktoratsprogrammen, drittmittelziele) 
enthalten. die Anzahl der studierenden, die betreuungsrelationen und 
die kosten der leistungserbringung durch die universitäten sollten 
wesentliche Planungsgrößen beim Abschluss künftiger leistungsver
einbarungen darstellen.

Zur Überwachung der wirtschaftlichkeit der leistungserbringung sind 
entsprechende betriebswirtschaftliche instrumente (kosten– und leis
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tungsrechnung, kostenmonitoring) vorzusehen. die drittmittelanträge 
sollten verstärkt wirtschaftlich geprüft und vollständig erfasst werden. 

nachholbedarf sieht der rh weiterhin bei der förderung von frauen 
an universitäten: sowohl in leitungs– und kollegialorganen als auch 
in leitungsfunktionen von wissenschaftlichen organisationseinheiten 
und bei gutachtern in berufungsverfahren sind frauen immer noch 
unterrepräsentiert.

9.21 effizientere gestaltung des förderungswesens

im internationalen Vergleich weist österreich bei den öffentlichen för
derungen ein deutlich über dem durchschnitt liegendes förderungs
volumen auf. der letzte von der bundesregierung vorgelegte förde
rungsbericht 2009 wies für das Jahr 2009 eine summe von insgesamt 
10,303 mrd. eur an direkten oder indirekten förderungen aus. dazu 
kommen die förderungen der anderen gebietskörperschaften sowie 
die förderungen der eu in beträchtlicher höhe. 

durch die unübersichtlichkeit und Zersplitterung weist die österrei
chische förderungslandschaft grundlegende institutionelle defizite auf. 
der rh regt daher eine evaluierung des gesamten österreichischen för
derungssystems mit dem Ziel einer strategischen neuausrichtung an. 
erforderlich ist eine neuordnung der förderungskompetenzen zwischen 
den gebietskörperschaften mit einer klaren Aufgabenabgrenzung und 
einer weitgehenden Vermeidung von überschneidenden förderungsbe
reichen sowie eine verbesserte Abstimmung bei ressort– oder gebiets
körperschaftenübergreifenden förderungsmaßnahmen (der rh hat dies 
z.b. für die sportförderung, frauenförderung, kulturförderung, for
schungsförderung oder das förderungswesen in salzburg festgestellt).

die instrumente zur Abstimmung der förderungen waren sowohl gene
rell als auch in einzelfällen noch nicht ausreichend entwickelt. förde
rung sollten nur für jene Projekte gewährt werden, die vom definierten 
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Aufgabenbereich der förderungsstelle umfasst sind (festgestellt für den 
klima– und energiefonds und den bundespressedienst).

eine effiziente Abstimmung des förderungswesens setzt die errich
tung einer gesamtösterreichischen förderungsdatenbank voraus. die 
sich derzeit im Aufbau befindliche Transparenzdatenbank wird den 
gestellten Anforderungen an eine förderungsdatenbank aus der sicht 
des rh nicht gerecht. Zum einen werden dort keine Projektdaten 
erfasst und die erfassung öffentlicher fördermittel soll erst nach deren 
Auszahlung erfolgen, zum anderen sollen die förderungsstellen kei
nen direkten Zugriff auf die daten des förderungswerbers erhalten. 
dadurch sind mehrfachförderungen derselben Projekte unter densel
ben förderungsgesichtspunkten weiterhin nicht auszuschließen und 
eine ausreichende Abstimmung und steuerung der förderungsmaß
nahmen nicht möglich. leistungen an gebietskörperschaften (z.b. in 
den bereichen sportförderung oder siedlungswasserwirtschaft) wer
den nicht in die Transparenzdatenbank aufgenommen.

bei aktuellen Prüfungen des förderungswesens wurden als hauptpro
bleme fehlende strategien und konzepte, mangelnde nachvollzieh
barkeit von förderungsentscheidungen, kontrollmängel und nicht 
ausreichende evaluierungen festgestellt.

bei den eu–förderungen erachtete der rh generell eine verbesserte 
kontrolle für erforderlich, die durch die sicherstellung einer ausrei
chenden Personalausstattung der Prüfbehörden bei eu–förderungs
programmen sowie durch die einräumung einer Prüfungszuständig
keit des rh erreicht werden könnte.

der rh gab zu den förderungen eine reihe von grundsätzlichen emp
fehlungen ab, die teilweise bereits in die Allgemeinen rahmenrichtli
nien für die gewährung von förderungen aus bundesmitteln (bgbl. ii 
nr. 51/2004) aufgenommen wurden. eine Zusammenstellung seiner 
generellen empfehlungen zur gestaltung und Abwicklung öffent
licher förderungen ist im Tätigkeitsbericht für das Jahr 2004 (reihe 
bund 2005/13, s. 35ff) enthalten.
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Aus sicht der Verwaltungsreform sind folgende maßnahmen unab
dingbar: 

–  der förderungsbedarf und die entsprechenden budgetansätze sind 
anhand quantifizierter förderungsziele laufend zu evaluieren (weder 
lineare fortschreibungen noch lineare kürzungen); 

–  förderungseinrichtungen sollten reduziert und konzentriert werden 
(z.b. im bereich der forschungsförderung); 

–  förderungen sollten nachvollziehbare förderungskonzepte zugrunde 
liegen (z.b. forschungskonzept für die förderung der ludwig bolz
mann institute);

–  überschneidende förderungsbereiche zwischen den bundesmini
sterien, sonstigen förderungsinstitutionen, aber auch zwischen den 
gebietskörperschaften sind möglichst zu vermeiden (der rh stellte 
z.b. parallele förderungsaktionen für solaranlagen in kärnten fest); 

–  um die gegenseitige information der förderungsstellen zu verbessern, 
die wirksamkeit des förderungssystems zu erhöhen und um mehr
fachförderungen zu verhindern (der rh sah entsprechende risiken 
z.b. bei der forschungsförderung), sollten entsprechende iT–systeme 
(insbesondere eine förderungsdatenbank) unter einbeziehung aller 
gebietskörperschaften eingerichtet werden; 

–  bei mehreren finanzierungspartnern ist eine akkordierte Vorgangs
weise (z.b. einheitliche gesamtkosten, gemeinsame Abrechnung) 
vorzusehen und 

–  bagatellförderungen erscheinen aus verwaltungsökonomischen 
grün den unzweckmäßig. 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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9.22 Innere und äußere sicherheit

 Inneres

der rh setzte sich wiederholt mit maßnahmen zur erhöhung der 
Außendienstpräsenz der Polizei auseinander. im regierungsprogramm 
ist dazu festgehalten, dass das Personalmanagement der Polizei durch 
eine mittelfristige Planung auf Veränderungen und neue Anforderun
gen reagieren muss und sicherzustellen ist, dass der exekutive Außen
dienst gestärkt wird. 

der rh empfahl daher die festlegung und laufende Überprüfung von 
Zielvorgaben zur Außendienstpräsenz. diese könnte in wien durch die 
reduzierung der verwaltungsaufwendigen dienststellenstruktur mit 
96 Polizeiinspektionen und die einrichtung von Zentralinspektionen 
in jedem wiener gemeindebezirk verbessert werden. Polizeiinspek
tions–cluster mit einer größe von rd. 100 Planstellen sollten geschaf
fen werden, dies auch um den personellen Aufwand für leitungs– und 
führungsaufgaben zu reduzieren und die dadurch frei werdenden res
sourcen unmittelbar im exekutiven Außendienst einsetzen zu können. 
weitere zielführende maßnahmen sind die rückführung von ausbil
dungsfremd verwendeten exekutivbeamten sowie von sicherheitswa
chebeamten des innendienstes in den exekutiven Außendienst durch 
verstärkten einsatz von Verwaltungsbediensteten sowie die weitere 
entlastung von nichtexekutiven Aufgaben (z.b. schülerlotsendienste).

weitere möglichkeiten zur Anhebung der Außendienstpräsenz liegen 
in der optimierung des Personaleinsatzes durch eine neue notrufor
ganisation sowie in der Überprüfung der beiden vorhandenen dienst
zeitsysteme bezüglich flexibler und bedarfsgerechter dienstplanung.

Als basis für eine verbesserte ressourcensteuerung sollte das bmi ein 
konzept zur systematischen ermittlung aussagekräftiger leistungs
kennzahlen über einsätze und einsatzzeiten entwickeln. der rh emp



180

fahl dazu eine standardisierte und vollständige Zeiterfassung bei ein
sätzen.

die effektivität und effizienz der Verbrechensbekämpfung könnte 
im bereich der geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung 
durch die standardisierung der erhebungsmethoden, der erhebungs
prozesse und der dokumentation erhöht werden. für ein wirksames 
Vorgehen gegen die einbruchskriminalität empfahl der rh die erhö
hung der streifentätigkeit und die konzentration der bearbeitung von 
einbruchsdiebstählen bei spezialisierten exekutivbediensteten des lan
deskriminalamtes. durch die Verbesserung der Zusammenarbeit zwi
schen staatsanwaltschaften, gerichten und ermittelnden behörden 
sowie durch eine iT–Vernetzung könnten ermittlungsverfahren effizi
enter geführt werden. 

im Asyl– und flüchtlingswesen sollten die bemühungen zur vollen 
Ausschöpfung der leistungspotenziale des Asylgerichtshofs fortge
setzt und ein institutionalisierter konfliktregelungsmechanismus in die 
bund–länder–grundversorgungsvereinbarung aufgenommen werden.

 Landesverteidigung

im bereich der landesverteidigung bildet die erforderliche Vervollstän
digung und harmonisierung der militärischen Planungsgrundlagen 
sowie die ressortübergreifende Abstimmung der sicherheitspolitischen 
konzeptentwürfe die grundlage für weitere reformmaßnahmen. darauf 
aufbauend wären die zur schaffung einer straffen organisationsstruk
tur mit klaren kompetenz– und entscheidungsstrukturen notwendigen 
organisatorischen und personellen Änderungen in organisations– und 
Personalkonzepten zusammenzufassen.

bei rüstungsprojekten forderte der rh die festlegung eindeutiger Pri
oritätenreihungen sowie zeitlicher und mengenmäßiger Zielvorgaben. 
diese sind auch für geplante ersatzbeschaffungen und die damit beab
sichtigten einsparungen erforderlich. großrüstungsvorhaben weisen 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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besonders komplexe Abläufe und höhere risiken auf und erfordern 
daher die festlegung von Abwicklungsregelungen, die dem rechnung 
tragen (z.b. Abwicklung in form einer Projektorganisation).

erhebliche einsparungspotenziale stellte der rh beim militärischen 
sanitätswesen fest. die kapazitäten und die organisation insbeson
dere für die klinische Versorgung der Anspruchsberechtigten (Prä
senzdiener) in militärischen krankenanstalten entsprach nicht dem 
tatsächlichen Patientenanfall (Auslastung 5 %). es wären daher alter
native modelle in betracht zu ziehen. diese betreffen auch die vom 
rh empfohlene einstellung des betriebs der heereseigenen gesund
heits– und krankenpflegeschule. der diesbezügliche Ausbildungs
bedarf sollte durch kooperationen mit zivilen schulen sichergestellt 
werden. die notarztwägen des bundesheers sollten in zivile notarzt
systeme eingebunden werden.

einsparungspotenziale ortete der rh weiters beim Assistenzeinsatz 
und bei den militärischen Auslandsvertretungen, deren struktur auf 
basis einer kosten–nutzen–Analyse evaluiert werden sollte. der rh 
empfahl dazu die organisatorische Trennung der strategischen und 
administrativen Aufgaben. der Personalstand der militärvertretung in 
brüssel sollte deutlich reduziert werden.

9.23 reformen in der Justizverwaltung

der rh empfahl bereits 1997 in den ländern oberösterreich und salz
burg eine Zusammenlegung von bezirksgerichten, die zwischenzeit
lich teilweise erfolgte. Vor dem hintergrund der angespannten Perso
nalsituation bei den gerichten, staatsanwaltschaften, aber auch bei den 
Justizanstalten sind weitere strukturelle maßnahmen erforderlich. die 
gesamte gerichtsorganisation und gerichtsstruktur wäre auf effizienz
steigerungspotenziale hin zu überprüfen, wobei sowohl die Zusammen
legung weiterer bezirksgerichte als auch mögliche Änderungen bei den 
gerichten höherer ordnung in die Überlegungen einzubeziehen wären. 
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Zur reduktion der Verfahrensdauer und zur Vermeidung einer hohen 
Anzahl an offenen gerichtsverfahren sollten eine straffere Verfahrens
führung und eine raschere urteilsabfertigung erfolgen. Auf grundlage 
der automationsunterstützt erfassten daten sollten für die erledigungs
dauer von zivilgerichtlichen Verfahren und strafverfahren sowie für 
die zuletzt angestiegenen bearbeitungszeiten der staatsanwaltschaften 
systematisch kennzahlen erhoben und analysiert werden. die ursachen
analyse sollte die erfassung der gründe für die häufigen richterwechsel 
einbeziehen, wobei für eine rasche nachbesetzung offener richterplan
stellen sorge zu tragen wäre. effizienzgewinne sind aus der einführung 
der vollständigen elektronischen Aktenführung sowie der elektronischen 
bereitstellung aller verfahrensrelevanten dokumente zu erwarten.

die Aufgaben der bezirksanwälte sollten neu definiert und ihre stel
lung sollte reformiert werden. dazu sollten ihre qualitativen Tätigkeiten 
erhöht, die Ausbildung neu geregelt und die Arbeitsplatzbewertung 
angepasst werden. darüber hinaus wäre die organisatorische eingliede
rung der bezirksanwälte bei den staatsanwaltschaften voranzutreiben. 

effizienzsteigerungen sind auch aus der Verbesserung der Zusammen
arbeit zwischen staatsanwaltschaften und der (kriminal–)Polizei bei 
behördlichen ermittlungsmaßnahmen zu erzielen. 

im bereich des Vollzugs empfahl der rh die rückführung von beam
ten in den exekutivdienst durch die Vermeidung ausbildungsfremder 
Verwendung. ferner sollten die bemühungen um Auftragsakquisi
tionen im bereich der Justizanstalten intensiviert und betriebliche 
strukturen vermehrt nach den im Justizressort und anderen öffentli
chen dienststellen benötigten leistungen ausgerichtet werden.

weiters sind in den Justizanstalten ausreichend unterbringungskapazi
täten für geistig abnorme rechtsbrecher zu schaffen und die Tarife mit 
den krankenanstalten für unterbringung und behandlung im maßnah
menvollzug neu zu vereinbaren.

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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9.24 steuern, gebühren und abgabenverwaltung 

der rh tritt für eine Vereinfachung und straffung des Abgabenrechts 
ein. er regt eine harmonisierung der für die bemessung der steu
ern und der sozialversicherungsbeiträge geltenden rechtsvorschriften 
an, weil damit weit über die gemeinsame Prüfung aller lohnabhängi
gen Abgaben (wie lohnsteuer, dienstgeberbeitrag, kommunalsteuer 
und sozialversicherungsbeiträge) hinausgehende synergieeffekte und 
kosteneinsparungen erzielt werden könnten. das mit der Verwaltungs
reform 2001 verfolgte Ziel der Angleichung der bemessungsgrundlage 
aller lohnabhängigen Abgaben konnte nicht erreicht werden. statt 
einer harmonisierung kam es zu einem Anstieg der komplexität z.b. 
durch die zahlreichen und voneinander abweichenden befreiungstat
bestände, die den Vollzug für die wirtschaft und die öffentliche Ver
waltung erschwerte. eine reform könnte daher auch kapazitäten für 
die erhöhung der Prüfungsdichte und der Präventivwirkung freiset
zen.

weiters spricht sich der rh für die neuregelung von administrativ 
aufwendigen steuerbegünstigungen (z.b. Topf–sonderausgaben) mit 
im einzelfall geringen steuerlichen Auswirkungen und geringem len
kungseffekt zugunsten einer berücksichtigung im steuertarif aus. 

die durch die energiesteuerrichtlinie der eu eingeräumten möglich
keiten zu einer ökologischen Ausrichtung des steuersystems sollten ver
stärkt genutzt werden. die erhöhung von Abgaben (festgestellt am bei
spiel der mineralölsteuer) wäre auf lenkungswirkungen zu untersuchen, 
und vor dem hintergrund der erwarteten wirkungen wäre die entwick
lung des Abgabenaufkommens abzuschätzen. 

im begutachtungsverfahren zur steuerreform 2009 sprach sich der rh 
gegen personal– und verwaltungsaufwendige neuregelungen aus, weil 
der dadurch bewirkte Personalmehraufwand die bisher in der Abgaben
verwaltung erzielten einsparungseffekte reduziert und die regelungen 
teilweise einer Vereinfachung des Abgabenrechts entgegenstehen.
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im regierungsprogramm wurde festgelegt, dass die organisation der 
betrugsbekämpfung mit dem Ziel der effizienzsteigerung verbessert 
und die erforderlichen Ausbildungsstandards gewährleistet werden 
sollen. dazu sollten sämtliche betrugsbekämpfungsmaßnahmen in ein 
abgestimmtes gesamtkonzept integriert und das risikomanagement 
in der betrugsbekämpfung verbessert werden. durch eine klare defi
nition der Zuständigkeiten, Aufgaben und schnittstellen zwischen den 
mit Agenden der betrugsbekämpfung befassten einheiten und durch 
eine Verstärkung der Zusammenarbeit sollte eine optimierte bünde
lung der betrugsbekämpfungskapazitäten herbeigeführt werden. eine 
weitere empfehlung des rh betraf die schaffung einer amtsübergrei
fenden informationsplattform zur früherkennung von betrugsfällen 
und zur Vermeidung hoher Abgabenausfälle.

im bereich der gebühren und kommunalabgaben wäre kosteneinspa
rungen der Vorrang vor einer erhöhung der gebühren einzuräumen. 
die gebührenkalkulation sollte die tatsächlich angefallenen kosten 
auf basis einer kostenrechnung und die kosteneinsparungspotenziale 
berücksichtigen, wobei der rh nachkalkulationen in kürzeren als 5–
jährigen intervallen empfahl (festgestellt an den beispielen wien und 
lustenau).

um die bürger nicht mit verdeckten steuern zu belasten, sollte keine 
Abschöpfung der Überschüsse aus den gebührenhaushalten für Zwe
cke des haushaltsausgleichs erfolgen. Überschüsse in den gebühren
haushalten wären daher zweckgebundenen rücklagen zuzuführen, 
um schuldaufnahmen für investitionen zu vermeiden.

die struktur im bereich der gebühren und kommunalabgaben mit 
zahlreichen verwaltungsaufwendigen Vorschreibungen von klein– 
und kleinstbeträgen sollte aus verwaltungsökonomischen Überle
gungen evaluiert werden.

die Abgabeneinhebung im bezirk st. Pölten bzw. in lustenau könnte 
durch Verbesserung des iT–einsatzes optimiert werden.

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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9.25 abfallwirtschaft und siedlungswasserwirtschaft

im bereich der Abfallwirtschaft wäre die kompetenzlage zu bereini
gen und die Zusammenarbeit von bund und ländern zu intensivie
ren. der rh stellte insbesondere an den schnittstellen zwischen den 
gebietskörperschaften wiederholt mängel in der übergreifenden Pla
nung und koordinierung fest. dies betraf zuletzt z.b. standorte und 
kapazitäten von restmüllbehandlungsanlagen, wo interessenkollisi
onen zwischen den gebietskörperschaften und die kompetenzzersplit
terung tragfähige und ganzheitliche lösungen verhinderten.

bei der siedlungswasserwirtschaft erfolgten in den letzten Jahren bereits 
maßnahmen zur effizienteren gestaltung der förderungen, durch die 
die hohen finanziellen Aufwendungen für die erschließung von rand
lagen begrenzt werden sollen. 

Prüfungen im bereich der (Ab–)wasserverbände zeigten organisato
rische mängel durch getrennte Zuständigkeiten für kläranlagen und 
kanäle. der verstärkte Zusammenschluss von gemeinden und gemein
deverbänden zur gemeinsamen Abwasserentsorgung (Abwasserverbän
den) bzw. der Anschluss an bestehende Abwasserreinigungsanlagen 
statt einer Anlagenneuerrichtung oder –sanierung kann zu kostengüns
tigeren lösungen führen.

der rh stellte für mehrere (Ab–)wasserverbände weiters überholte oder 
nicht nachvollziehbare Aufteilungsschlüssel der betriebskosten auf die 
mitgliedsgemeinden (grundlage für die gebührenbemessung) fest. er 
bemängelte mehrfach die unzureichende umsetzung der indirekteinlei
ter–Verordnung, weil die Aufteilung der entsorgungskosten für betriebs
spezifische Abwässer (z.b. aus gewerbe oder landwirtschaft) auf die 
mitgliedsgemeinden dem Verursacherprinzip widersprach.

für die wasserversorgung sollten verbindliche längerfristige Zielvor
gaben festgelegt und regelmäßig evaluiert werden. die wasserversor
ger sollten dazu an benchmarkingprojekten teilnehmen.
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9.26 Verkehr und Infrastruktur

besondere Anforderungen werden an die entwicklung der strategischen 
Vorgaben und der Ziele gestellt. mehrere Vorschläge des rh betreffen 
daher insbesondere Verbesserungen bei der Planung und bewertung 
von infrastrukturvorhaben sowohl im schienen– als auch im straßen
bereich. der rh erachtet die Aktualisierung des generalverkehrsplans 
und die erstellung eines mehrjährigen rahmenplans mit eindeutigen 
und nachvollziehbaren Prioritätenfestlegungen für unerlässlich. darin 
sind die verkehrspolitischen Zielsetzungen des bundes zu konkretisie
ren und erfolgsindikatoren, mit denen die Zielerreichung messbar wird, 
festzulegen. damit verbunden sind verkehrspolitische Vorgaben zum 
umfang einer flächenversorgung mit schieneninfrastruktur und ent
scheidungen über einstellung, Abgabe oder Attraktivierung von neben
bahnstrecken. ein gesamtkonzept anhand von kosten– und wirksam
keitskriterien ist auch für den Ausbau des wiener u–bahn–netzes 
erforderlich.

die Überprüfung der umsetzung der Planungsgrundlagen erfordert 
die einführung eines wirkungscontrollings.

der rh empfiehlt weiters die zentrale steuerung der finanzmittelbe
reitstellung für bauprojekte (z.b. für stadt wien, wiener hafen) sowie 
die bündelung von größeren und komplexen baumaßnahmen. 

die finanzierung von infrastrukturprojekten im bahn– und straßen
bau wurde in eigene gesellschaften ausgegliedert. diese Ausgliede
rungen erfolgten insbesondere auch im hinblick auf eine maastricht–
konforme gestaltung der öffentlichen haushalte. damit war jedoch 
die Problematik so genannter grauer finanzschulden11 verbunden, 
die in den letzten Jahren massiv angewachsen sind und entsprechend 
bedient werden müssen. 

11 Zumeist mit haftungsübernahmen des bundes eingegangene Verbindlichkeiten 
ausgegliederter rechtsträger, die nicht im bundeshaushalt aufscheinen.

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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der rh hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass Zinsen und Til
gungen nicht aus dem cash–flow dieser gesellschaften finanzierbar 
sind. einer weiteren Zunahme außerbudgetärer schulden sollte ent
gegengewirkt werden. da infrastrukturprojekten im hinblick auf die 
standortqualität österreichs hohe Priorität zukommt, wären modelle 
zu entwickeln, die eine langfristige Planung mit gesicherten finanz
mitteln ermöglichen.

die regelung der finanzierung von Verkehrsprojekten (förderungen, 
kostenbeteiligungen) sollte sämtliche kosten (neben den Planungs– 
und baukosten auch die finanzierungskosten) umfassen und unter 
berücksichtigung der nutznießenden gebietskörperschaften sowie der 
verkehrspolitischen Prioritäten erfolgen. die durchführung der Projekte 
wäre durch ein finanzcontrolling zu begleiten und es sind rechtzeitig 
Vorkehrungen für eine frühe und effiziente nachkontrolle zu treffen.

weitere empfehlungen betreffen die nachvollziehbare und transpa
rente bewertung gemeinwirtschaftlicher leistungsanteile sowie die 
präzise definition von umfang und Qualität im rahmen der Abgeltung 
gemeinwirtschaftlicher leistungen im schienen–Personenverkehr.

großer kooperationsbedarf besteht beim regionalverkehr, beispiels
weise bei der standortfestlegung, erschließung und entwicklung von 
einkaufszentren. das land salzburg erließ in umsetzung der rh–emp
fehlungen die richtlinie „Verkehrserzeugung von einkaufszentren und 
multifunktionalen Zentren“ zur Vermeidung bzw. minimierung von 
folgeinvestitionskosten für die öffentliche infrastruktur. 

9.27 Klimaschutz, energie, naturschutz und landwirtschaft

im bereich des klimaschutzes fehlen auf ebene der länder weitgehend 
strategische Vorgaben mit quantifizierten Zielen. daher sollten solche 
festgelegt und ein monitoring zur feststellung von ist–Abweichungen 
eingerichtet werden. 
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die förderung von klimarelevanten investitionen im wohnbau sollte 
nach den tatsächlich erzielten Auswirkungen (z.b. Treibhausgasein
sparungen) bemessen werden. Zum Vergleich der förderungshöhen 
wären einheitlich ermittelte förderbarwerte einzuführen.

weiters wäre eine Priorisierung der maßnahmen der energiestrategie 
österreich (kosten von 5 bis 6 mrd. eur) nach dem kosten–nutzen–
Verhältnis vorzunehmen. dem Aktionsplan erneuerbare energie sollten 
maßnahmenbezogene kosten–nutzen–Analysen, eine genaue Planung 
mit Zwischenzielen, eine definierte Verantwortungszuordnung und 
detaillierte berechnungen des finanzmittelbedarfs grundgelegt werden.

es wären Programme zu einer fortschreitenden Verminderung der 
nationalen emissionen zu erarbeiten und die Anstrengungen zur sen
kung des energieverbrauchs zu verstärken. dabei sollten die einspa
rungspotenziale je maßnahmenprogramm erhoben und dementspre
chend konkrete co2–einsparungsziele festgelegt werden.

die erreichung des von der eu vorgegebenen Ziels, den Anteil erneuer
barer energieträger am bruttoendenergieverbrauch auf 34 % zu erhö
hen, setzt eine wesentliche steigerung der energieeffizienz in allen 
bereichen, vor allem durch entsprechende maßnahmen beim Verkehr 
und durch klimarelevante investitionen in gebäude voraus.

im bereich des naturschutzes stellte der rh mängel in der gebietskör
perschaftenübergreifenden Planung und koordinierung fest, zuletzt 
bei der umsetzung des natura–2000–netzwerks und den maßnahmen 
zum schutz vor naturgefahren. interessenkollisionen zwischen den 
gebietskörperschaften und die kompetenzzersplitterung – mit Zustän
digkeiten von vier bundesministerien, den ländern und gemeinden – 
verhinderten auch hier eine einheitliche Abwicklung von schutzmaß
nahmen, trotz vorliegender gefährdung.

im bereich der Ausgleichszahlungen für die landwirtschaft empfiehlt 
der rh die umsetzung von maßnahmen für einen zielgenaueren mit
teleinsatz (z.b. reduktion der benachteiligten gebiete, reduktion der 
Ausgleichszulage in den „sonstigen benachteiligten gebieten“).

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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9.28 raumordnung, schutzwasserbau und wohnbauförderung 

in der raumordnung führt die Zersplitterung des raumordnungsrechts 
und die kompetenzverteilung zwischen bund und ländern insbeson
dere bei infrastrukturplanungen (straße, schiene, leitungstrassen) zu 
Verzögerungen und reibungsverlusten – vor allem, wenn Trassen keine 
entsprechende sicherung erfahren und Planungen sowie genehmi
gungsverfahren in die länge gezogen werden. sowohl im bereich der 
legistik als auch im bereich der überörtlichen Planung (raumordnungs
programme, regional– und sachprogramme, flächenwidmungspläne) 
und der Verwaltungsverfahren empfiehlt der rh daher maßnahmen, 
um flächensicherungen frühzeitig zu ermöglichen und um nutzungs
beschränkungen, Abstandsregelungen sowie einschränkungen für die 
bebaubarkeit von Trassen durchzusetzen. darüber hinaus sollte die 
raumplanerische umsetzung verbessert werden, um eine abgestimmte 
und vorausschauende flächensicherung zu verwirklichen.

der schutzwasserbau dient zur Abwehr von naturkatastrophen und 
dem schutz von menschenleben und sachgütern. kompetenzzersplit
terungen erschweren die einheitliche Abwicklung von katastrophen
schutzmaßnahmen, wodurch Verzögerungen und ineffizienzen (z.b. 
hinsichtlich koordinierung, errichtung, Verfahrensangleichung, bun
desweit einheitliche festlegung der gefahrenzonen, überörtliche/über
regionale raumplanung) bei der raschen umsetzung von wirkungs
vollen schutzmaßnahmen entstehen. die kompetenzzersplitterung 
hat aufgrund der beihilfenstruktur auch für den bürger nachteile. 
österreichweit ist die höhe der aus dem bundesbudget kommenden 
beihilfen aus dem katastrophenfonds unterschiedlich, da der bund 
generell 60 % der beihilfe trägt, unabhängig davon, welche beihilfen
höhe (Prozentsatz der schadensdeckung) das jeweilige land gewährt. 
wo das land eine beihilfe ablehnt, fällt daher auch keine bundeslei
stung an. der rh empfiehlt insbesondere eine einheitliche definition 
von gefährdungsbereichen und die verpflichtende Ausweisung in den 
raumordnungsplänen/flächenwidmungsplänen, verpflichtende wid
mungsbeschränkungen für besonders gefährdete bereiche (gefah
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renzonen) sowie bundesweit einheitliche beihilfen zur behebung von 
katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Per
sonen. 

die wohnbauförderung steht seit vielen Jahren in diskussion und wird 
überwiegend als nicht besonders effizient und sozial wenig treffsi
cher beurteilt. der rh regt daher eine evaluierung der Zielerreichung 
(Treffsicherheit) an. die reformvorschläge sehen die setzung neuer 
Prioritäten mit einem stärker zielgerichteten mitteleinsatz und insbe
sondere das Auslaufen der objektförderung bzw. die umstellung auf 
eine subjektförderung vor. das ihs ging davon aus, dass die Ausga
ben durch die umstellung auf eine ausschließliche subjektförderung um 
rd. 1. mrd. eur verringert werden könnten. im hinblick auf energiespa
ren und klimarelevanz sollte bei der wohnbauförderung eine neudefi
nition der zu verfolgenden Ziele bei gebäuderelevanten maßnahmen 
erfolgen, wobei die Ziele zwischen bund und ländern abzustimmen 
wären. österreichweit sollten bei bundesweiten förderungen einheit
liche förderbarwerte vorgegeben werden, um die Vergleichbarkeit zwi
schen den ländern herzustellen. ein aussagekräftiges monitoring sollte 
die emissionsreduktionen durch wohnbauförderungsmaßnahmen reali
tätsnah ausweisen. 

9.29 Öffentliche unternehmen

 Strategie und Unternehmenssteuerung

im eigentum des bundes, der länder und gemeinden stehen zahlreiche 
unternehmen, fonds, stiftungen, Anstalten und andere rechtsträger 
öffentlichen rechts. im gemeindebereich wurden vor allem Aufgaben 
der daseinsvorsorge in selbständige unternehmensformen ausgelagert. 

mängel bestanden vielfach bei der strategischen und unternehmens
politischen Ausrichtung dieser rechtsträger. für eine reihe von unter
nehmen (z.b. orf, öbb–Tochtergesellschaften, österreich werbung, 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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hafen wien, Austrian research center gmbh, logistik– und gründer
zentrum heiligenkreuz gmbh, bregenz Tourismus und stadtmarke
ting gmbh) empfahl der rh die festlegung und Quantifizierung stra
tegischer unternehmensziele sowie die regelmäßige evaluierung der 
Zielerreichung. 

Verbesserungsbedarf sah der rh bei den betriebswirtschaftlichen instru
menten zur unternehmenssteuerung und im rechnungswesen. die 
empfehlungen betrafen die einrichtung eines unternehmens–control
ling bzw. monitoring–systems zur beurteilung der unternehmensent
wicklung (z.b. für öbb) und die erstellung von realistischen finanzvor
schauen mit einem Planungshorizont von zumindest fünf Jahren (z.b. 
für orf und wiener hafen). die Verrechnung von leistungen zwischen 
konzerngesellschaften wäre zu marktüblichen Preisen vorzunehmen.

 Vorstandsangelegenheiten und Personal 

der rh ist der Auffassung, dass die Anwendung der Prinzipien der 
oecd–grundsätze der corporate governance sowie der intentionen des 
österreichischen corporate governance kodex geeignete instrumente 
für die grundsätze der gewährung der bezüge und ihrer höhe sowie 
für deren Transparenz und Veröffentlichung darstellen. für manager
verträge wäre die Anwendbarkeit und einhaltung der Vertragsschablo
nenverordnungen des bundes oder der länder sicherzustellen.

die höhe der managerbezüge ist in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Aufgaben und der lage des unternehmens festzulegen. für 
erfolgsabhängige bezugsbestandteile sind aus den unternehmenszie
len abgeleitete Zielvorgaben bereits vor dem leistungszeitraum fest
zulegen. die erfolgsfaktoren sollten nach Ansicht des rh in ausrei
chender Quantität als kombination aus kurzfristigen und nachhaltig 
wirksamen kriterien definiert werden, wobei auf deren Überprüfbar
keit besonderes Augenmerk zu legen ist. funktionshäufungen bei ein
zelnen Personen sollten im hinblick auf die erforderliche Qualität und 
den umfang der Aufgabenerfüllung vermieden werden.
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stellenbesetzungsverfahren sollten nach festgelegten kriterien vorge
nommen und dokumentiert werden.

 Pensionsleistungen

wesentliche empfehlungen des rh zur öbb betreffen maßnahmen im 
Personalbereich. die weiterverwendungsmöglichkeit bei organisato
risch bedingten ruhestandsversetzungen wäre konzernweit zu prü
fen. Zwei spezielle Probleme zeigte der rh hinsichtlich der vom bund 
zu tragenden Pensionsleistungen für öbb–bedienstete auf. die im 
Jahr 2002 vom Vorstand der öbb bewirkte einbeziehung des allge
meinen nebenbezugspauschales in die gehaltsansätze und damit in 
die Pensionsbemessungsgrundlage wird den bund bis zum Auslaufen 
dieser regelung im Jahr 2056 mit voraussichtlichen mehrkosten bei 
den Pensionsleistungen von rd. 1,2 mrd. eur belasten. die öbb und 
der bund sollten diese mehrkosten aus der einseitig verfügten maß
nahme abwehren. weiters steigt der im Jahr 1997 für die Pensions
bemessung gesetzlich festgelegte nebengebühren–durchschnittssatz 
jährlich um einen bestimmten Prozentsatz. dies führt dazu, dass der 
durchschnittssatz höher ist als die tatsächlich ausbezahlten neben
gebühren und außerdem nicht die tatsächlichen mehrleistungen 
abbildet. durch eine gesetzliche maßnahme, die auf die tatsächlich 
anfallenden nebengebühren abstellt, könnten die dadurch bewirk
ten beträchtlichen mehrkosten vermieden und könnte eine gerechtere 
lösung gefunden werden. 

Auch im Pensionssystem des orf und der österreichische national
bank (oenb) besteht dringender harmonisierungsbedarf, um die pensi
onsrechtlichen bestimmungen an das AsVg–Pensionssystem anzuglei
chen. Anders als etwa im bereich der öffentlich bediensteten wurden 
neue Pensionsregelungen jeweils nur für neueintretende geschaffen, 
während die bestehenden bediensteten im Altsystem verblieben.

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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9.30 finanzierungen und beteiligungsmanagement

der rh befasste sich in mehreren Prüfungsergebnissen mit den 
finanzierungsinstrumenten von bund, ländern und gemeinden. er 
fasste die wesentlichen Aussagen aus seinen Prüfungen im bericht 
bund 2009/14 („gebietskörperschaften regeln ihr finanzmanagement 
neu“) zusammen.

der risikoaverse umgang mit öffentlichen geldern erfordert besondere 
sorgfalt bei der Auswahl von finanzinstrumenten. gebietskörperschaf
ten sollten daher Veranlagungsbestimmungen beschließen, die die sta
bilität der Anlage, die werterhaltung des Vermögens und die risikomini
mierung vorschreiben; langfristigen Veranlagungen sollten strategische 
Überlegungen zugrunde gelegt werden. 

bei den gebietskörperschaften wären im sinne eines effizienten schul
denmanagements verstärkt geeignete maßnahmen und instrumente zur 
bewertung, begrenzung und steuerung von finanzierungsrisiken zu 
ergreifen bzw. zu installieren. dementsprechend sollte das risikoma
nagement auf methoden aufbauen, die im bankensektor Anwendung 
finden. die entwicklung auf dem kapitalmarkt sollte laufend beobach
tet werden. Zur dokumentation und risikobegrenzung der Tätigkeit der 
gebietskörperschaften im bereich des schuldenmanagements wären ein 
berichtswesen und ein limitsystem über sämtliche finanzgeschäfte ein
zuführen. 

generell empfahl der rh die Vermeidung komplexer und intranspa
renter finanzierungsstrukturen. finanzgeschäfte sollten kein schwer 
bewertbares risiko beinhalten. die öffentliche hand hat spekulations
geschäfte zu unterlassen und bei Veranlagungen keine vermeidbaren 
risiken zur erzielung zusätzlicher erträge einzugehen. derivativge
schäfte (z.b. swapgeschäfte) wären grundsätzlich nur zur Absiche
rung von währungs– und Zinsänderungsrisiken und nur in Verbin
dung mit einem operativen grundgeschäft abzuschließen.
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optimierungspotenziale im bereich der finanzierung ortete der rh 
weiters bei der operativen liquiditätsplanung und beim Veranla
gungsmanagement. die kosten für die Vermögensverwaltung sind kri
tisch zu überwachen und gegebenenfalls zu begrenzen. 

für haftungsübernahmen sollten generelle regelungen erlassen wer
den. die eingegangenen haftungen wären einer periodischen risiko
analyse zu unterziehen. 

die rechtsträger mit mehrheitlicher bundesbeteiligung sollten ihren 
finanzbedarf zu günstigeren konditionen über die österreichische 
bundesfinanzierungsagentur decken (wiederaufnahme der rechtsträ
gerfinanzierung). Auch länder und gemeinden sollten diese möglich
keiten nutzen.

durch Ausgliederungen hat sich die Anzahl und die bedeutung von 
beteiligungen der öffentlichen hand in den vergangenen Jahren deut
lich erhöht. daher sind sowohl die festlegung einheitlicher grundla
gen und gemeinsamer standards für die Verwaltung der beteiligungen 
als auch deren übersichtlich und einheitlich strukturierte darstellung 
(z.b. im rahmen von beteiligungsberichten) erforderlich. die betei
ligungs– und die förderungsverwaltung sind aufeinander abzustim
men.

durch ein beteiligungscontrolling sollten eine laufende Analyse der 
wirtschaftlichkeit der eingegangenen beteiligungen sowie eine perio
dische neubeurteilung erfolgen. 

9.31 liegenschaftsmanagement und gemeinnützige bauver
einigungen

eine darstellung des gesamten liegenschaftsbestands stellt eine wich
tige Planungsgrundlage für die verschiedenen bereiche der öffentli
chen Verwaltung, wie z.b. sanierungsverpflichtungen, dar. der rh 
empfahl daher wiederholt die elektronische erfassung des gesamten 

notwendige Verwaltungsreformmaßnahmen aus sicht des rh
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liegenschaftsbestands des bundes sowie aller liegenschaftsverkäufe 
in einer datenbank (am beispiel der bundesforste, schulen und schul
sportanlagen) und die erhebung des sanierungsbedarfs. 

Zur beurteilung der wirtschaftlichkeit von standortentscheidungen 
sollten kapitalkosten der Altobjekte inklusive der instandhaltungs
investitionen den kosten für angemietete objekte gegenübergestellt 
werden. 

in kaufverträge wären nachbesserungsklauseln aufzunehmen für 
den fall, dass sich der wert einer liegenschaft nach dem Verkauf 
bspw. durch eine Änderung des flächenwidmungsplans, des bebau
ungsplans oder der angenommenen nettonutzflächen pro nutzungs
art erhöht.

für botschaftsgebäude sind raum– und funktionsprogramme zu 
erstellen, nicht benötigte Amtswohnungen wären zu veräußern.

bei gemeinnützigen bauvereinigungen wären die gründe für leer
stehungen verstärkt zu evaluieren und alternative nutzungen anzu
streben. die kärntner heimstätte, die neue heimat kärnten und die 
gemeinnützige wohnbaugesellschaft mbh Villach sollten fusioniert 
werden. die entgeltrichtlinienverordnung 1994 brachte nicht die 
erwartete konkretisierung und klarstellung, die bei der berechnung 
von angemessenen entgelten für Vermietung und Verkauf von woh
nungen durch gemeinnützige bauvereinigungen notwendig wäre.
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